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Ginleiiu n g.

8- 1-
Das frühere und das jetzige katholische Eherecht in Oesterreich.

Uach katholischer Glaubenslehre ist die Ehe der Christen ein Sa¬
krament. Folglich beansprucht die katholische Kirche das ausschließliche
Recht, zu bestimmen und zu entscheiden, was zum gütigen und wür¬
digen Empfange des Ehe-Sakramentes erforderlich ist, gleichwie sie dies
bezüglich der übrigen Sakramente N. B. thut, und dies ihr Recht aus
ihrem eigenen innersten Wesen, aus der ihr vom göttlichen Stifter
übertragenen Gewalt, durchaus nicht aber von irgend einer Bevollmäch¬
tigung Seitens des Staates ableitet.

„81 ynis äixsrit, matrimonlum non 6886 vsrs et proprio
nimm sx ssxtoin I6M8 LvnnAollons 8norg,inonti8, n Oürwto Domino
in8titntnm, 8sä ad üomlnilms in Dselsma invontnm; nsgus Aratiam
oonkorro, anatüsma 8lt." (8oss. XXIV. äs 8nsr. matrim. 6nn. 1.)

Eben deshalb erklärt auch das nämliche Oonoil. Drlä. 8688. XXIV.
äs 8nsr. mntr. 6nn. 4. bezüglich des Rechtes der Kirche, trennende
Ehehindcrnisse aufzustellen: „81 gnl8 äixsrit, Lsols8iam non potnl88s
oonstltnsrs Imxsälmsntn mntrlmoninm äirimsntla, vsl In Ü8 eon-
8t1tnsnäl8 srrn88s, anatlrsma 8lt." Ebendaselbst onn. 12.: „81 guis
älxsrlt, ONN8N8 matr1monlnls8 non 8psetars nä suäl668 666ls8ln8t1oo8,
nnntüsmn 8lt.^

In Oesterreich war dies Recht der Kirche anerkannt, bis Kaiser
Josef's II. Ehepatent vom 16. Jänner 1783 die Ehe zum fast blos
bürgerlichen Vertrage machte, d. i. der Staat erblickte seiner Seits in
der Ehe nur einen Vertrag, welcher der Kirche als Materie des
Sakramentes, dessen Form (korma) die Worte der priesterlichen Be¬
nediktion seien, zu dienen habe — eine dogmatisch ganz unhaltbare
Anschauung von der christlichen Ehe, wie aus dem Folgenden deutlicher
erhellen wird.

1
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Diesen Standpunkt hielt das am 1. November 1786 kundgemachte
allgemeine bürgerliche Gesetzbuch (in Wirksamkeit seit 1. Jänner 1787)
inne; ebenso auch das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom 1. Juni
18 ll für Oesterreich außer Ungarn und dessen Nebenländern. Den
Begriff der Ehe hat das allgem. bürgrl. Gesetzbuch im zweiten Haupt-
stücke Z. 44 dahin formulirt: „In dem Ehevertrage erklären zwei Per¬
sonen verschiedenen Geschlechtes gesetzmäßig ihren Willen, in unzertrenn¬
licher Gemeinschaft zu leben, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen und sich
gegenseitigen Beistand zu leisten." Im folgenden heißt es bei den ein¬
zelnen Hindernissen, welche Personen wegen derselben keine giltigen
Eheverträge schließen können.

Endlich änderte diese Lage das Concordat vom 18. August 1855
Artikel X. Dieser Artikel enthält so zusagen die prinzipielle Lösung der
Eherechtsfrage; denn er bestimmt, es habe der kirchliche Richter „auch
über die Ehesachen nach Vorschrift der heiligen Kirchengesetze und na¬
mentlich der Verordnungen von Trient zu urtheilen und nur die bür¬
gerlichen Wirkungen der Ehe an den weltlichen Richter zu verweisen."

Bezug darauf nimmt Absatz II. des kais. Patentes vom 5. No¬
vember 1855, welches das Concordat publicirtc. Das neue Ehegesetz
wurde durch das kaiserliche Patent lläto 8. Oktober 1856 veröffentlicht,
als „Gesetz über die Ehen der Katholiken im Kaiserthumc Oesterreich"
mit II. Anhängen, deren erster das bürgerliche Gesetz über die Ehen der
Katholiken im Kaiserthume Oesterreich; der zweite (das kirchliche Ehe¬
gesetz) die „Anweisung für die geistlichen Gerichte des Kaiserthums
Oesterreich in Betreff der Ehesachen" enthält. *) Mit dem ersten Jänner
1857 trat es seinem vollen Inhalte nach in Wirksamkeit. ?)

Ein neuer Wendepunkt trat im österreichischen Eherechte seit dem
Jahre 1867 mit den Staatsgrundgesetzen vom 21. Dezember und
deren nachfolgenden Ausführungs-Verordnungen ein. Dazu gehört ins¬
besondere das Gesetz vom 25. Mai 1868 „wodurch die Vorschriften des
zweiten Hauptstückes des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches über das
Eherecht der Katholiken wieder hergestellt; die Gerichtsbarkeit in Ehe¬
sachen der Katholiken den weltlichen Gerichtsbehörden überwiesen, und
Bestimmungen über die bedingte Zulässigkeit der Eheschließung vor welt¬

ff Das so eben erwähnte kirchliche Ehegesetz wird im nachfolgenden immer
mit den Worten cilirt: „Anweisung s. d. g. G."

ff Siehe XI. Lavanter Conserenz-Protokoll v. I. 1857 tl. IV.
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lichen Behörden erlassen werden." *) Dadurch wurde factisch das Con-
cordat insofern es die Ehegesetzgebung für Katholiken betrifft, staat¬
licher Seits abgeändert, und der Staat kehrte nicht nur auf den vor
demselben inne gehabten Standpunkt zurück, sondern er ging in einzelnen
Punkten noch weiter. Er erblickte fortan in der Ehe auch der Katho¬
liken — absehend von der dogmatischen Auffassung der Ehe als Sakra¬
ment seitens der katholischen Kirche — wieder nur einen bürgerlichen
Vertrag, worüber d. i. über die Bedingungen seiner Giltigkeit, nur er
— der Staat — selbstständig Bestimmungen zu treffen habe. Der kirch¬
lichen Gesetzgebung über die Ehe erkennt nun der Staat nur insoferne
noch eine Wirkung pro koro oxtsruo zu, als er etwas aus derselben aus¬
drücklich acceptirt. Kurz, die Kirche ist mit ihrem eigenen Ehegesetze
zumeist auf das korum intornum, auf den Gewissens-Bereich, zurückge¬
drängt und beschränkt worden.

Mit a. h. Entschließung in Folge des Vortrages des k. k. Mini¬
sters für Kultus und Unterricht an Seine k. k. Majestät ääto 25. Juli
1870 wurde das österrcichiche Concordat bekanntlich für staatlich voll¬
kommen aufgehoben erklärt. Die Rechtsverhältnisse der Katholiken —
auch in Ehesachen — sollen nun nur im verfassungsmäßigen Wege der
staatlichen Gesetzgebung geregelt werden.

8- 2.

Begriff der Ehe. Eigenschaften derselben.
Die Definition im ß. 1 der Anweisung s. d. g. G. lautet: „Die

Ehe ist eine Verbindung zwischen Mann und Weib, welche nach Gottes
Willen zur Fortpflanzung des menschlichen Geschlechtes und wechselsei¬
tigen Unterstützung geordnet ist. Schon bei ihrem ersten Beginne ward
sie als unauflöslich eingesetzt und empfing zu ihrer Richtschnur die
Mahnung, daß die Gatten Zwei in Einem Fleische seien. Christus der
Herr aber hat sie zu ihrer ursprünglichen Würde zurückgeführt und zu
einem Sakramente des neuen Bundes erhoben." Die Ehe beruht also
auf unmittelbar göttlicher Einsetzung; sie wurde als Monogamie und
als unauflösliche Verbindung eingesetzt. (Nattd. o. 19, v. 6. Naro. o.
8, v. 10. Oono. Mid. 8888. 24. clüctriua äs 8aor. iimtr.) Nur als

9 Die s. g. Noth-Civil-Ebe, von welcher später die Rede sein wird.

1*
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Entartung der Ehe in Folge der Sünde stellt sich uns bereits in der
ältesten Geschichte die Polygamie und Trennung dar.

Christus erhob die Ehe zum Sakrament d. i. er hat in der gü¬
tigen, nach Gottes Anordnung und Willen eingegangenen maritalen
Verbindung deni Ehepaare eine Quelle besonderer Gnaden erschlossen;
diese Verbindung ist durch Christus dem Manne und dem Weibe zu
einem sichtbaren Zeichen geworden, durch welches in denselben die heilig¬
machende Gnade vermehrt und ihnen überdies die besondere wirkende
(§ratia aotualis) ertheilt wird zur leichteren, und zur Gott wohl¬
gefälligen Erreichung der Zwecke der Ehe. (Nxlws. o. 5, v. 28—32.
Ooneil. Trick, soss. 24. oan. 1.) Auch die Ehen der gütig getauften
Protestanten sind ein Sakrament; so auch die Ehen zwischen Katholiken
und Akatholiken, vorausgesetzt, daß ihnen kein Hinderniß der Giltigkeit
im Wege steht. Ob aber auch zwischen einer getauften und ungetansten
Person, ist nicht entschieden. Einige Theologen meinen, das der christ¬
liche Ehetheil der sakramentalen Gnade theilhaftig werde.

Ueber die Elemente des Sakramentes der Ehe belehrt die Dog¬
matik; daß nämlich nach der fast allgemeinen Ansicht der gelehrtesten
Theologen die matoria des Sakramentes die xorsonas tiaKilos ack oon-
trakonckum matrimouium, guao soso ranimo ao lo^itimo inviosw
traäunt seien; die k o r m a aber in dem „wutuns oonssnsus per vorka
aut si§na cks xraosonti oxprossus" bestehe. Die Ausspender, die Voll¬
zieher des Ehe-Sakramentes sind demnach die Kontrahenten selbst. Die
Einsegnung durch den Priester ist nicht cko osssutia; die Gegenwart des
parookus proxrius zur Entgegennahme des mutnus eonsonsns ist
dort, wo das Concil von Trient promulgirt wurde, nur eigentlich
wegen des sonst obwaltenden imponckinisntum olanckostinitatis er¬
forderlich.

Damit stimmt der nsus der Kirche überein. Denn sonst könnte sie
ja nicht die matrimonia olancksstina an Orten, wo die Vorschrift des
Concils von Trient (8oss. XXIV. cks rolorm. inatrim. oap. 1.) nicht
promulgirt ist, und die blos suk assistontia Passiva geschlossenen ge¬
mischten Ehen als gütige, d. i. als sakramentale Ehen anerkennen.
Bei allen derlei Eheschließungen entfällt ja der „Traunngssegen".

In der christlichen Ehe läßt sich, wie sich aus dem Gesagten
ergibt, das Sakrament von dem Contracte nicht trennen; daraus folgt,
daß die Ehe kein bloS bürgerlicher Vertrag sei und die sogenannten
Civilehen von Christen vor der Kirche als keine gütigen d. i. sakramen-
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talen Ehen gelten. *) Daher kann die Kirche ferner dem Staate kein
Recht auf das Wesen der Ehe zuerkennen; sondern er kann für sich nur
die weltlichen Folgen der Ehe bestimmen. Diese liegen voll und allein in
seiner Kompetenz. Darüber sprach sich auch Papst Pius IX. aus in
seinem Schreiben an König Viktor Emmanuel ääto. 9. September
1852, worin er betont, daß das Sakrament nicht eine zufällig zum
Ehe-Contracte hinzugesetzte Eigenschaft ist, sondern zum Wesen der Ehe
selbst gehört. „Möge das bürgerliche Gesetz — heißt es im Schreiben
— die Giltigkeit oder Ungiltigkeit der Ehe, wie die Kirche sie be¬
stimmt, zum Ausgangspunkte nehmen, und von dieser Thatsache aus¬
gehend, die es nicht begründen kann (denn das liegt außerhalb seiner
Sphäre) die bürgerlichen Wirkungen derselben regeln." (Vergleiche die
päpstliche Allocution ääto. 27. September 1852 u. ZxllLdns Xr. 66 u. 73.)

Und Papst Leo XIII. erklärt in seiner LuoMioa „^roanum äivinao
sapiontias oonoilium" von IO. Februar 1880 u. A. „Ohne Zweifel
steht fest, daß bei der christlichen Ehe der Vertrag vom Sakramente nicht
losgelöst werden könne; daß es mithin keinen (vor Gott und dem Ge¬
wissen) wahren und giltigen Ehevertrag gibt, ohne daß er dadurch auch
schon. Sakrament wäre." u. s. w. ?)

Auch über den Zweck der Ehe spricht sich der citirte Z. I der Anw. f.
d. g. G. aus. — Der römische Katechismus führt 3 Ursachen der Ein¬
setzung der Ehe an (p. 2 6. 8. gu. 13): «) Gegenseitige Unterstützung
von Mann und Weib (Hon ost llonum lloinini ssso solurn. I?aoi-
LMU8 si aäiutoriuin slinilo siln". 6lon. 0. 2); ö) prooroatio xrolis
(„Orosolto ot multipliouwini." 6on.6.1); o) erlaubte Befriedigung des
Geschlechtstriebes i. s. rsinockium ucl vitantla lilnckinls xoooutta- (I. 6or.
7, v. 2, 9. „molins ost nndors, guarn uri.") Es kann allerdings
auch erlaubte Nebenzwecke geben. Z. B. eine reichliche Mitgift; Ver¬
meidung der Vermögenszersplitterung u. s. w. aber sie dürfen die einzig
bestimmenden Beweggründe nicht sein und dürfen den Hauptzwecken nie
abträglich oder hinderlich werden.

') Siehe hiezu Artikel VII. und VIII. des kaiserlichen Patentes vom 8 Ok¬
tober 1856.

-) Siehe u. A. Ferdinand Walter „Lehrbuch des Kirchenrechtes". Z. 301
und K. 304. Des damals 1868 noch nicht altkatholischen Dr. Friedrich Schulte
„Lehrbuch des katholischen Kirchenrechtes". S. 381—383. Georg Philipps
„Lehrbuch des Kirchenrechtes". S. 586 ff.
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8- 3-

Verschiedene Arten von ehelichen Verbindungen.

Die Kanonisten unterscheiden insbesondere das rnatriinoninm. Is-
l6§itiinnin, ratum st eonsnmmatnm. Einst war das irmtriino-
ninni IsAltimnlli unter Christen die mit den kirchlich vorgeschriebenen
oder sonst üblichen Solemnitäten geschlossene Ehe; wenn diese fehlten
war das nratrimoninni non lsAitimum, 8sä ratnin. Derlei Ehen
waren bis zum Oonoiliuni Irillsutinum giltig. Heute zu Tage ist
ein mntrinioninni IsAitimurn die Ehe der Ungetauften, welche sie
nach dem natürlichen Sittengesetze schließen; rnntriinonia rata sind die
von der Kirche anerkannten (also sacramentalen) Ehen der Getauften.

Wichtig ist wieder der Unterschied zwischen matriinoninm ratuin
st oonsuinwatuln der Christen. Sie unterscheiden sich zwar nicht
wesentlich; sondern nur dadurch, daß die ooxnla oarnalis bei dem raa-
trimoniuni blos ratuin nonciurn 60N8uminatuni noch nicht statt hatte.

Eine andere Unterscheidung ist die zwischen inatrimoniuin vorn in
i. s. rito st rssts oontraotuin; xrassnintnin i. s. sx furi8 xras-
Lnmtions. (N a ch dem Oonoil. Irillsnt. ist eine soche Präsumtion z. B.
wegen der vollzogenen oopula nach dem Eheverlöbnisfe nicht mehr maß¬
gebend für die Giltigkeit); xntativnin d. i. blos materiell nicht
aber formell nichtig geschlossene Ehe. Materiell ungiltig geschlossen
wird die Ehe, wenn bei der Trauung wenigstens Einem Theile das
Ehehinderniß unbekannt war. Es muß also wenigstens bei Einem
Theile die dona kille8 vorhanden gewesen sein; sonst würde die Ehe
formell ungiltig geschlossen und kann keine blos vermeintliche sein.

Man spricht auch von sogenannten Gewissens-Ehen (bei prote¬
stantischen Fürsten; was vor dem Oonoil. ^rillsnt. überhaupt die
geheimen Ehen waren) — Morganatischen Ehen (weil die Frau
sich blos mit der M o r g e n g a be begnügen mußte) oder Ehen zur linken
Hand.

Civilehen nennt man jene Ehen, die in Gemäßheit der staatlichen
Ehegesetze vor der weltlichen Obrigkeit geschlossen werden. Man unter¬
scheidet drei Arten solcher Civilehen:

a) die obligatorische Civilehe — dort, wo das Staatsgesetz
allen Brautleuten ohne Unterschied vorschreibt, ihre Ehe vor der
weltlichen Behörde zu schließen, und nur einer so geschlossenen
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Ehe die bürgerlichen Rechtswirkungen zuerkennt. Uebrigens bleibt
es den Brautleuten unverwehrt, ihre früher vor der Civilbehörde
geschlossene Ehe auch von dem Diener ihrer Kirche einsegnen zu
lassen — sich kirchlich trauen zu lassen. Die obligatorische Civilehe
besteht z. B. in Frankreich, Italien und Deutschland.

ö) Die facultative Civilehe — dort wo es den Parteien frei
gestellt ist, ihre Ehe entweder vor der Civilbehörde oder vor
dem competenten Seelsorger zu schließen; der Staat erkennt
eine oder die andere Eheschließung an, wenn sonst die staatlichen
Bestimmungen bezüglich der Ehe beobachtet wurden.

o) Die Noth-Civilehe dort, wo es den Parteien nur erst dann ge¬
stattet ist, ihre Ehe vor der Civilbehörde zu schließen, wenn der
(oder ein) zur Eheaufnahme competente Seelsorger das Aufgebot
— eventuell die Trauung — aus einem im Staatsgesetze nicht
enthaltenen Grunde verweigert.

Gegenwärtig ist in Oesterreich nur erst diese g. Noth-Civilehe
Mäßig.

Die katholische Kirche erkennt nirgends dort, wo das tlonoil. Illickout,.
mit seinem Decrete über die kirchliche Form der Eheschließung (so88.
XXIV. do rokorin. urs.tr. Osx. 1.) publicirt — überhaupt Norm ist,
irgend eine Art der Civilehe als eine vor Gott lind dem Gewissen gil-
tige Ehe von Katholiken an. Und da die geschlechtliche Verbindung außer
in einer vor Gott und dem Gewissen gütigen Ehe schlechtweg Sünde
ist, so folgt nothwendig daraus, daß nach der Anschauung der Kirche
die bloße Civilehe katholischer Christen kein sündenloses Verhältniß sein
könne. Dies erklärte Papst Pius IX. insbesondere im erwähnten
Schreiben an den König Victor Emmanuel äckto. 9. September 1852;
ebenso die koonitontiaria Rouisus, in einer Instruction vom 15. Jänner
1866. ')

Die bürgerliche Gewalt, die sich nicht auf das korum iutoruum
erstreckt, kann daran nichts ändern, mag sie der s. g. Civilehe auch alle
bürgerlichen Rechtsfolgen einer wirklichen Ehe z. B. die Anerkennung
der Kinder, als ehelich erzeugten, einräumen, wozu ihr das Recht
nicht abgesprochen werden kann.

') 6kr. Dr. Friedrich v. Bering, Lehrbuch des kathol. u. protestantischen
Kirchenrechts. S. 722.
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8- 4.

Von den Quellen des Eherechtes für Katholiken.
Es sind folgende:

1. Das natürliche Sittengesetz z. B. bezüglich der Be¬
schaffenheit, des Konsenses; der Impotenz Unmündigkeit.

2. Das positiv göttliche Gebot z. B. betreffend das Ehehin-
derniß des bestehenden Ehebandes. (Nuttü. 6. 19; v. 4—9; Lluro.
6. 10, v. 6—12; I. 6or. 6. 7, v. 11—12.)

3. Die Anordnungen und Bestimmungen der Kirche und zwar, wie
schon gesagt, bezüglich der Ehehindernisse der Giltigkeit mit ir-
ri tiren der Wirkung. ((lonoH. Iriä. 8688. 24 <ls irmtrim.
ouru 3, 4, 9, u. 12.)

4. Auch jene der Staatsgewalt obgleich — nach katholischer Lehre —-
nicht mit irritirender Wirkung bezüglich des Ehesakramentes, also
weder aus das Zustandekommen noch auf die Auflösung der
sakramentalen Ehe, wie schon angedcutet. Sie verpflichten aber
nichts desto weniger im Gewissen, so lange sie dem Gebote
Gottes nicht Widerstreiten. (Anerkannt wurde dies auch staat¬
licher Seits schon im Art. X. des Concordates; dann im bür¬
gerlichen Ehegesetze H. 3. okr. das kirchliche d. i. die Anweisung
s. d. g. G. 8. 69).



Aon, klen NeveMMen.
8- 5.

Begriff des Eheverlöbniffes. Erfordernisse zur Giltigkeit
desselben.

Das Eheverlöbniß (sporwalm) ist die, wenn auch nicht absolut
nothwcndige Einleitung zur Eheschließung. In neuerer Zeit wurde das¬
selbe kaum mehr beachtet. Schon durch die Verordnung vom 4. Mai
1770; noch mehr durch das Patent Kaiser Josef's II. vom 30. August
1782, und auch durch Z. 45 unseres A. b. G. wurden den Sponsalien die
kanonischen Wirkungen in Oesterreich staatlicher Seits abgesprochen und
es blieb nur dem Gewissen der Brautleute überlassen, ihr Versprechen
zu halten.

Z. 2 der Anweisung s. d. g. G. sagt: „Das Eheverlöbniß ist eine
Uebereinkunft zwischen Mann und Weib, in welcher sie einander zu ver¬
ehelichen versprechen." Demselben liegt also ein Versprechen zu
Grunde, und zwar muß dieses ein wechselseitiges sein, mithin ge¬
nügt eine blos stillschweigende Annahme noch nicht. Zur Dar¬
legung des wechselseitigen Versprechens sind nicht Worte unumgänglich noth«
wendig; es genügen Zeichen und überhaupt Aeußerungen, die den Willen
kund thun, sich zu ehelichen. Sie müssen auf eine b e st i m m t e P c r s o n ge¬
richtet sein; dürfen keine bloße Negation enthalten, sondern sollen
affirmativ gefaßt sein. Der Gegenstand der Sponsalien ist die
künftige Ehe; der 6ou86usu8 do pruossnti in kornm Oonoilii
IMöntini gegeben bewerkstelliget die Ehe selbst. Der Zweck der
christlichen Eheverlöbnisse ist, daß die Verlobten sich auf die sacra-
mentale Gnade gehörig vorbereiten können.

8- 6.

Fortsetzung.

Ueber die Bedingungen der Giltigkeit der Eheverlöbnisse drückt sich
8- 3 der Anweisung f. d. g. G. also aus: „Ein Eheverlöbniß kann nur
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von Personen, welche mit einander eine giltige und erlaubte Ehe zu
schließen vermögen und kraft einer mit Freiheit und gehöriger Ueber-
legung gegebenen Willensäußerung gütig eingegangen werden. Verlöbnisse,
welche im Namen von Unmündigen geschlossen werden, begründen für
den Unmündigen nur dann eine Verbindlichkeit zur Eingehung der Ehe,
wenn sie von demselben nach erreichter Mündigkeit gut geheißen werden."

Das gesetzliche Alter zur Schließung der Eheverlöbnisse ist nach
den kanonischen Bestimmungen das von beiden Contrahenten zurückge-
lcgte siebente Lebensjahr. Doch „stium in spousslibus^ gilt nach
bewährten Kanonisten: „mulitiu supplst ustatsnUü In der Regel
sind Kinder unter 7 Jahren unfähig, giltige Sponsalien einzugehen.
Die schon aus dem Kindesalter getreten, aber noch unmündig sind (noch
nicht das 14. resp. das 12. Jahr vollendet haben), können bei er¬
reichter Mündigkeit von den früher eingegangcnen Spon-
salien zurücktreten. st

Lponsutiu tuliu guiäsiu vulicku sunt, ssä äissolubiliu —
selbst wenn die Sponsalien beschworen waren, und auch wenn wäh¬
rend der Unmündigkeit die ooxulu ournutis gepflogen worden sein soll. st
Bis zur erreichten Mündigkeit entsteht aus den Lponsuliou der Unmün¬
digen das impoäimsnturu publioas üoukstatis. — Von den Verlöb¬
nissen, welche von dritten Personen d. i. wohl von den Eltern
höchstens auch Vormund, im Namen der Unmündigen geschlossen
werden, handelt eben der Schlußsatz des citirtcn Z. 3 der Anweisung
f. d. g. G.

Es gilt als Regel, daß alle jene Personen, denen eine Ehehin-
derniß oder Eheverbot im Wege steht, unfähig sind, giltige Spon¬
salien einzugehen.

Ob die Sponsalien, welche von Kindern (auch denen sui juris)
ohne Wissen und Willen ihrer Eltern, eingegangen werden,
an sich ungiltig seien, darüber streiten die Kanonisten. Wahrscheinlicher
sind sic ungiltig, wenn die Eltern denselben aus bcachtcnswerthen
Gründen ihre Zustimmung verweigern, und die Grundhältigkeit dieser
Verweigerung kirchengerichtlich anerkannt ist. Daraus folgt freilich nicht,

st „Livs utsrgns, sivs Liter rsolainat, anteguain all annos inatriinoniis axtos
^ervsnsrint (arado) st xostulst ssxarari, non sunt ullatenus auäisnäi."

st Einige sind diesfalls anderer Meinung.
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daß auch eine trotzdem geschlossene Ehe ungiltig sei. (Okr. Z. 68 der
Anweisung f. d. g. G-, von dem später.)

Außer der Befähigung der (lontraiwntsn kommt es auf den
60N86L8N8 derselben an. Dieser muß ein wahrer, ernstlicher,
nicht ein fingirter, nur zum Schein erklärter sein. — Die
Einwilligung muß ferner eine wohlüberlegte sein; also nicht z. B.
gegeben in impstn primo, unter der Herrschaft einer den Vernunft¬
gebrauch ganz benehmenden Leidenschaft. Von Geburt aus zugleich
taubstumme und blinde Personen sind nicht sponsalienfähig; eben so
wenig von Natur aus stumpf- und blödsinnige Personen; Geistesirre
und Rasende ohne In ei äs, intorvnlla. Treten aber solche Ineiäa
intsrvnlln bei Geisteskranken ein, so können sie in denselben gütige
Sponsalien eingehen. Sponsalien, eingegangen im Zustande vollständiger
Berauschtheit sind ungiltig.

Die Einwilligung muß eine freie sein; also nicht beeinträchtiget
durch Jrrthum und Unwissenheit hinsichtlich dessen, worauf es
bei den Sponsalien ankommt, und insofern es sich nicht um unbedeu¬
tende Dinge handelt; ferner auch nicht durch Furcht und Zwang,
die übrigens für die Annullation der Sponsalien nicht so groß zu
sein brauchen, als für jene der Ehe. Eine entführte und noch nicht
in Freiheit versetzte Person kann mit dem Entfiihrer kein giltiges
Eheverlöbniß schließen.

Sponsalien können zwar bedingt eingegangen werden, wenn
die Bedingung keine unsittliche oder dem Zwecke der Ehe widerstrebende
ist; doch da solche leicht eine Quelle von Jnconvenienzen werden, sind
sie nicht zu billigen.

Daß die Einwilligung der Spondenten b e st i m m t und verständ¬
lich erklärt werden müsse, wurde schon bemerkt. Die Giltigkeit der
Sponsalien hängt aber von keiner bestimmten Form ab?) Doch bleibt
es zur Hintanhaltung von Streitigkeiten u. d. gl. wünschens-
werth, daß die Spondenten sich wechselseitig über das gegebene und
empfangene Versprechen möglichst sicher stellen. Dahin zielen eigene
Vorschriften der meisten Diözesen ab?)

') 6tr. Lavant. Ordin. Surrende ääo. 28. Jänner 1857 Nr. 251/1 I.
2) Vergleiche Ordin. Currende von Lavant ääo. 10. September 1856 Nr. 2174

und 28. Jänner 1857 Nr. 254/1, worin es heißt: „Ist das Eheversprechen vor
dem Ortsseelsorger und den unterzeichneten Zeugen gemacht, eingetragen (in das in
dieser Diözese vorgeschriebene Rapulare oder Journal) und unterfertiget worden, so
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Sponsalien können auch durch einen Bevollmächtigten abge¬
schlossen werden, bezüglich dessen die nähmlichen Modalitäten eingehalten
werden sollen, die bei der Bestellung eines Bevollmächtigten zur Ehe¬
schließung vorgeschrieben sind.

8- 7.

Wirkungen eines giltigen Eheverlöbnisses.

Vor dem Oonoilium spriä. und nach demselben dort, wo das impo-
äimsntum olauässtinitatis nicht publicirt worden, wurden die Sponsa-
lien durch die zwischen den Spondenten oum inaritali atkootiono ge¬
pflogene oopulu ourualis in eine zwar formlose (elauässtius), jedoch
giltigc Ehe umgewandelt. —

Die Sponsalien haben nicht unbedeutende Wirkungen und Pflichten
zur Folge.

I. Die Spondenten sind im Gewissen verpflichtet, ihr Versprechen
zu erfüllen; also demselben gemäß sich zu ehelichen. Bis dies nicht ge¬
schehen kann, haben sic einander die Verlobten-Treue zu bewahren.
Darum ist ihnen Vorsicht im Umgänge mit Andern aber auch unter
sich geboten. — Ob der sich weigernde Theil in koro ooolosiastieo zur
Haltung des Versprechens gezwungen werden kann? Im Allgemeinen
ja! In concreten einzelnen Fällen ist aber dies kaum immer
räthlich. Wenn schon eingcschritten wird, soll in der Regel strenger gegen
den geklagten Bräutigam, als gegen die geklagte Braut verfahren werden,
weil die Braut schwerer schadlos zu halten ist. Absoluter Zwang
zur Eingehung der Ehe darf aber doch nicht angewendet werden. —
Die Anweisung für die geistlichen Gerichte widerstrebt darum der An¬
wendung von Kirchenstrafen zur Betreibung der Einhaltung von Ver¬
löbnissen. Vido Z. 10. „Die Pflicht zur Erfüllung des im Eheverlöb¬
nisse gegebenen Versprechens hört auch dann auf, wenn nach Erwägung
aller Umstände mit Recht voraus zu setzen ist, daß eine zwischen den
Verlobten eingegangene Ehe unglücklich sein würde. Z. 109. „Auf Jene,

ist das Bestehen desselben außer allen Zweifel. Die Giltigkeit eines
zuvor gemachten Eheverlöbnisses aber müßte im Falle einer Klage erst erwiesen
werden. Viäs auch Lav. Confcrenz-Prot. 1857 I. — L. 5. Mit Ord. Currende
ääo. 15. November 1860 Nr. 3031/4 VIII. wurden für die Lavanter Diözese gleich¬
förmige Braut-Informations-Protokolle vorgeschrieben.
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welche sich weigern, ihr im Eheverlöbnisse gegebenes Wort zu erfüllen,
ist nicht sowohl durch Zwang als durch Ermahnung zu wirken." Z
tz. 111. „Ist das Verlöbniß für gütig erklärt worden, so hat das Ehe¬
gericht durch einen Beauftragten den Versuch zu machen, die Parteien
zur gütlichen Ausgleichung zu bewegen." Z. 112. „Ließe ein Einver-
ständniß über die Aufhebung des Verlöbnisses sich nicht erzielen, so
müßte die Gestattung der Ehe als das kleinere Uebel angesehen werden."
Laut Z. 109 der Anweisung s. d. g. G. ist zwar „jede Verabredung
über einen Vergütungsbetrag, welcher im Falle des Rücktrittes zu entrichten
sei, nicht nur unerlaubt, sondern auch ungiltig;" doch resultirt in der
Regel aus dem unberechtigten und unbegründeten Rücktritte die Pflicht
des Schaden-Ersatzes. Hierüber erklärt Z. 9 der Anweisung f. d.
g. G. wie folgt: „Wer ohne rechtmäßigen Grund von dem Eheverlöb¬
nisse 'zurücktritt, oder einen rechtmäßigen Grund zum Rücktritte entweder
verheimlicht oder durch sein Verschulden herbeigeführt hat, ist verpflichtet,
dem anderen Theilc den Schaden, welcher für denselben aus dem Rück¬
tritte entsteht, nach Maßgabe der Personen und Verhältnisse zu vergüten."
Demnach ist restitutionspflichtig a) wer ohne rechtmäßigen Grund
z. B. aus bloßer Lüsternheit zurücktritt, ö) Wer zwar einen recht¬
mäßigen Grund (oausa oanonieu) hat, ihn aber selbst herbei¬
geführt hat z. B. eine ansteckende Krankheit sich durch sein Ver¬
schulden zuzog. Ebenso wenn der eine Thcil in dem anderen
zurücktretenden den rechtmäßigen Grund hcrbeigeführt hat z. B.
durch dessen Mißhandlung, o) Wer einen rechtmäßigen Grund zum
Rücktritte verheimlicht hat z. B. die Braut, daß sie schon mehrere
Jahre vorher ein uneheliches Kind geboren habe.

Der Anspruch auf Schadenersatz kann je nach Umständen dem zur
Erfüllung der Sponsalien noch bereiten, oder dem zurücktretenden
Theile zukommen.

Auf das unter und o Gesagte hat auch der citirte Z. 10 der
Anweisung s. d. g. G. nähmlich dessen zweiter Thcil, Bezug. Betreffend
das Maß des zu leistenden Schadenersatzes ist kirchlicher Seits
Z. 1l1 der Anweisung s. d. g. G- normircnd; derselbe besagt: „Ist das
Verlöbniß für gütig erklärt worden, so hat das Ehegcricht durch einen

0 Siehe auch „Weisungen an die Geistlichkeit der Diözese Lavrnt für ihre
seelsorgliche Umtsthätigkeit in Ehesache». Vom 5. August 1868 — I. Eheverlöbnisse
(Sponsalien.)
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Beauftragten den Versuch zu machen, die Parteien zur gütlichen Aus¬
gleichung zu bewegen. Was den Schadenersatz betrifft, so werde darauf
hingewiesen, daß sie unter billigen Bedingungen ein Uebereinkommen
schließen. Auf Ansuchen von wenigstens Einem Theile kann auch ein
Entschädigungsbetrag ausgesprochen werden. Stellt der Kläger sich nicht
damit zufrieden, so bleibt es ihm zwar unbenommen, wegen des Schaden¬
ersatzes bei dem weltlichen Gerichte Klage zu führen, doch seine wider
die Trauung erhobene Einsprache soll nicht weiter berücksichtigt werden."
Dies hat selbstverständlich nur dann Anwendung, wenn das kirchliche
Ehegericht wenigstens von einem Theile der Verlobten um seinen Aus¬
spruch angegangen wird.

Seit dem der Staat in Folge der Aufhebung des Concordates
die Jurisdiction in Ehesachen pro koro oxtsrno ganz an sich gezogen
hat, gilt dies auch bezüglich der Eheverlöbnisse und der aus ihnen resul-
tircnden Streitigkeiten und Ansprüche. Diesbezüglich richtet sich das
weltliche Gericht nach Z. 45 und 46 des A. b. Gesetzbuches. Darnach
hat das Vcrlöbniß als Vertrag keine juristische Bedeutung. Es
erzeugt weder eine ernstliche Verbindlichkeit zur Schließung der Ehe
selbst, noch auch „zur Leistung dessen, was auf den Fall des Rücktrittes
bedungen worden ist".

Nur insoserne der Verlobte dadurch, daß er die zugesagte Ehe nicht
eingehen will, dem anderen Verlobten einen Vermögensnachthcil zufügt,
„bleibt dem Theile, von dessen Seite keine gegründete Ursache zum Rück¬
tritte entstanden ist, der Anspruch auf den Ersatz des wirklichen Scha¬
dens *) Vorbehalten, welchen er aus diesem Rücktritte zu leiden be¬
weisen kann."

Wohl sagt Z. 1324 A. b. G. „In dem Falle eines aus böser
Absicht oder aus einer auffallenden Sorglosigkeit verursachten Schadens
ist der Beschädigte volle Genugthuung?); in den übrigen Fällen aber nur
die eigentliche Schadloshaltung zu fordern berechtiget"; jedoch würde in
einer Sponsalienklage die böse Absicht des Beschädigenden kaum je zu
beweisen sein.

II. Die Sponsalien begründen ein kirchliches Eheverbot
d. i. so lange das giltige Eheverlöbniß nicht rechtsgiltig aufgelöst ist,

') Also nach den meisten Commentatoren nur des ckamnnin smsi-Asns; nicht
aber auch des luoruni esssLns.

Also auch Ersatz des Ineru m «eWaim.
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darf kein Theil der Verlobten mit einer andern Person eine Ehe
schließen. Geht etwa eine oder die andere Person nach einander
mit zwei oder mehreren Personen Eheverlöbnisse ein, so gilt das
erste, unbedingte oder bedingte; außer es wurde rechtsgiltig auf-
gelö st.

III. Die Sponsalien begründen sogar ein Ehehindcrniß der
Giltigkeit, nähmlich das Hinderniß der Forderung der öffentlichen
Sittlichkeit auö einem Eheverlöbnisse, welches Z. 35 der Anweisung f. d.
g. G. also formulirt: „Ein giltig und unbedingt eingegangenes Ehe-
verlöbniß hindert, daß zwischen dem einen Verlobten und des Andern
Blutsverwandten im ersten Grade eine Ehe zu Stande komme. Die¬
selbe Wirkung äußert ein unter einer ehrbaren Bedingung geschlos¬
senes Verlöbniß, sobald der Bedingung Genüge geleistet ist." Dies
Hindcrniß dauert fort auch nach Auflösung der giltig cin-
gegangencn Sponsalien, sei cs auch durch den befugten
Rücktritt eines Theites, oder durch gegenseitiges Ucbereinkommen, oder
sogar durch den Tod Eines der Spondenten. Es ist in diesem Falle
ein dispensables Hinderniß laut Z. 80 der Anweisung f. d. g. G.

HL. Darüber mehr in den Hauptstücken von den Ehehindernissen
und Eheverboten.

8- 8.

Auflösung eines giltig eingegangenen Eheverlöbnisses.

Ursprünglich giltig eingegangene Sponsalien können im Allge¬
meinen aufgelöst werden entweder a) mit beiderseitiger Ein¬
willigung, oder b) ohne beiderseitige Einwilligung der
Spondenten.

a) lautet Z. 4 der Anweisung f. d. g. G. „DaS Verlöbniß
kann, auch wenn es durch einen Eid wäre bekräftiget worden, mit bei¬
derseitiger Einwilligung aufgehoben werden." Hiebei bedürfen die Spon-
dcnten weder eines richterlichen Erkenntnisses noch irgend einer Ermäch¬
tigung.

ö) Kanonische Gründe sogar zum einseitigen Rück¬
tritte sind:

l. Bruch der Treue von Seite eines Spondenten; und zwar ge¬
nügt schon zweideutiger Umgang mit einer dritten Person. „Wenn ein
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Theil die dem Verlobten schuldige Treue gebrochen hat, so ist der andere
seines Versprechens entbunden." Z. 6 der Anweisung f. d. g. G.

2. Ungerechtfertigte Entfernung und lange Abwesenheit eines
Spondenten.

3. Eheschließung eines Spondeten mit einer andern Person.
„Dadurch, daß der eine Theil sich mit einer dritten Person verehelicht,
wird zwar das Verlöbniß aufgehoben; doch verbleiben dem anderen
Theile seine allfälligen Ansprüche auf Entschädigung." Z. 8 der An¬
weisung f. d. g. G.

Wenn die geschlossene Ehe ungiltig wäre, so ist wohl der ledig
gebliebene Theil frei von dem Bande der Sponsalien, nicht so aber der
treubrüchige (wenn der andere nicht verzichtet).

4. Eintritt eines Spondenten in den Ordens- oder weltgeistlichen
Stand. „Die Verlobten find durch die übernommene Verbindlichkeit
nicht gehindert, sich dem Ordensleben oder dem geistlichen Stande zu
widmen. Durch die Ablegung der feierlichen Gelübde oder den Empfang
der höhern Weihen wird das Eheverlöbniß aufgelöst." Z. 7 der An¬
weisung f. d. g. G.

5. Ein nach der Umschließung der Sponsalien eingetretenes Ehe-
hinderniß (der Giltigkeit oder Erlaubthcit). Ist das Ehehinderniß ein
dispensables, z. B. unchrbare Schwägerschast, so kann der Schul¬
dige (nach Umständen) im Gewissen verpflichtet sein, sich um Dispens
zu verwenden. Hieher gehört auch Z. 5 der Anweisung s. d. g. G.
„Die Eheverlöbnisse Derjenigen, welche unter der väterlichen Gewalt
stehen, sind aufzulösen, wenn die Eltern gerechten Widerspruch entge¬
gensetzen."

6. Eine bedeutende Veränderung, die in der Persönlichkeit
oder in den äußeren Verhältnißen eines Spondenten eingetreten ist.
„Wofern nach Schließung des Eheverlöbnisfes eine solche Veränderung ein¬
tritt, daß man voraussetzen darf, es wäre bei diesem Stande der Dinge
zum Verlöbnisse nicht gekommen, so verliert dasselbe für jenen Theil,
bei welchem eine solche Veränderung nicht eingetreten ist, seine bindende
Kraft. Im Falle, daß solche Umstände schon zur Zeit der Verlobung
obwalteten, ist jener Theil, welchem sie damals unbekannt waren zum
Rücktritte berechtiget." Z. 6 der Anweisung f. d. g. G.

Derlei Veränderungen wären z. B. Siphylis, Epilepsie, Auszehrung,
Geisteskrankheit, Abfall vom wahren Glauben, Trunk- und Spielsucht,
entehrendes Verbrechen, Bermögensruin und d. gl. Der zum Rücktritte
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Berechtigte darf darauf weder stillschweigend, noch ausdrücklich ver¬
zichtet haben.

7. Begründete Besorgnis; einer unglücklichen Ehe zwischen den
Sswndenten. „Die Pflicht zur Erfüllung des im Eheverlöbnisse gege¬
benen Versprechens hört auch dann auf, wenn nach Erwägung aller Um¬
stände mit Recht vorauszusetzen ist, daß eine zwischen den Verlobten
eingegangene Ehe unglücklich sein würde. Wofern aber die Umstände,
auf welche die Voraussetzung sich gründet, durch das Verschulden des
einen Theiles eingetreten sind, so ist dieser verpflichtet, dem anderen
jenen Schaden, welcher für denselben aus der Täuschung seiner ge¬
rechten Erwartungen entspringt, nach Kräften zu vergüten." Z. 10 der
Anweisung f. d. g. G.

8- 9.

Von der kirchlichen Gerichtsbarkeit in Sponsalien-
angelegenheiten.

Vorerst soll die Frage beantwortet werden: Kann die aus den
Sponsalien sich ergebende Verbindlichkeit zur Eingehung der verspro¬
chenen Ehe durch Dispens aufgehoben werden? In der Regel nicht,
weil Rechte eines Dritten durch eine Dispens nicht verletzt werden
dürfen. Höchstens, wenn die Sponsalien geheim sind, und wichtige
Gründe vorliegen, könnte man sich an den koonitontiarins musor in
Rom wenden; aber auch in in diesem Falle darf Niemand in seinem
erworbenen Rechte beeinträchtiget werden.

Liegt für Einen der Spondenten ein hinlänglicher Grund zum
Rücktritte vor, und der Repndirte stellt sich damit nicht zufrieden, so
(sonst nicht) — muß (beim Ehegerichte) auf Trennung des Verlöbnisses
geklagt werden (Rcpudicnklage), und vor dem richterlichen Erkenntnisse
darf der Zurücktretende nicht zur Ehe zugelassen werden.

Was von Seite der kirchlichen Organe zu geschehen habe, wenn gegen
die Trauung eines Spondenten eine Einsprache erhoben wird mit
Berufung auf ein Ehcverlöbniß, sagt Z. 107 der Anweisung
f. d. g. G. „Bei einer Einsprache auf dem Grunde eines Eheverlöb¬
nisses hat der Pfarrer, wofern das Ehcverlöbniß ungiltig ist, die Bethei¬
ligten darüber zu belehren; wenn er es aber für giltig hält, eine güt¬
liche Ausgleichung zu versuchen. Wird die Einsprache unmittelbar bei

2
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dem Ehegerichte erhoben und liegt nicht etwa die Ungiltigkeit am Tage,
so soll vor Allem der Pfarrer angewiesen werden, durch Vorstellungen
und Ermahnungen väterlich einzuwirken." Berg. Z. 110 der An¬
weisung s. d. g. G.

Der Pfarrer hat bis zur definitiven Entscheidung des Ehegerichtes
mit dem ferneren Aufgebote einzuhalten. Ueber die versuchte gütliche
Ausgleichung ist ein Protokoll aufzunehmen.

Für das Ehegericht ist maßgebend ß. 108 d. Anweisung f. d. g.
G. „Die Vermuthung steht für die Freiheit des Ehewerbers hinsichtlich der
Wahl des Gatten. Daher ist gegen das Eheverlöbniß zu entscheiden,
so oft die Giltigkeit desselben nicht vollständig erwiesen ist."

Unter den Beweismitteln für das Bestehen der Spo ri¬
sa lien steht oben an das Gesta ndniß; zulaßig ist auch die Zuschie¬
bung des EideS Seitens der Parteien, und die Auferlegung des Reini-
gungs- oder Erfüllungseides durch den Richter. (Okr. Lav. Ord. Sur¬
rende ällto 28. Jänner 1857 Rr. 254/1.)

Auch für das ^Vorhandensein einer Omwa, ounonios, zum Rück¬
tritte von den Sponsalien und zur richterlichen Auslösung derselben ist
das Gestand niß der Spondenten das erste Beweismittel, llus-
jurunllum (juramsukum) rso äoksrri potsst.

Zeugenaussagen sind auch ein Beweismittel und zwar eines
der wichtigsten im canonischen Sponsalien-Prozesse. Zu vergleichen ist
diesfalls Z. 106 der Anweisung s. d. g. G. „Die Aussage eines ein¬
zigen glaubwürdigen Zeugen reicht jedenfalls hin, um die Ehewerber
bis zu weiterer Aufklärung der Sache äbzuweisen."

Zur Auflösung der Sponsalien genügt mitunter der Ruf (kaum),
nicht aber ein bloßes Gerede (rumor) über ein obwaltendes Ehe-
hindcrniß oder über einen kanonischen Auflösungsgrund. Vergleiche den
so eben zitirten Z. 106 der Anweisung f. d. g. G. „Ein solches Ge¬
rücht, welches auf erfahrene, gewißenhafte Männer Eindruck macht,
reicht jedenfalls hin, um die Ehewerbcr, (die sich über den Aufschub der
Trauung beschweren) bis zu weiterer Aufklärung der Sache äbzuweisen."

Ueber den weiteren Vorgang im Sponsalien-Prozesse viels K. 110,
nach welchem, wenn das Ehcgericht (erster Instanz) das Verlöbniß für un-
giltig erkennt, das Nöthige verfügt werden soll, damit die Trauung keine
Verzögerung erfahre — und die bereits zitirten ZK. 109, 111 und 112.
Vergleiche Z. 244 der Anweisung f. d. g. G. Laut dieses Z. gehören
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alle das Vermögen betreffenden Ansprüche und Streitigkeiten, die aus
einem in Ehesachen gefällten Spruche entstehen, vor das weltliche Ge¬
richt, wofern nicht beide Theile einstimmig verlangen, daß hierüber vor
dem Ehegerichte durch einen nach Maßgabe der österr. Gesetze zu fällenden
schiedsrichterlichen Spruch entschieden werde.

Eine Berufung auf die höhere Instanz ist im Sponsalien-Prozesse
kaum praktikabel — eben im Hinblick auf die ZZ. 110 und 111 der
Anweisung f. d. g. G.

Zweites HlwMi'ck.
MmtemUi' ltm WMliHmg.

E r st e r Abschnitt.
Won den kwchtichsn Kinöerrnisfen ernerr

giLtigen Eheschließung.

8- io.

Bon der Fähigkeit zur Eheschließung. Von den Ehehinder¬
nissen überhaupt- Ihre Einteilung.

Der Z. 11 der Anweisung f. d. g. G. lautet: „Das Vorhanden¬
sein der Ehe wird durch die beiderseitige Einwilligung bewirkt, insoferne
dieselbe von Personen, welche zur Eingehung der Ehe befähigt sind, und
zwar (beziehungsweise) in der vorgeschriebenen Form gegeben wird."
Also a) die Kontrahenten müssen zur Eingehung der Ehe befähiget
sein; ö) sie müssen in die Ehe beiderseitig einwilligen; o) diese
Einwilligung muß dort, wo das Oouoiiium ^riäoutiuuin publicirt ist,
in der durch dasselbe (ssss. 24 äs rsk. mutr. oax. 1) vorgeschriebenen
Form erklärt werden. Nach diesen drei Richtungen kann es Hinder¬
nisse der Eheschließung geben, welche nach der Bestimmung der Kirche
ihrer Giltigkeit im Wege stehen. Es gibt aber auch Bestim¬
mungen, von deren Beobachtung zwar nicht die Giltigkeit, wohl
aber die Erlaubtheit der Eheschließung abhängt. Der Abgang eines

2*
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gesetzlichen Erfordernisses zur giltigen oder erlaubten Eheschließung
zweier'" Personen verschiedenen Geschlechtes heißt überhaupt Eh eh In¬
dern iß. — Die vorzüglichste Einteilung ist die in trennende und
verbietende Ehehindernisse. Jene, die Hindernisse der Giltigkeit
(impsäimouta äirinisntiu — irrituntia) hindern das Zustandekommen
einer giltigen Ehe; diese, die Hindernisse einer erlaubten Eheschlie¬
ßung (iinxockimouts, impoäiontia) bewirken, daß die Ehe zwar giltig,
aber unerlaubt eingegangen würde. Die trennenden Ehehindernisse
zerfallen wieder in absolute oder respective. Jene benehmen
gewissen Personen die Fähigkeit mit was immer für Personen
anderen Geschlechtes eine Ehe zu schließen z. B. die höheren Weihen,
feierliche Ordensgelübde, absolute Impotenz;^ d icse benehmen ihnen
die erwähnte Fähigkeit nur hinsichtlich gewisser Personen z. B.
Verwandtschaft, Schwägerschaft, relative Impotenz. Die trennenden Ehe¬
hindernisse sind ferner entweder natürliche oder positive, je nachdem
sie auf dem Mangel eines Erfordernisses beruhen, welches durch das
natürliche Vernu nftgesetz z. B. Jrrthum in der Person, oder
Sittengesetz (z. B. Blutsverwandschaft im ersten Grade gerader
Linie); oder durch eine p osi tiv e göttliche oder kirchliche Anordnung
als zur giltigen Eheschließung gehörig bezeichnet wird.

Eine andere Eintheilung ist jene in Ehchindernisse des öffent¬
lichen und des Privatrechtes. Diese berücksichtigen zunächst das
Wohl einzelner Personen, und haben in der Regel in dem
Mangel der erforderlichen wechselseitigen Einwilligung in die Eheschlie¬
ßung ihren Grund z. B. das Ehehinderniß des Jrrthums, der Furcht
und des Zwanges. Jene aber berühren das öffentliche Wohl und
Interesse der gesummten Kirche. Diese Eintheilung ist von Wichtigkeit
bei der Bestreitung der Giltigkeit der Ehe, und bei der Convalidation
einer ungiltig geschlossenen Ehe.

Bei der Erwirkung von Ehedispensen und bei der Convalidation
ist von Bedeutung die Eintheilung in bekannte und geheime Ehe-
hiudernisse. Ein impsiiimontum oooultnm im juridischen Sinne ist
jenes, welches nicht unter den rechtlichen Begriff von Publicität fällt.
Wie groß die Anzahl der Personen sein dürfe, die darum wissen, daß
das Ehehinderniß noch als geheimes gelten könne, hängt von Umständen
ab. Man kann also nicht apodictisch die Zahl angeben. Ueberhaupt
darf von dem Ehehindernisse nur eine so geringe Anzahl Anderer wissen,
daß sich mit Grund annehmen läßt, eine weitere Kundmachung sei durch
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ihre Kenntniß davon nicht zu besorgen. Der kirchenurkundliche Aus¬
druck: ckumwoäo iinxsclimsutuiw o ui in 1 u o ossultum sit, äummoäo
xiuus iMoratur, bedeutet, daß das Hinderniß nur den Thätern, die
es mit einander contrahirt haben, und höchstens noch deren Beichtvater
bekannt sei. Es darf vernünftiger Weise nicht vorauszusetzen sein, daß
das jetzt geheime Ehehinderniß in kurzer Zeit öffentlich bekannt werde.
Bei einem bekannten Ehehindernisse hat entweder eine uotoristus juris
oder kusti statt; je nachdem das Hinderniß schon gerichtlich ver¬
handelt wurde, oder durch Zeugenaussagen bewiesen werden kann.

Wir handeln in dem zweiten Hauptstücke zuerst von den soge¬
nannten trennenden Ehehindernissen.

(Anmerkung. Die kirchlichen Hindernisse der Giltigkeit fassen
folgende Verse zusammen:

Lrror, eonäitlo, Votum, ooAuutio, oriruou;
6uttus äisxuritas, vis, orcko, iiAamsn, ibousstus;
^otus, uKnis, si oiuuäostinus, st imxos;
81 uiulisr sit laptu, loso uss rsckckita tuto.
Huoo taoisuäu vstuut oonuubia, tastu rstrustaut.)

Daß nur die Kirche trennende Ehehindernisse aufzustellen das
Recht habe, wurde schon gesagt. (Z. 2 und 4.) lieber die Habilität
zur Eheschließung im Allgemeinen spricht sich 8- 12 der Anweisung
s. d. g. G. also aus: „Zur Schließung einer Verbindung, welche wahr¬
haft eine Ehe ist, sind Alle und nur Jene unfähig, welche das Gesetz
Gottes und der Kirche hiezu unfähig erklärt."

Wir führen die einzelnen Ehehindernisse in den folgenden KZ. nach
der Reihenfolge der Anweisung s. d. g. G. auf. Einige dieser Ehe¬
hindernisse kennt das jetzige bürgerliche Eherecht wieder nicht z. B. das
ilupsckimsutuiu oouckitiouis; der geistlichen Verwandtschaft; einige wohl
ebenso wie das kirchliche z. B. das Ehehinderniß der Verwandtschaft im
1. und 2. Grade; einige mit anderen Modalitäten z. B. Ehebruch,
Gattenmord. Einige früheren s. g. bürgerlichen Ehchinder-
nisse, die während der Concordatszeit nicht als trennende galten, be¬
stehen nun als solche wieder z. B. Mangel an wenigstens einmaligem
Aufgebot, Minderjährigkeit, kro koro osoissiuo sind sie Ehe-V erböte.

In Folge der neuen staatlichen Ehegesetze muß also freilich wieder
der Unterschied gemacht werden a) zwischen eigentlich rein kanoni¬
schen oder kirchlichen Ehehindernissen der Giltigkeit, d. i. solchen,
welche nur das Kirchengesetz aufstellt z. B. Verwandtschaft im dritten
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und vierten Grude der Seitenlinie; geistliche Verwandtschaft, u. s w.
dann K) den rein bürgerlichen Ehehindernisscn, d. i. jenen, die
nur das Staatsgesetz aufstellt, und die zwar eine Eheschließung nicht in
koro soolosirro ungiltig machen, wohl aber erkennt der Staat den
mit einem solchen Hindernisse geschlossenen Ehen die bürgerlichen Rechts¬
wirkungen nicht zu z. B. Minderjährigkeit, Militärstand; endlich c) den
s. g. gemischten Ehehindernissen d. i. solchen, die sowohl die Kirche
als auch der Staat als trennende aufstellt z. B. Verwandtschaft im
1. und 2. Grade der Seitenlinien kanonischer Berechnung.

Vergleiche „die Weisungen" ätito. 5. August 1868, Punkt 2 „Allge¬
meiner Grundsatz: Wer eine Ehe schließen könne."

8- n.
Das Ehehinderniß des Mangels der Fähigkeit zur

Einwilligung.
Paragraph 13 der Anweisung f. d. g. G. lautet: „Wahn¬

sinnige, Rasende, Kinder und überhaupt Alle, welche zur Leistung einer
Einwilligung, wie sie durch die Natur des Verhältnisses gefordert wird,
unfähig sind, vermögen keine Ehe zu schließen." Vicio Weisungen lläto.
5. August l868 Punkt 3 „Ehehinderniß des Wahnsinnes".

Das bürgerliche Gesetzbuch besagt im Z. 48 im gleichen Sinne:
„Rasende, Wahnsinnige, Blödsinnige und Unmündige sind außer Stande,
einen gütigen Ehevertrag zu errichten."

Die Contrahenten nämlich müssen die Ehe mit vollem Bewußtsein
schließen. — Der Unterschied zwischen Raserei und Wahnsinn besteht
darin, daß jene sich durch ungestümes äußeres Betragen manifestirt, dieser
aber nicht. — Hieher gehört auch Verrückheit, Irrsinn, Tollheit, Sinnes-
verwirrung, volle Berauschtheit. — Eine während der luoicia intorvkllu
eingegangene Ehe wäre als giltig anzusehen. Das besprochene Ehe¬
hinderniß ist ein Hinderniß des öffentlichen Rechtes, ein natürliches, ab¬
solutes und indispensables.

8- 12.

Jrrthum in der Person.
Ucber dieses privatrechtliche und gleich dem vorigen im natürlichen

Gesetze begründete Hinderniß äußert sich Z. 14 der Anweisung f. d. g. G-
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„Bei dem Obwalten eines Jrrthumes, welcher die Person des künftigen
Ehegatten betrifft oder auf die Person zurückfällt, wird keine Einwilligung
gegeben und hiemit auch keine Ehe geschlossen. Nur der Jrrthum in
einer Eigenschaft, welche die einzige Bezeichnung der Person des künftigen
Ehegatten ist, fällt auf die Person zurück." Wesentlich dasselbe enthält
Z. 57 des bürgl. Gesetzbuches: „Ein Jrrthum macht die Einwilligung
in die Ehe nur dann ungiltig, wenn er in der Person des künftigen
Ehegatten vorgegangen ist."

Denn ihrem Begriffe zu Folge ist die Ehe nur möglich mit Einer
Person; diese muß daher eine individuell bestimmte sein.

Daß der srror xorsouus ein trennendes Ehehinderniß sei, ist nie
bezweifelt worden. Es macht keine Ausnahme, ob der Jrrthum ein
selbst verschuldeter war, ob ein übersteiglicher oder unübersteig-
licher u. d. gl. Durch den Jrrthum in einer oder mehreren Eigen¬
schaften Einer Person wird die Giltigkeit der Ehe nicht berührt,
also nach dem kirchlichen Ehegesetze auch nicht durch die Schwangerschaft
der Braut von einem Dritten, von welcher der Z. 58 des A. B. G.
handelt, und von welchem ausführlicher im Z. 38.

Von der Regel, daß der srror guulitutis die Giltigkeit der Ehe
nicht berührt, gibt cs nur 3 Ausnahmen. Er macht nämlich die Ehe
ungiltig 1. als imxoäimoutum oouckitiouis, wovon im
nächsten Z. abgesondert die Rede ist; 2. wenn irgend eine Eigenschaft der
Person beider Eheschließung zur Bedingung der Giltigkeit der
Ehe gemacht wurde (sorvutw sorruuäis) und diese Bedingung nicht
erfüllt wurde; 3. wenn der orror gualitutis als vrror in xorsoua
erscheint.

Das unter 2. Gesagte ist nur selten unter gewißer Vorsicht
Mäßig.

Wann hat aber das unter 3. Bemerkte statt? Nach Z. 14 der
Anweisung f. d. g. G. wenn die Eigenschaft, in der sich der Contrahent
irrt, die einzige Bezeichnung der Person des künftigen Ehegatten ist,
— so, daß er also wirklich eine ganz andere Person zur Ehe er¬
hält, als welche er haben wollte. Dies kann z. B. geschehen, wenn die
Heirath schriftlich oder durch einen Bevollmächtigten verhandelt wird,
und der Brautwerber die Person, die er ehelichen wollte, nicht kennt,
sondern sie nur durch eine individuelle Eigenschaft bezeichnet, welche er
von ihr erfahren hatte z. B. aus mehreren Töchtern des will er die
20jährigc, bekommt aber die 30jä h rige — also eine andere Person.
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Bezüglich des Bestreitungsrechtes der Giltigkeit einer unter dem
Einflüsse des Jrrthums geschlossenen Ehe lautet Z. 116 der Anweisung
s. d. g. G. also: „Wegen Jrrthum und widerrechtlichem Zwange kann
die Ehe nur von dem Gatten, welcher sich im Jrrthume befand, oder
dem widerrechtlichen Zwange unterlag, bestritten werden. Sein Be¬
streitungsrecht erlischt, wenn er, nachdem er seines Jrrthumes inne ge¬
worden ist, oder nachdem eine Furcht, wie sie zur Entkräftung der Ein¬
willigung hinreicht, aufgehört hat, die eheliche Pflicht freiwillig und
wissentlich leistet, oder auch, ohne daß dieser Umstand kann bewiesen
werden, das eheliche Zusammenleben sechs Monate freiwillig fortsetzt."

Bei dem Hindernisse des Jrrthums ist, eben weil es ein natürlich es
Ehchinderniß ist, eine Dispens, (welche etwa der nicht irrende Theil
wünschen würde; — denn der irrende braucht ohnehin keine, weil es
nur von ihm abhängt, einzuwilligen — (verg. Z. 93 der Anweisung f.
d. g. G.) und eine 8uuutio in ruäios nicht zuläßig.

8- 13-

Jrrthum in Betreff des Sklavenstandes.
eviMioiiis.

Die Anweisung f. d. g. G. sormulirt im Z. 15 dieses Hinderniß
also: „Sollte eine freie Person mit einem Sklaven oder einer Sklavin
in der Meinung, dieselben seien Freie sich verheirathen, so wäre die Ehe
ungiltig."

Zwar besteht in Europa, insbesondere in Oesterreich, die Sklaverei
nicht — laut Z. 16 des A. b. G. erlangt jeder Sklave Freiheit, sobald
er das österreichische Staatsgebiet betritt — doch ist es immerhin möglich,
daß vor einem österr. Ehegerichte der Fall des Ehehindernisses des
Sklavenstandes zur Verhandlung käme. Z. B. wenn eine nach den süd¬
lichen nordamerikanischen Unionsstaaten oder überhaupt dorthin, wo die
Sklaverei noch zu Recht besteht, ausgewanderte Oesterreicherin dort einen
entflohenen Sklaven, der sich für einen Freien ausgab, geehelicht hätte,
dieser aber sodann auf Grund bestehender Verträge an seinen Herrn
ausgeliefert worden wäre; und die nach Oesterreich zurückgekehrte Gattin
hier, uni eine neue Ehe schließen zu können, die Giltigkeit ihrer früheren
Ehe bestreitet.

Der innere Grund dieses Ehehindernisses liegt darin, weil die
Möglichkeit auf ausschließliche Gemeinschaft der körperlichen Verei-
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nigung nicht absolut vorhanden ist — also in Bezug auf den sich ir¬
renden Freien ein nothwendiges Object des Consenses fehlt,
welcher Mangel die Einwilligung aufhebt.

Das besprochene Ehehinderniß ist in Betreff des Bestreitungs¬
rechtes und der Convalidation u. d. gl. mit dem Hindernisse des Jrr-
thums in der Person gleich zu behandeln, und ist ebenso ein privat¬
rechtliches wie dieses.

8- 14-

Unvermögen zur Leistung der ehelichen Pflicht (Impotenz).
Bei der Eingehung einer Ehe hat eine translatio äoininii in oorxus

Lck aotus ox so Lä AonoiLtionsw xrolis Lptos statt; weshalb nur jene
Personen zur Schließung einer Ehe befähiget sind, gui sunt Lä talos
Lotus Lpti. Die Anweisung f. d. g. G. drückt dies Hinderniß im
Z. 16 so aus: „Ein unheilbares Unvermögen zur Leistung der ehelichen
Pflicht hindert die Giltigkeit der Ehe, wenn es bei der Eingehung der¬
selben bereits vorhanden war." Der diesbezügliche Paragraph des A. b.
Gesetzbuches lautet: „Das immerwährende Unvermögen, die eheliche
Pflicht zu leisten, ist ein Ehehinderniß, wenn es schon zur Zeit des ge¬
schlossenen Ehevertrages vorhanden war. Ein blos zeitliches, oder ein
erst während der Ehe zugcstossenes Unvermögen kann das Band der
Ehe nicht auflöscn." Man sieht, daß zwischen dem kirchlichen und bür¬
gerlichen Ehehindernisse der Impotenz keine wesentliche Differenz obwaltet.

ImpotöutiL, als trennendes Ehehinderniß, uou sst impotsutiL A 6-
uerLucki, soä irnpotoutiL o o 6 u n ä i sou xorkioisnäi ooxulLM
60usuALl6M por 86 LptLlil Lä A6üsrLuälllu. Es gilt gleich, ob
der Mann oder die Frau impotent ist. Die Unfruchtbarkeit (storilitLs)
bildet also noch keinen Annulirungsgrund.

Wie der Wortlaut des angeführten 8-16 der Anweisung f. d. g.
G. darthut, ist die Impotenz nur beim Zusammentreffen zweier Be¬
dingungen ein irritirendes Ehehinderniß. Nämlich a) wenn sie eine
unheilbare (beständige) ist und ö) wenn sie eine Lntoooäons ist,
d. i. wenn sic bei Eingehung der Ehe bereits vorhanden war; also darf
sie nicht erst nach Schließung derselben entstanden sein — eine sudso-
gU6us sein. Uebrigens gilt es gleich, ob sie eine absolute oder
respective ist, d. i. ob sie unfähig macht oum guLouuguo xarsonL
Lltsrius 86XU8, oder blos oum ästorminLtL guLäLin porsouL oopularn
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xartieors. Als eine b e st ä n d i g e Impotenz wird jene angesehen, welche
entweder aus keine moralisch erlaubte Weise, oder nur mit offenbarer
Gefahr des Lebens gehoben werden kann. Der Beweis hierüber muß
von Sachverständigen (Aerzten, Hebammen) geführt werden. Der Grund
der zweiten Bedingung liegt darin, daß wenn die Contrahenten im
Augenblicke der Eheschließung die geistige und körperliche Fähig¬
keit zur Ehe haben, und den dazu erforderlichen Willen erklären, das
Band unauflöslich geknüpft ist. Wenn die iinpotontiu psrxstuu
der Ehe vorangeht, so macht sie die Ehe ungiltig, mag der potente Ehe-
theil davon gewußt haben oder nicht.

Dieses Ehehinderniß ist ein natürliches. Eben als ein solches
gehört es eigentlich unter die des öffentlichen Rechtes; ist aber
doch, wegen seiner Unzugänglichkeit für jeden Dritten, (in der Regel)
äs kuoto dem Privatwillen der Contrahenten anheimgestellt. Sobald
es ein iinpociimsntum xuMauin wird, d. i. in die Öffentlichkeit
hinaustritt, muß es als ein Hinderniß des öffentlichen Rechtes
behandelt werden d. h. es muß die Ungiltigkeits-Erklärung von Amts¬
wegen eingeleitet werden — sonst freilich nicht, was auch Z. 118 der
Anweisung s. d. g. G. besagt. „Wegen des Unvermögens zur Voll¬
ziehung der Ehe können, wenn dasselbe kein offenkundiges ist, nur die
Gatten um Ungiltigerklärung einschrciten."

Die in einer wegen Impotenz ungiltigen Ehe lebenden Gatten
dürfen die eheliche Gemeinschaft nicht eigenmächtig aufheben. So wie
es Pflicht des Seelsorgers ist, sobald er zuverläßige Kenntniß erhält,
daß eine impotente Person eine Ehe schließen will, alle in seinem
Amte liegenden erlaubten Mittel (zumal im Beichtstühle) zur Ver¬
hütung der ungiltigen Eheschließung anzuwenden; eine ebenso strenge
Pflicht liegt ihm ob (insbesondere wieder als Beichtvater) — aber n u r
bei vollster Gewißheit von dem Vorhandensein des irn-
xsäinaontum iinpotsutiuo — die gesetzliche Trennung
der in der ungiltigen Ehe Lebenden, so viel an ihm liegt, und sobald
als thunlich, zu veranlassen. Daß er in einer so delikaten Sache äußerst
vorsichtig zu Werke gehen müsse, versteht sich von selbst. Er wird den
etwa über die Impotenz des anderen sich im Beichtstühle beschwerenden
Ehetheil auf die Schwierigkeit des Beweises, und auf die höchst traurigen
Folgen Hinweisen, welche eintretcn würden, wenn der Beweis nicht voll¬
ständig geführt, und somit die Ehe vor dem Ehegerichte nicht als un¬
giltig erklärt werden könnte.
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Anlangend das Bestrcitungsrecht der Ehegatten (ekr. den citirtcn
8- 118 der Anweisung s. d. g. G.) hat der Umstand, ob die Ehegatten
oder Einer derselben zur Zeit der Eheschließung von der Impotenz ge¬
wußt haben oder nicht, ebenso wenig darauf einen Einfluß, als die Länge
der Zeit, während welcher die Verbindung bereits besteht; auch erlischt
dasselbe nicht weder durch ausdrückliche noch stillschweigende Verzicht¬
leistung. Für das E h e g ericht ist bei einer diesfälligen Verhandlung
Norm insbesondere Z. 174 der Anweisung s. d. g. G., wo von den
Beweismitteln die Rede ist. Zu vergleichen sind hiebei HZ. 169,
148, 171, 149, 150; insofernc es sich um das Gutachten von Sach¬
verständigen handelt, sind zu beachten die KZ. 158, 166, 167 der An¬
weisung f. d. g. G.

Von der Regel, daß das Gesuch um Ungiltigkeitserklärung vom
Ehegerichte abzuweisen sei, wenn es zweifelhaft bleibt, ob das Unver¬
mögen ein unheilbares und der Ehe vorhergegangencs sei, kann, wie es
im K. 175 der Anweisung f. d. g. G. heißt, eine Ausnahme statt haben
unter den dort angeführten Bedingungen und Umständen.

Wenn die Impotenz eine absolute ist, so muß das ehegcrichtliche
Urtheil dem impotenten Theile ausdrücklich die Eingehung einer jeden
Ehe mit Wem immer für die Zukunft untersagen; ist aber die Im¬
potenz eine relative, so hat jeder Thcil das Recht, eine andere,
seinen individuellen Zuständen entsprechendere Ehe cinzugehen. Villa
Z. 198 der Anweisung f. d. g. G. „Derjenige, auf dessen für
schlechthin und unheilbar erklärtes Unvermögen das Urtheil der Nichtig¬
keit gegründet ist, darf zu keiner Verehelichung zugelasscn werden."
Eben in diesem Z. heißt es weiter: „Wofern sich später, wie immer,
ergibt, daß (nämlich derjenige, auf dessen für schlechthin und unheilbar
erklärtes Unvermögen das Urtheil der Nichtigkeit gegründet ist) zu
Vollziehung der Ehe fähig sei, tritt seine frühere Ehe wieder in Kraft" —
weil die Ehe unauflöslich ist, und im richterlichen Urtheile ein Irr
thum unterlaufen ist. Ist aber z. B. die relativ impotente Frau
mittels einer zweiten Ehe fähig gemacht worden, ihren, ersten Manne
beizuwohnen, so ist sie doch weder berechtiget noch verbunden, zu demselben
zurückzukehren; denn die erste Ehe war wegen immerwährender (obschon
nicht absoluter) Impotenz ungiltig; die zweite sohin giltig ge¬
schlossen worden. Es bleibt nämlich immer wahr, daß wenn sie
mit ihrem früheren Manne gelebt hätte, es ihnen beiden beständig
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physisch und moralisch unmöglich gewesen wäre, das Unvermögen zur
Beiwohnung zu heben.

Von einer Convalidation kann hier nicht Rede sein, weil die Ehe
an sich schon entweder giltig oder ungiltig ist, mithin im ersten Falle
eine Convalidaüon nicht nöthig, im zweiten aber nicht möglich ist. Ver¬
gleiche „Weisungen" Punkt 9 „Ehehinderniß des Unvermögens".

ß. 15.

Unmündigkeit (impbälMntnm nMik).
Daß Kinder vor zurückgelegtem siebenten Lebens-Jahre nicht fähig

seien, eine Ehe zu schließen, folgt schon daraus, weil sie keine gütigen
Eheverlöbnisse eingehen können (viäs Z. 6). Dies ist auch im Z. 13
der Anweisung s. d. g. G. ausgesprochen (vicks H. 11).

Aber nicht blos die Kinder, sondern auch die Unmündigen
(impuüoros) sind unfähig zur Eheschließung. Unmündig aber sind nach
dem kanonischen Rechte Knaben, welche das 14. und Mädchen, welche
das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das bürgerliche
Gesetz unterscheidet diesfalls nicht Personen des männlichen und weib¬
lichen Geschlechtes und nennt im ß. 21 d. A. b. G. Unmündige Jene, die
das 14. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben. Die Anweisung f.
d. g. G. formulirt das Ehehinderniß der Unmündigkeit im Z. 17 also:
„Da Knaben; welche das 14. und Mädchen, welche das 12. Jahr noch
nicht vollendet haben, in der Regel weder die körperliche Befähigung zur
Ehe besitzen, noch im Stande sind, die Bedeutung der ehelichen Ver¬
bindung nach Gebühr einzusehen, so wird von Rechtswegen vorausgesetzt,
daß sie unfähig seien, sich zu verehelichen. Wenn es aber jemals ge¬
schehen sollte, daß Solche, welche dies Alter noch nicht erreicht haben,
die körperliche und sittliche Befähigung zur Eingehung der Ehe befassen,
so könnten sie demungeachtet, wofern sie hierüber nicht von dem Bi¬
schöfe des Kirchensprengels oder von dem apostolischen Stuhle selbst einen
bestättigenden Ausspruch erhalten hätten, keine Ehe schließen."

Der schon citirte Z. 48 des A. b. Gesetzbuches aber sagt ganz
einfach und unbedingt: „Unmündige sind außer Stande, einen gütigen
Ehevertrag zu errichten."

Das kirchliche impociiinMtnm uotatis beruht demnach auf dem
rechtlich angenommenen Mangel der zum Eheconcense notwendigen
geistigen Reife und der zur Ehe erforderlichen körperlichen Entwicklung.
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Beim Mangel des zum Eheconcense notwendigen Vernu nstge-
br a uch e s kann von einer Dispens keine Rede sein, weil derselbe schon
nach dem natürlichen Rechte absolut erforderlich ist zur Ehe¬
schließung; wohl aber könnte in den Fällen, wo die geistige Reife
früher als die körperliche eintritt, schon vor dem Eintritte dieser
letzteren mit Dispens des apostolischen Stuhles eine gütige
Ehe geschlossen werden, weil nur die impotontia porxstua nach dem
Naturrechte ein vernichtendes Ehehinderniß bildet. Jedoch ist in derlei
Fällen das eheliche Zusammenleben vordem Eintritte der not¬
wendigen körperlichen Entwicklung nicht gestattet.

Hinsichtlich der schon geschehenen Eheschließung der Unmündigen
gilt der Grundsatz: malitia. suxxlst ustatom. Wenn demnach eine
Ehe (von geistig reifen Personen) vor dem Alter der Mündigkeit ge¬
schlossen ist, und die oopula oarnulis wirklich vor dem Eintritte der
Pubertät erfolgt, so ist die Ehe gütig; denn in diesem Falle fällt die
gesetzliche Präsumtion der körperlichen Unreife hinweg.

Bezüglich der erst zu schließenden Ehen der Unmündigen verfügt
der obcitirte Z. 17 der Anweisung für d. g. G.: „Wenn es aber
jemals geschehen sollte, daß Solche, welche dies Alter noch nicht erreicht
haben, die körperliche und sittliche Befähigung zur Eheschließung besäßen,
so könnten sie demungeachtet, wofern sie hierüber nicht von dem Bi¬
schöfe des Kirchen-Sprengels oder von dem apostolischen Stuhle selbst
einen bestättigenden Ausspruch erhalten hätten, keine Ehe schließen."
Hiebei handelt es sich nicht um eine Dispens, sondern um die auc-
toritative Erklärung, daß die in dem Gesetze selbst vorhergesehene
rein factische Ausnahme in der That vorliege; daß also nach der Be¬
stimmung des Gesetzes selbst in dem vorliegenden Falle die Ein¬
gehung der Ehe ausnahmsweise gestattet sei. Doch ist, wie aus dem
früher Gesagten erhellt, diese auctoritative Erklärung des zuständigen
kirchlichen Richters in den Ausnahmsfällen frühzeitiger geistiger und
körperlicher Reife nur zur erlaubten, nicht aber auch zur giltigen
Eheschließung erforderlich. Es ist demnach das gesetzliche impsäi-
moiUuni kolatis nur ein bedingt vernichtendes Ehehinderniß,
nämlich nisi mulitia suxplout etatom. Zur Hintanhaltung vor¬
zeitiger Ehen verfügt Z. 72 der Anweisung s. d. g. G.: Es ist Vor¬
sorge zu treffen, daß die Ehen Derer verhindert werden, welche zwar das
14. und beziehungsweise das 12. Jahr vollendet, aber noch nicht das Alter
erreicht haben, in welchem nach Maßgabe des Landes und Stammes die



30

Fähigkeit, die Ehe mit gehöriger Ueberlegung zu schließen, und die kör¬
perliche Reife einzutrcten pflegt."

Hinsichtlich des Bestreitungsrechtes ist 119 der Anweisung f. d.
g. G. zu beachten: „Die Giltigkeit einer Ehe, welcher das Hindcrniß der
Unmündigkeit im Wege steht, soll nach eingetretener Mündigkeit nur auf
Einschreiten des Gatten, welcher bei Schließung der Ehe unmündig war,
in Untersuchung gezogen werden." So lange aber die Mündigkeit nicht
eingetreten ist, wird von Amts wegen gegen die Giltigkeit der Ehe
eingeschritten werden müßen. Das kirchl. impoäiirwntuw uotutis kann
also sowohl als ein Hinderniß des öffentlichen als auch des
Privat recht es zu betrachten sein.

Anlangend die C on v a li d a tio n einer mit dem impkäiinsntum
ustatis geschlossenen Ehe gilt ebenfalls Z. 92 der Anweisung f. d. g. G.
„Wenn ein Hinderniß ohne Nachsichtserklärung durch eine thatsächliche
Veränderung erloschen ist, so soll den Gatten aufgetragen werden, die
Erklärung der Einwilligung vor dem Pfarrer und zwei Zeugen zu er¬
neuern, außer wenn etwa der Umstand, daß zur Zeit der Eheschließung
ein Hinderniß obwaltete, gänzlich verborgen und daß darüber ein Be¬
weis hergestellt würde, nicht zu befürchten wäre; denn dann kann den¬
selben gestattet werden, die Einwilligung unter sich zu erneuern." Daß
also in Falle, wenn ämtlich cingeschritten worden war, eine s. g. ge¬
heime Convalidation nicht genüge, ergibt sich von selbst.

8- 16.

Widerrechtlicher Zwang. (Fnrcht und Zwang, vk et

Die Einwilligung in die Ehe muß eine freie sein, sonst ist sie
null und nichtig. Die Freiheit erscheint aber vorzüglich dann beirrt,
wenn die Einwilligung bei einer oder bei beiden Brautpersonen durch
die Anwendung von Furcht und Zwang erzielt worden ist. Des¬
halb bestimmt Z. 18 der Anweisung f. d. g. G- „Eine Einwilligung,
zu welcher Jemand von Wem immer durch die widerrechtliche Zufü¬
gung oder Androhung eines großen und unvermeidlichen Uebcls ver¬
mocht wird, reicht nicht hin, nm das Band der Ehe zu knüpfen." Der
8. 55 des A. b. G. aber lautet: „Die Einwilligung zur Ehe ist ohne
Rechtskraft, wenn sie durch eine gegründete Furcht erzwungen worden
ist. Ob die Furcht gegründet war, muß aus der Größe und Wahr-
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scheinlichkeit der Gefahr und aus der Leibes- und Gcmüthsbeschaffenheit
der bedrohten Person bcurtheilt werden."

Vorerst erörtern wir einige nothwendigcn Begriffe. Unter Zwang
versteht man äußere Nöthigung. Die Furcht ist entweder ein
mstus Aravis oder Io vis. Notus Aravis ist wieder absoluto
Aravis, gui virum otiam ooustautsm (einen Mann von ruhigen und
besonnenen Character); vsl rssxootivs Aravis, gui guosäam xor
aooiclsus (z. B. wegen natürlicher Furchtsamkeit, hohen Alters, weib¬
lichen Geschlechtes u. d. gl.) xotsutius oououtsrs st oommovoro
solot. Um sagen zu können, mstum oaäors in virum ooustautsm, muß

a) das bevorstehende Uebel, welches gefürchtet wird, objectiv be¬
trachtet (also nicht blos in der subjectivcn ungegründeten An¬
schauung des Fürchtenden) ein malum Aravo sein, also: mors,
mutilatio, Aravos in oorxors oruoiatus, Aravos vsrbsratiouos,
sorvitus, sxeommunioatio (iuiusta), oaptlvltas, sxilium, oarosr
äluturuus, stuxrum violoutum, amissio bonorum muAni mo-
msnti aut status, inkamia imminsns sibi aut xroximis oo-
Anatis oto.

L) Der Fürchtende muß einen vernünftigen Grund haben,
das Eintreten des ihm nur erst angedrohten Uebels zu ge¬
wärtigen.

e) Der Drohende muß die Macht haben, seine Drohung aus¬
zuführen.

<j) Er muß dies wirklich schon wann gethan haben (minas in
soäom Asnors mali sxogui solit ns sit).

«) Der Fürchtende muß dem Uebel nicht leicht ausweichen können.
Sonst ist motus ein loviš. Z
Der sogenannte mstus rovsrontiali^ z. B. des Kindes vor

seinen Eltern, die es durch die Verweigerung der Einwilligung nicht
beleidigen will, u. d. gl. für sich allein genügt nicht zum Ehe¬
hindernisse.

Die Furcht wird ferner unterschieden: mstus uaturalis (ab iu-
triussso), gui xrovsnit a oausa naturali uou libsra; und mstus i u-
sussus (ab sxtriussso) und zwar entweder justs iusussus oder

b Kntschker, Eherccht Bd. IV. puZ. 405, ist mit dem, daß auch ein den nächsten
Anverwandten angedrohtes großes Uebel (m-rlnm Aruve) hinreiche, nicht ein¬
verstanden.
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ins n s to, je nachdem der Drohende hiezu ein Recht hat (z. B. xator
violatao Was) oder nicht. Auch kann die Furcht sein ein motus ci i-
rsoto oder non äirsots aä aotum gusmäam inonssus. —
Damit die Furcht auf die Ehe einen irritirenden Einfluß ausübe, müssen
3 Bedingungen zusammentreffen laut des obcitirten Z. 18 der Anweisung
f. d. g. G. «) Das zugefügte oder angedrohte Uebel muß ein großes
(malum Aravs) sein; ü) die Zufügung oder Androhung desselben
muß eine widerrechtliche sein (die der Furcht zu Grunde liegende
Handlung muß eine ungesetzliche, widerrechtliche sein); o) sie muß
zu dem Zwecke, um zu der Ehe zu nöthigen (den Eheconsens
zu erzielen) statt haben; also nicht zu einem anderen Zwecke. MM
roksrt, ntrum meins iukeratur per oontrallontom sire Msgne osus
oulpa et seisutia per gnemouugue Mum. Auch ändert es an der
Sache nichts, wenn der Eheconsens durch einen Eid erhärtet war.

Dies impsckimontum vis et meins ist ein natürliches Ehe-
hinderniß — deshalb ein indispensables; ferner ein privatrechtliches.

Bezüglich des Bestreitungsrechtcs ist der schon bei dem Ehehinder¬
nisse des Jrrtbums (Z. l2) angezogene Z. 116 der Anweisung f. d. g.
G. zu beachten. — Was den Beweis betrifft, daß nicht durch die
freiwillige Leistung der ehelichen Pflicht nach Aufhören der Furcht das
Bestreitungsrecht erloschen sei, kommen (für das Ehegericht) die M
170 und 171 der Anweisung f. d. g. G. in Betracht. Sie lauten

H. 170: „In wie ferne zum Beweise eines Umstandes, von welchem
das Bestreitungsrecht abhangt, ein Eid des die Ehe bestreitenden Gatten zu¬
lässig sei, hat das Ehegericht von Fall zu Fall in Erwägung zu ziehen
und zu entscheiden."

Z. 171: „Wenn die Beschaffenheit des Hindernisses das öffentliche
Einschreiten ausschlicßt, so kann ein Eid des die Giltigkeit behauptenden
Gatten als Beweis für die Ehe zugclassen werden."

Hinsichtlich der C o n vali da ti on einer wegen des Hindernisses
des widerrechtlichen Zwanges ungiltigcn Ehe viäo HZ. 93: „Eine Ehe,
welche wegen verstellter Einwilligung ungiltig ist, muß als convalidirt
erachtet werden, wenn der, welcher Verstellung übte, in Wahrheit ein-
gewilliget hat. Dasselbe findet bei einer Ehe statt, welcher Jrrthum
oder Gewalt und Furcht im Wege stand, sobald der Thcil, welcher dem
Jrrthum oder dem ungerechten Zwange unterlag, nachdem er den Jrr¬
thum erkannt, oder seine volle Freiheit wieder erlangt, durch Wort
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oder That eingewilliget hat. Demungeachtet ist es, um jedem Zweifel
über die erfolgte Einwilligung auszusckließen, auch in diesen Fällen ge-
rathen, daß die Gatten ihre Einwilligung vor dein Pfarrer und zwei
Zeugen erneuern, und man suche dies zu erwirken, es sei denn, daß
eine begründete Besorgniß von Aergerniß oder Gefährdung der Ehe
obwalte," Hieher gehört auch der schon mehr erwähnte Z. 116 der
Anweisung f. d. g. G.

Durch die vom Oonoil. Triä. vorgeschriebene Form der Eheschlie¬
ßung ist das besprochene Ehehinderniß in seinem Wesen gar nicht berührt;
nur ist, wenn in Gegenwart des Pfarrers und der Zeugen
selbst kein Zwang vorkam, der Beweis in der Hinsicht ein schwie¬
riger, weit bei der Trauung der Consens scheinbar frei ge¬
geben wurde.

Z. 17.

Entführung (iuipMnltziitiM rupiM).

In der Fürsorge sowohl für die persönliche Freiheit bei der Ehe¬
schließung, als auch für öffentliche Sittlichkeit hat die Kirche das Ehe¬
hinderniß der Entführung aufgestellt. Der Z. 19 der Anweisung f. d.
g. G. sagt hierüber: „Eine Frauensperson, welche zum Zwecke der Ver¬
ehelichung entführt worden ist, kann mit dem Entführer, so lange sie
sich in der Gewalt desselben befindet, keine gütige Ehe eingehen. Als
entführt ist jene Frauensperson zu betrachten, welche durch wider sie
geübten Zivang entweder hinweggeführt oder an einen Orte, wohin sie
durch List gelockt wurde, festgehalten wird; ingleichen jene, welche von
einem Manne, dem sie nicht schon vor der That rechtmäßig verlobt
war, mit ihrer Einwilligung, doch ohne Vorwissen oder gegen den
Willen der Eltern oder Vormünder hinwcggeführt wird." Daraus er¬
hellt: Es ist hier der in der Wirklichkeit gewiß nur seltene Fall der
Entführung eines Mannes durch eine Frauensperson nicht erwähnt.
Ohnehin hätte darauf der Schlußsatz des 173 der Anweisung s. d.
g- G. Anwendung. Er lautet vollständig: „Von einer Entführten,
welche mit dem Entführer, während sie sich in dessen Gewalt befand,
eine Ehe geschlossen hat, ist vorauszusetzen, daß sie zum Zwecke der Ver¬
ehelichung entführt worden sei. Wenn das Gegentheil vollständig be¬
wiesen ist, so waltet demungeachtet die Voraussetzung ob, daß sie durch
ungerechten Zwang zur Einwilligung vermocht worden sei. Die näm-

s
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liche Voraussetzung (des ungerechten Zwanges) streitet wider jede Ehe,
welche von was immer für einer aus was immer für einem
Grunde entführten Person, bevor sie die volle Freiheit wieder erlangt
hat, geschlossen wird."

Auf die Qualität der entführten Person, oder auf den Ruf
derselben kommt es nicht an; auch auf das Alter z. B. Unmündigkeit,
nicht. Es muß, damit ein wirklicher raptus vorliege,
a) eine Entfernung der Person von ihrem gewöhnlichen Aufent¬

haltsorte an einen anderen Ort vor sich gehen (adäustio rnu-
lisris äs lova aä looum), wo sie der Gewalt des Entführers un¬
bedingt preisgegeben ist. Fehlt dies, so kann dann wohl das
iinpsäimsutum vis st mstus, aber nicht das iwpsclimsutum
raptus vorhanden sein. Also genügt es nicht, wenn z. B. die
Person nur von einem Zimmer in das andere, oder von einem
Hause in das nächst gelegene gebracht wird. Der citirtc
Z. 19 der Anweisung f. d. g. G. will nicht nur jene Person als
entführt (rupta) betrachtet wissen, welche durch wider sie ge¬
übten Zwang hinweggeführt; sondern auch jene, die an
einem Orte, wohin sie durch List gelockt wurde, fest gehalten
wird, was also entweder die Entfernung von eincme Ort an einen
anderen allein, oder zugleich den unfreiwilligen Aufenthalt an
dem Orte involvirt, wohin die Entführte durch List gelockt wurde.

L) Das impsciimsutum raptus tritt nur dann ein, wenn dem Acte
der Entführung die Absicht der Eheschließung iutsr raptsrsm
st ruptum zu Grunde liegt (alwinstio elirssta sit aä nmtri-
mouium) — (also nicht etwa blos lidiciinis sxsrssuäas oausu).
Des anfangs ausgesprochenen Zweckes des Ehehindernisses wegen,
und weil die äußere That unter die Requisite des Gesetzes
fällt, spricht die V e r m u t h u n g für die Annahme der Entführung
zum Zwecke der Eheschließung, weshalb der Entführer (wenn er
und die Entführte hernach einander zu ehelichen bereit sind),
seine anfängliche anderweitige Absicht beweisen muß.
Deshalb unterliegen bloße Theilnehmcr und Begünstiger
der Entführung dem Ehehindernisse selbst nicht. (Viels die citirten
HZ. 19 und 173 der Anweisung f. d. g. G.)
M. Doch betrifft der Schlußsatz des Z. 173 auch die Ehe, welche

die in der Gewalt des Entführers befindliche Frauensperson mit einer
dritten Person d. i. nicht mit dem raptor geschlossen hat.
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o) Das dritte wesentliche Moment ist der zur H inwegfiihrung
oder Fe st Haltung geübte Zwang, (^.dckuotio sit violsukk
vol vol naoralitor). Ob übrigens der Zwang ein phy¬
sischer oder moralischer ist, macht also keinen Unterschied. Daß
aber a u ch und wann die Wegführung einerFrauensPerson
mit ihrer Einwilligung das impöäimsntnin raptn» be¬
gründen könne, besagt H. 19 der Anweisung s. d. g. G. Das
Ehehinderniß ist also z. B. nicht vorhanden, wenn der Bräu¬
tigam die eigene Braut entführt, und zwar mit ihrer Ein¬
willigung, sei es auch ohne Vorwissen oder gegen den Willen
der Eltern oder des Vormundes; wohl aber, wenn er seine Braut
entweder durch wider sie geübten Zwang hinwegführt, oder an
einem Orte, wohin sie durch List gelockt wurde, festhält.

DaS impaciillioutum raptus ist ein Ehehinderniß des öffent¬
lichen Rechtes, so lange die entführte Person nicht die volle Frei¬
heit erlangt hat. Während der Entführung kann auch kein gütiges
Eheverlöbniß abgeschlossen werden; hat aber die Entführte während
derselben mit dem Entführer schon die Ehe geschlossen, und hierauf ihre
volle Freiheit wieder erlangt, so kann gegen die Giltigkeit der Ehe nicht
mehr von Amtswegen eingeschritten werden, wenn nicht die Ent¬
führte selbst die Ungiltigkeitserklärung der Ehe verlangt. Vicko Z. 120
der Anweisung s. d. g. G.: „Wegen des Hindernisses der Entführung
kann der Entführer gegen die Giltigkeit der Ehe keine Einsprache
erheben. Eine Entführte, welche in die Entführung eingewilliget,
hat sich ihres Rechtes, die Ehe zu bestreiten, sogleich nach Wiedererlangung
der vollen Freiheit zu bedienen, sonst soll sie nicht mehr gehört werden."
In allen anderen Fällen des Hindernisses der Entführung (nämlich
außer dem der Einwilligung in die Entführung) wird, bezüglich der
Erlöschung des Bestreitungsrechtes, xar analogiam sich wohl nach dem
bereits citirten Z. 116 der Anweisung s. d. g. G. zu richten sein.

Von einer Dispens vom diesem Ehehindernisse wird wohl sehr
selten die Rede sein können.

Bezüglich der Convalidation kommt wieder Z. 92 der An-
Weisung s. d. g. G. in Anwendling.

Das bürgerliche Hinderniß der Entführung lautet: „Die Ein¬
willigung ist auch dann ungiltig, wenn sie von einer entführten und
noch nicht in ihre Freiheit versetzten Person gegeben worden." (Z. 56
des A. b. G.)

3*
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Es stimmt demnach das bürgl. Ehehinderniß niit dem kirchlichen
wesentlich überein.

8- 18.

Bestehendes Eheband. (Iiiipbä. iWiitiick.)
Unfähig zu einer neuen Eheschließung sind Jene, die durch das

Band einer giltigen Ehe gebunden sind, mag diese Ehe consum-
mirt sein oder nicht. (I. 6or. 6. 7. v. 39; 6ouml. I4iä. ouu.
2. 8688. 24. Ü6 8Lor. matr.) Dieses auf göttlichem Rechte be¬
ruhende, indispensable (mit Ausnahme des watr. ruti nou ooimum-
muti üäolium) Ehehinderniß des öffentlichen Rechtes, drückt
Z. 20 der Anweisung f. d. g. G. also aus: „Das bestehende Eheband
macht Diejenigen, welche durch dasselbe vereiniget sind, zur Schließung
einer anderen Ehe unfähig."

Auf welche Weise das Band einer giltigen Ehe gelöst werde, be¬
sprechen wir in den folgenden Paragraphen.

So lange einer Ehe das impöäimkmtum Iig-uinini8 im Wege
steht, muß dagegen von Amtswegen eingeschritten werden. Wird
aber das Band der ersten Ehe während des Bestehens der zweiten durch
den Tod des früheren Ehegatten d. i. thatsächlich gelöst, so gilt bezüglich
des Bestreitungsrechteö Z. 121 der Anweisung f. d. g. G.: „Nachdem
das Hinderniß des bestehenden Ehebandes durch thatsächliche Veränderung
erloschen ist, hat im Falle, daß Einem Theile bei Schließung der un
giltigen Ehe das Vorhandensein des Hindernisses ohne seine Schuld un¬
bekannt war, der andere, welcher um das Hinderniß gewußt hat, kein
Recht, die Ehe zu bestreiten." Doch kann die Bestimmung des Z. 116
der Anweisung s. d. g. G. über das Erlöschen des Bestreitungsrechtes
auf das imp6<kiin6ütuin Ii§umim8 bezüglich des schuldlosen Gatten nicht
ausgedehnt werden, eben weil es kein Hinderniß des Pnvat-
sondern des öffentlichen Rechtes ist. Lebt aber der Gatte der
ersten Ehe noch, so hat laut H. 122 der Anweisung f. d. g. G. das
Ehegericht, wie schon bemerkt, die Untersuchung von Amtswegen ein¬
zuleiten. Denn Z. 122 sagt: „In allen Fällen und wegen aller Hin
dernisse, hinsichtlich welcher das Bestreitungsrecht nicht den Gatten oder
Einem derselben ausschließlich zusteht, hat das Ehegericht die Unter¬
suchung von Amtswegcn einzuleiten, sobald hiezu durch Offenkundigkeit
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des Falles, durch Anzeigen oder in anderer Weise ein hinlänglicher
Grund geboten ist."

Wie ist cs mit der Convalidation zu halten, wenn das iin-
xwäimontuin liKUininis, wegen welchen die zweite Ehe ungiltig ge¬
schlossen worden war, that sächlich erloschen ist? Auch diesfalls hat
der schon angezogene Z. 92 der Anweisung f. d. g. G. Anwendung.
Jedenfalls aber ist zur Convalidation einer solchen Ehe die beider¬
seitige Einwilligung der Sch ein gatten, also des schuldigen Gatten
eben so, wie des unschuldigen nothwendig.

Das bürgerliche Ehegesetz kennt dieses Ehehinderniß auch, und zwar
für Katholiken gleichfalls unter der Voraussetzung, daß die giltig
geschlossene Ehe nur durch den Tod des Einen Ehegatten aufgelöst wird.
Der 62 des A. b. G. lautet: „Ein Mann darf nur mit Einem
Weibe, und Ein Weib nur mit Einem Manne zu gleicher Zeit vermählt
sein. Wer schon verehelicht war, muß die erfolgte Trennung, d. i. die
gänzliche Auflösung des Ehebandes rechtmäßig beweisen." Damit ist zu
vergleichen Z. 111 des A. b. G.

Kann ein giltig verehelichter Katholik, wenn er von der katholischen
Kirche abfällt, bei Lebzeiten des anderen Ehethciles in Cislcithanien
eine neue bürgerlich gütige Ehe schließen? Nein.

Wir geben hier eine Abschrift des Plenarbeschlusses des obersten
Gerichtshofes:

„Daß die persönliche Fähigkeit eines inländischen Staatsbürgers
zur Eingehung einer Ehe, auch wenn sie im Auslande geschlossen wird,
nur nach den Vorschriften des inländischen bürgerlichen Rechtes zu be¬
urteilen sei, und daß daher dem Inländer, welcher noch durch das
Band einer nach Z. 111 A. b. G. abgeschlossenen Ehe gebunden ist,
solange er als inländischer Staatsbürger nach den bestehenden Gesetzen zu
betrachten ist, trotz seines allfälligen Uebertrittes zu einem anderen Re¬
ligionsbekenntnisse, auch im Auslände nicht gestattet ist wegen des ihm ent¬
gegenstehenden Hindernisses des Z. 62 A. b. G. eine neue Ehe zu schließen;
daß die Ausschlagung des zeitlichen Domiziles im Auslande, insbesonders,
wenn dasselbe in truuäom lo^is vorübergehend dort gewählt wird, den
Austritt aus der österreichischen Staatsbürgerschaft nicht zur Folge habe,
daß auch ein ausländisches oder ungarisches Urthcil, welches auf Grund
des dort gewählten Domiziles die Trennung einer nach österreichischen
Rechte untrennbaren Ehe eines Inländers ausspricht, für die österrei¬
chischen Gerichte, wenn sie über die Giltigkeit der auf Grund desselben
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im Auslande oder in Ungarn geschlossenen neuen Ehe zu judiciren haben,
den nach einheimischem Rechte einzunchmcnden rechtlichen Standpunkt nicht
zu ändern vermöge, und umsoweniger die Anschauung, daß einer vor in¬
ländischen Gerichten ausgesprochenen Scheidung von Tisch und Bett die
Wirkung einer gänzlichen Trennung beizumcssen sei, insoferne sie in Un¬
garn oder dem Auslände von den mit der Eheschließung daselbst betrauten
Organen gcthcilt werden sollte, auf die Beurtheilung der Giltigkeit der
neuen Ehe durch die inländischen Gerichte von Einfluß sein könne, und
endlich daß die Feststellung des für die Frage, welches Recht zur Anwen¬
dung zu bringen sei, entscheidenden Momentes der Staatsbürgerschaft der
Betheiligten zur Zeit der Eingehung der Ehe von Fall zu Fall der
Judicatur Vorbehalten werden müsse." (Aus dem Jahre 1877.)

Damit ist eine Entscheidung des k. k. Ministers des Innern Graf
Taaffe ääto. 22. October 1879 im Einklänge, durch welche die s. „sie-
benbürgischen Ehen" in Cisleithanien für ungiltig erklärt wurden. Das
sind Ehen blos von Tisch und Bett geschiedener katholischer Ehegatten
aus der diesseitigen Reichshälfte, welche sich zur Umgehung des Hinder¬
nisses des bestehenden Ehebandes auf einige Zeit nach Siebenbürgen be¬
gaben; dort zum Unitarismus (wohl auch zur evangelisch-reformirten
Confession) übertraten, ohne daß Beide oder wenigstens ein Theil das
ungarische Staatsbürgerrecht für immer, sondern nur aä lloo er¬
warben, und sich dann vom unitarischen siebenbürgischcn Ehegerichte —
respective vom evangelisch-reformirten Ehegerichte zu Klausenburg — „zu¬
sammengeben"; ja manchmal sogar in Oesterreich, welches derlei nach
einer zweiten Ehe lüsternen Leute gar nicht verlassen hatten, von einem
hiezu delegirten akatholischen Pfarrer sich anderweitig trauen ließen.

8- 19.

Von der Auflösung des Bandes einer giltig geschlossenen Ehe.
Daß Baud einer giltig geschlossenen Ehe kann gelöst werden:
I. bezüglich der consummirten Ehe getaufter Personen

nur durch den Tod;
II. bezüglich der nicht consummirten Ehe durch die Ordens-

profcssion eines Gatten, oder durch päpstliche Dispens;
III. endlich bezüglich der Ehen der Ungläubigen durch die

Eheschließung des Gatten, der sich taufen läßt, mit einer christlichen Person.
Wir reden im Folgenden von jeder dieser Auflösungsarten der Ehe.
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I.

Auflösung der Ehe durch den Lod.

Die Ehe wurde schon bei ihrem Beginne unauflöslich eingesetzt,
und außer den oben angeführten gibt es keine anderen Arten der Auf¬
lösung des Ehebandes, was auch vom Ehebrüche gilt. (Viels Oonoil.
4'riä. 8688. 24 elo 8aro. matrim. oan. 5. u. 7.)

Die von christlichen Personen geschlossene und bereits c o ns um¬
ni irte Ehe kann nur durch dm Tod des einen Gatten gelöst werden:
„8i äoimiorit vir 6gn8, lillorata 68t, oui vult, nulmt". (I. 6or.
o. 7, v. 30. Rom. o. 7, v. 2). Deßhalb bestimmt Z. 21 der Anweisung
s. g. G. „Eine von Christen geschlossene Ehe kann, sobald sic vollzogen
worden ist, nur durch den Tod aufgelöst werden." Die Thatsachc des
Todes eines Gatten wird, wenn der andere Theil sich wieder verehelichen
will, nie blos vermuthet, sondern muß, wenn sie nicht zweifellos
gewiß ist (z. B. dem eigenen Pfarrer des Verstorbenen), bewiesen
werden. Insbesondere wird ein solcher Beweis beigebracht durch voll¬
kommen glaubwürdige öffentliche Urkunden, (z. B. pfarrämtliche,
militärbehördliche, von Spitalsvorstehungen ausgestellte Todtenscheine);
dann wohl auch durch vollkommen glaubwürdige Zeugenaussagen. —
Damit stimmt Z. 246 der Anweisung s. d. g. G. überein: „Da das
Band der Ehe heilig und unauflöslich ist, so darf zur Wiedervcr-
ehelichung Niemand zugelassen werden, wenn er nicht über den Tod des
Gatten Beweise beibringt, welche jeden vernünftigen Zweifel gänzlich
ausschließcn. Belege, welche auf die Begründung moralischer Gewißheit
abzielen, sind mit größter Vorsicht zu behandeln, doch nicht schlechthin
zu verwerfen. Es kann geschehen, daß aus vollkommen bewiesenen Um¬
ständen die moralische Gewißheit entsteht, der Gatte sei nicht mehr am
Leben, wiewohl es an Urkunden und Zeugenaussagen gebricht, welche
den schon erfolgten Tod bestätigen. Wenn der Gatte eines Abwesenden
Angaben macht, aus welchen das Vorhandensein eines solchen Falles
sehr wahrscheinlich wird, so ist er zu ermahnen, das er vorläufig bei
der Staatsbehörde einschreite, welcher größere Mittel zur Erforschung
der Thatsachen zu Gebote stehen und der cs zukommt, die Todeser¬
klärung in Betreff der bürgerlichen Wirkungen zu erlassen."

Verschollene Personen, über deren Ableben man sich weder
durch Urkunden noch durch Zeugenaussagen vergewissern kann,



40

pflegt man gerichtlich todt erklären zu lassen. Geschieht dies
zum Zwecke, um dem zurü ckgel ässe n en Gatten die Wiedcrver-
ehclichung möglich zu machen, so heißt die Todeserklärung die feier¬
liche, sonst die gemeine.

Der citirte S. 246 der Anweisung f. d. g. G. verweist den zurück¬
gelassenen Gatten mit seinem Begehren der Todeserklärung vorläufig
an die Staatsbehörde.

Der H. 24 des A. b. G. lautet: „Wenn ein Zweifel entsteht, ob
ein Abwesender oder Vermißter noch am Leben sei oder nicht, so wird
sein Tod unter folgenden Umständen vermuthet: 1. wenn seit seiner
Geburt ein Zeitraum von 80 Jahren verstrichen, und der Ort seines
Aufenthaltes seit 10 Jahren unbekannt geblieben ist; 2. ohne Rücksicht
auf den Zeitraum seiner Geburt, wenn er durch 30 volle Jahre un¬
bekannt geblieben; 3. wenn er im Kriege schwer verwundet worden,
oder wenn er auf einem Schiffe, welches scheiterte, oder in einer anderen
nahen Todesgefahr gewesen ist; und seit der Zeit durch 3 Jahre ver¬
mißt wird " Alle diese thatsächlichcn Voraussetzungen müssen gerichts¬
ordnungsmäßig erwiesen sein. Aber auch dann soll der Richter die
Todeserklärung nicht erfolgen lassen, wenn er nach sorgfältiger Prüfung
aller Umstände keine Ueberzeugung von der Wahrscheinlichkeit des Todes
des Verschollenen erworben hat.

Die Bestimmungen, nach welchen die weltlichen Gerichte bei der
Todeserklärung zum Zwecke der Wiederverehclichung vorzu¬
gehen haben, sind in den HZ. des A. b. G. 112 (und Civil-Jurisdic-
tionsnorm Z. 88), 113,', 114 (auch Z. 17 des kaiserlichen Patentes vom
7. August 1850 R. G. Bl. Nr. 325) 278, enthalten. Für das geist¬
liche Ehegericht haben die Z8- 247, 248, 249, 250 der Anweisung f. d.
g. G. Anwendung.

Es versteht sich von selbst, daß, wenn der für todt erklärte Gatte
wieder zum Vorschein kämme, die von dem zurückgelassenen Ehegatten ge¬
schlossene neue Ehe wegen des iwxsckiinontuni liALininis ungiltig
sei, und dawider von A m t s w e g c n e i n g e s ch r itt e n werden müsse.
Die Ungiltigerklärung ist in dem Trauungsbuche, wo sich die neue Ehe
eingetragen befindet, von dem Seelsorger einzutragen; zugleich aber auch
dort, wo die Todeserklärung eingetragen worden, anzumerken, daß
dieselbe durch das Wiedererscheinen des vermißten Gatten sich als un¬
richtig, daher ganz kraftlos bewährt habe.
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Für die zur Militärgerichtsbarkeit gehörigen Personen in Oester¬
reich gelten analoge Verordnungen bezüglich der Todeserklärung. Die
drei weltlichen dabei beteiligten Instanzen sind: Die Landes-Militär¬
gerichte (Anm. Erlaß des k. k. Mimst, für Cultus und Unterricht ääto.
9. Aug. 1857 Z. 692 viäs dazu Lav. Ord. Curr. vom Jahre 1857
IV/1) getreten an die Stelle der fuäioia äolo^atu militurig,; das Mi¬
litär- Appellationsgcricht; und der Bkilitärgerüchtshof, correspondirend
den Civil-Jnstanzen: Kreisgericht (wohst Ächt Bezirksgericht); Ober-
(Landes-) Gericht; Oberster Gerichtshof.

II.

Auflösung des Landes der nicht ronsummirirn Ehe durch die
Ordensvrofeß eines Gatten oder durch päpstliche Dispens.
Hievon handelt der erste Theil des 8-21 der Anweisung f. d. g.

G. „Das Band einer giltig geschlossenen, aber noch nicht vollzogene»
Ehe wird getrennt, wenn Einer der Gatten die feierlichen Ordens-Ge¬
lübde ablegt, oder eine päpstliche Nachsichtgewährung eintritt."

Der erstere Fall tritt nicht ein bei dem Empfange der hl. Weihen
von Seite des Ehemannes. Auch reicht der bloße Eintritt in einen
Orden nicht hin; sondern es wird die feierliche Ordcnsprofcß
erfordert, und zwar die giltige Profeß in einem vom apostolischen
Stuhle als solchen approbirten Orden.

Das Oonoil. Miciout. erklärt (8688. 24 äo saer. matr. van. 6):
„8i gui8 clixorit, matrimouinin ratum non oonsnmumtuin por 80-
lomnsm rollAiouw prokossiouöm alt6riu8 ooniuSnm non üirimi, ana-
tlloma 8it."

Der Grund, warum durch die feierliche Ordcnsprofcß eine noch
nicht consummirte Ehe aufgelöst werden könne, liegt in der größeren
Vollkommenheit des ausschließlich Gott geweihten, ehclosen Lebens vor
der Ehe — also im iuro pO8itivo äivino, nicht naturali. Zudem
stellt eine noch nicht consummirte Ehe die innigste untrennbare Ver¬
einigung Christi mit seiner Kirche noch nicht vollständig dar.

Ueber das Verfahren zum Behufs der Trennung der Ehe durch
Ablegung der Ordcnsgelübdc enthalten die 88- 201, 202 und 203 der
Anweisung f. d. g. G- detaillirtc Bestimmungen; nämlich 8- 201:
„Wenn ein Gatte die Beschwerde vorbringt, daß der andere Theil sich
die Ehe zu vollziehen weigere, dieser aber erklärt, daß er der Welt zu
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entsagen entschlossen ist, so muß vor Allem erwogen werden, ob die
Nichtvollziehung der Ehe außer Zweifel gestellt sei. Wofern hierüber
ein hinreichender Beweis vorliegt, ist dem in der Weigerung Begrif¬
fenen aufzutragen, binnen zwei Monaten entweder die Ehe zu voll¬
ziehen oder in einen vom hl. Stuhle gutgeheißenen Orden zu treten.
Doch kann aus wichtigen Gründen auch eine kürzere oder längere Frist
angesetzt werden."

S. 202: „Wenn von zwei Gatten, welche die Ehe nicht vollzogen
zu haben behaupten, der Eine sich in ein Kloster begibt, ohne daß der
andere Einsprache erhebt, so muß, damit einem möglichen Einverständ¬
nisse begegnet werde, die Wahrhaftigkeit der Behauptung, daß die Ehe
noch nicht vollzogen sei, um so strenger geprüft werden."

H. 203: „Sobald der Gatte, welcher die Welt zu verlassen begehrt,
die feierlichen Gelübde abgelegt hat, soll dem anderen Theile urkundlich
bezeugt werden, daß seine zwar giltig geschlossene, doch nicht vollzogene
Ehe aufgelöst sei und ihn nicht hindere, zu einer anderen Verbindung zu
schreiten."

Auch aus einer so aufgelösten nicht cosummirten Ehe entsteht das
irritirende Hindcrniß der Forderung der öffentlichen
Sittlichkeit.

Nur im Gnaden- (nicht Rechts-) Wege kann ein inatrimomum
ratum non oonsnmmatum auch durch päpstliche Machtvollkommenheit
mittelst DiSpens aufgelöst werden. Der Grund der Möglichkeit
ist der schon früher angegebene. Das Band einer noch nicht vollzogenen
Ehe ist zwar auch por so st sx uatnra sua ein unauflösliches;
aber wenn auch nicht von den Contrahenten selbst, kann es doch a sn-
xoriors potsstats, nämlich vom Papste, dem obersten Träger der
Binde- und Lösegewalt getrennt werden. Kann er ja auch un¬
bestritten von einem votum xsrps, tnnm dispensircn. Freilich ohne
wichtige Ursachen, und wenn nicht ganz außerordentliche Umstände Zu¬
sammentreffen, soll und wird er cs nicht thun.

Ein Beispiel einer solchen Dispens haben wir an der höchstseligen
Kaiserin Mutter von Oesterreich, Karolina Augusta, könig. bayerischen
Prinzessin Charlotte, vermählt 8. Juni 1808 mit dem damaligen Kron¬
prinzen von Würtemberg, Friedrich Wilhelm. — Im Jahre 1816 löste
der Papst mit Dispens ihre Ehe auf.

Das bürgerliche Ehegesetz macht keinen Unterschied, ob eine giltig
geschlossene Ehe schon vollzogen worden sei oder nicht. Es kennt also
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weder diesen noch den vorhergehenden kanonischen Trennungs-
oder Auflösnngsgrund.

III.

Wir kommen nun zum dritten Falle, in welchem eine gütig ge¬
schlossene Ehe deui Bande nach aufgelöst werden könne; nämlich welchen
der Z. 23 der Anweisung f. d. g. G. bespricht: „Da durch das Sa¬
krament der Taufe nicht die Ehe aufgelöst, sondern die Sünden nach¬
gelassen werden, so bleibt eine von Ungläubigen geschlossene Ehe nach
Bekehrung der Gatten in Kraft, und Hindernisse, welche das Kirchen¬
gesetz ausgestellt hat, stehen ihr nicht im Wege. Wenn aber nur ein
Theil sich bekehrt, und der andere ungläubig verbleibende ungeachtet der¬
art ihn ergangenen Aufforderung sich durchaus weigert, mit demselben
zusammenzuleben, oder mit ihm nicht ohne Beschimpfung des Christen-
thums zusammenleben will, so soll diesem auf sein Ansuchen gestattet
werden, zu einer neuen Ehe zu schreiten, und durch rechtmäßige Ein¬
gehung derselben wird das Band der im Stande des Unglaubens ge¬
schlossenen Ehe aufgelöst."

Es handelt sich also um die Auflösung der Ehe der Un¬
gläubigen durch die Eingehung einer anderen Ehe Seitens des Ehe¬
gatten, der sich zum Christenthume bekehrt. Diesbezüglich ist zu beachten,
daß die Ehen der Ungläubigen (Ungetansten, Juden, Heiden, Muha-
medancr) durch die Hindernisse des positiven Rechtes nicht irritirt werden.
Sie sind, wie schon bemerkt (ß. 3) ein inutrimoninm vsrum ot Io§i-
tiinuw, aber nicht rnturn (d. i. nicht mit sacramcntaler Eigenschaft).
Dadurch, daß von zwei ungläubigen Gatten Einer sich taufen läßt,
während der Andere im Unglauben beharrt, wird zwar die bestehende
rechtmäßige Ehe nicht ipso knoto gelöst (siehe I. Oor. o. 7, v. 12—14);
doch ist der gläubig gewordene Gatte berechtiget, eine neue Ehe mit
einer gläubigen (getauften) Person einzugehen, wenn der andere sich
entweder durchaus weigert ungeachtet der an ihn ergangenen Auffor¬
derung, mit demselben zusammenzuleben; oder dies nicht ohne Verun¬
glimpfung des Christcnthums thun will. Von diesem von Christus dem
Herrn zu Gunsten des Glaubens zugcstandenen Privilegium spricht
Paulus I. 6or. v. 7, v. 15. — Die Interpellation des ungläubigen
Gatten scheint unerläßlich zu sein, so daß nur, wenn sic durchaus nicht
geschehen könnte, der hl. Stuhl die Nachsicht von diesem Erfordernisse
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ertheilen und dem christlich gewordenen Gatten die neuerliche Ehe auch
ohne solche Interpellation gestatten könnte. Die hier erörterte Auf¬
lösung des Ehebandes — bezüglich der Judenehen — kennt das A.
b. G. nicht, siehe Z. 136; sondern nur in Folge des Scheidebriefes des
Ehemannes. Z. 135. —

8- 20.

Das Ehehinderniß des Katholicismus.
Weil die katholische Kirche die giltig geschlossenen und schon consum-

mirten Ehen christlicher Personen nur durch den Tod für auflöslich
hält, so folgt daraus mit Nothwendigkeit, daß sie keinem Katholiken ge¬
statten kann, eine Ehe mit einer «katholischen Person einzugehen, deren
Ehegatte noch am Leben ist, mag auch die Ehe derselben nach prote¬
stantischer Anschauung durch gerichtlichen Spruch getrennt worden
sein z. B. wegen Ehebruch. Deßhalb lautet Z. 22 der Anweisung f.
d. g. G.: „Wenn nicht katholische Christen dafür halten, daß die Ehe
dem Bande nach könne getrennt werden, so beklagt die Kirche die Ir¬
renden, aber sie kann dem Jrrthume keinen Einfluß auf die Heiligkeit
ihrer Gesetzgebung »erstatten. Zwischen einem Katholiken und einem
nicht katholischen Christen, dessen Gatte noch am Leben ist, kann keine
Ehe zu Stande kommen, wenn auch das Gericht, welches über die Ehen
von nicht katholischen Christen urtheilt, eine Trennung dem Bande nach
ausgesprochen hat."

Im Allgemeinen gilt der Grundsatz, daß die Ehen, welche Akatho-
liken unter sich schließen, von der kathol. Kirche als gütige angesehen
werden, wenn die Contrahenten in keinem kanonischen Hindernisse ver¬
strickt sind, wenn sic übrigens auch ooram nainistro aoatbolioo,
aber vor zwei oder drei Zeugen die Ehe geschlossen haben. Weshalb
zwei solche Eheleute, falls sie beide katholisch werden, ohne Erneu¬
erung des Eheconce nses, sich nur von dem hiezu competenten
Pfarrer die Nuptial-Benediktion zu erbitten haben.

Schon das frühere österr. Eherecht anerkannte die in oben citirten
Z. 22 ausgesprochene Bestimmung; und man nannte sie das Ehc-
hinderniß des Katholicismus. Mit allerhöchster Entschließung
vom 28. Juli 1814 wurde nämlich entschieden: daß, wenn Ehen nicht
katholischer christlichen Religionsverwandten dein Bande getrennt werden,
den getrennten akatholischen Personen gestattet werde, bei Lebzeiten des
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getrennten Gcgentheils nur mit akatholischen Personen eine giltige Ehe
zu schließen.

So verhält sich die Sache auch noch gegenwärtig. — Ferner: Ist
zur Zeit der Eheschließung auch nur Einer von den Ehegatten
katholisch, so ist die Ehe unbedingt untrennbar. (A. b. G. Z. 111).
Die Ehe bleibt untrennbar auch dann, wenn in der Folge der eine,
oder die beiden katholischen Ehctheile aus der kathol. Kirche austreten.
Es kommt hier nämlich darauf an, welcher Confession die Ehegatten
im Momente der Eheschließung angehörten. Das Gleiche be-
treffs der Untrennbarkcit gilt, wenn beide zur Zeit der Eheschließung
zwar akatholisch gewesene Ehegatten dann katholisch geworden sind. Für
sie kann eS als nunmehrige Katholiken nur Scheidung von Tisch
und Bett geben. Nur wenn zur Zeit der Eheschließung beide Gatten
akatholisch waren, aber hernach Ein Theil zur katholischen Kirche über¬
tritt, kann für den akatholisch gebliebenen Ehetheil allein
auf sein Ansuchen die Trennung dem Bande nach erfolgen.

8- 21.

Höhere Weihen und feierliche Ordensgelübde.
„Geistliche heißt es im 8- 24 der Anweisung f. d. g. G., welche

die höheren Weihen empfangen und Ordenspersonen, welche die feier¬
lichen Gelübde abgelegt haben, sind unfähig, eine Ehe zu schließen."

Zu den höheren Weihen gehört nun seit dem 11. Jahrh. auch
das Subdiakonat. Die s. g. niederen Weihen begründen kein Ehehinderuiß.
— Selbstverständlich muß die Ordination giltig sein, um jene Wir¬
kung zu haben. Der Empfang der höheren Weihen macht nur die nach
der Ordination abgeschlossene Ehe nichtig; nicht aber eine bereits
früher eingegangenc, wenn sie auch noch nicht consummirt sein mag.
Doch kann in der lateinischen Kirche ein Ehemann zum Empfange der
höheren hl. Weihen nur dann zugelasscn werden, wenn seine Gattin
einwilliget, und das Gelübde ewiger Keuschheit ablegt; ja wenn sic noch
jung ist, müßte sie zu gleicher Zeit in ein Kloster cintreten.

In der orientalischen und griechischen Kirche können die Geistlichen
mit Ausnahme der durchweg ehrlosen Bischöfe und Mönche ihre vor¬
der Ordination geehelichten Frauen bcibehaltcu; aber nach dem Tode
derselben sich nicht wieder verehelichen. Für sie gilt oan. 7. äist. 32 :
„8i gum ooruin, gui ml elsruin aaootluul uuptmli jure muliori oo-
pulari, Iioo auto o eil in 6 in 8 u bäi aoo u a t u s kaeiat."
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Die nach der Ordination von ihnen etwa eingegangene Ehe ist
ebenfalls ungiltig.

Der Cötibat der lateinischen Geistlichkeit ist uralt, und findet schon
in den Aussprüchen des Herrn (Nattll. 6. 19, v. 12) und Pauli (I. 6or.
6.7, v. 1, 32, 33.) seine erste Begründung. Seit Papst Gregor VI1. ist
er bekanntlich ein ausnahmsloses Kirchengesetz. Das erste Lateranen-
sische Concil in Jahre 1123 und das zweite im Jahre 1139 erklärten
schon die Ehen der Kleriker von Subdiakon aufwärts, sowie der durch
Ordensgelübde Gebundenen für ungiltig. Dabei ließ es auch das
6oue. il'riäou. 8688. 24 äo mutr. oau. 9 bewenden.

Das iiupsäiumutuua Orciiuis hat zwar seinen Ursprung nur im
positiven K irch e n g e s e tze, und der Cölibat ist diesemnach, meinen
Einige, (Amu. Viele sind aber der gegentheiligen Ansicht, welche sich auf
Aussprüche von Päpsten und Synoden stützt), nicht strenge genommen
Folge eines votuui, wie bei den Ordenspersonen; doch ändert
dies an der Sache selbst wenig, oder nichts. — Auch wenn der Kleriker
nicht wüßte, daß mit dem Empfange der höheren hl. Weihen das
Verbot der Ehe verknüpft sei, könnte er doch keine giltige Ehe ein¬
gehen. Das vom iiupsäiiusutuiu Oräiui8 nur der päpstliche
Stuhl dispensiren könnte, versteht sich von selbst; -— so wie daß
es, gleich dem aus den feierlichen Gelübden entspringenden, ein Hin-
derniß des öffentlichen Rechtes sei.

Ordenspersonen sind auf Grund des feierlichen Ge¬
lübdes der Keuschheit zur Eheschließung unfähig. Vläs Oouo. Vriciout.
8688. 21 äs luatr. oau. 9: „81 gui8 äixorit, 0l6ii608 iu 8U6IÜ8 Or-
äiuidu8 oou8tituto8, vsl L6AuIar68, 6U8titatsiu 8vl6muit6r xroks88O8,
P0886 luutrimouium 60utrallsr6, 60lltru6tuingu6 vuliäum 6886, NOU
ok^tuuto I6A6 666l68M8tl6a, V6l voto, 6t oxpomtuiu uil uliuä 6886,
guuui äamuars mutriinouiuiu, pO886gu6 0MU68 ooutrukmrs luutri-
mouium, gui uou 86utiuut 86 oa8titatl8, 6tiam.8i 6UM vovsriut, llu-
llsrs äouum, uuutllsiuu 8it; oum I>6U8 iä i'66t6 p6t,sutil)U8 uou äs-
u6A6t, U66 patiutur, UO8 8upru iä, guoä P088UIUU8, tsutari.'' Ein
einfaches Gelübde der Keuschheit ist nur ein Eheverbot. — Papst
Bonifaz VIII. erklärte im Jahre 1298 nur jenes Gelübde sei ein fei¬
erliches, welches durch den Empfang der hl. Weihen, oder durch die
ausdrückliche oder stillschweigende Profcß in einem vom päpstlichen Stuhle
approbirten Orden solemnisirt worden ist. Dies ist noch iu der Ge¬
genwart das Criterium.
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Der zweite Theil des Z. 24 der Anweisung f. d. g. G. besagt:
„In wiefern einfache, in einer Ordcnsgemeinde abgelegte Gelübde aus¬
nahmsweise die Ungiltigkeit der Ehe bewirken, muß nach den vom hl.
Stuhle gutgeheißenen Ordensstatuten beurtheilt werden." So sind z. B.
die zwar einfachen Gelübde der Loüolarös Looistatis 3s.su seit der
diesbezüglichen Bestimmung des Papstes Gregor XIII. v. Jahre 1584
ein trennendes Ehehinderniß. — Nur eine kirchlich giltige
Ordensprofcß begründet das Ehehinderniß.

Aus wichtigen Gründen kann, aber auch nur vom apost.
Stuhle, eine Dispens von diesen Ehehindernissen ertheilt werden.

Das bürgerliche Gesetzbuch bestimmt, ohne zwischen der Disziplin
der lateinischen und der orientalischen (griechischen) Kirche zu unter¬
scheiden, im ß. 63: „Geistliche, welche schon höhere Weihen empfangen,
wie auch Ordenspersonen von beiden Geschlechtern, welche feierliche Ge¬
lübde der Ehelosigkeit abgelegt haben, können keine gütigen Eheverträge
schließen."

Können derlei Personen, wenn sie aus der katholischen Kirche aus¬
treten, sich bürgerlich giltig verehelichen?

Nach dem dcrmaligen Stande der Gesetzgebung in Cislcithanien
muß diese Frage verneinend beantwortet werden. Diesfalls ist nicht
die neue Konfession des Betreffenden, sondern die Thatsachc, daß
er jemals die höheren Weihen empfangen, oder die feierlichen Ordens¬
gelübde abgelegt hatte, von Entscheidung. Der angezogene Paragraph
63 des A. b. G. lautet unbedingt.

An m. Wir erwähnen hier, daß die vom Abgeordnetenhause 1877
beschlossene Ehegesetznovelle das Ehehinderniß der höheren Weihen durch
den Austritt des Betreffenden aus der katholischen — überhaupt aus
der Kirche, welche ihm eine Eheschließung nicht gestattet; das Ehehinderniß
der feierlichen Ordensgelübde aber schon durch den bloßen Austritt aus
dem Orden aufgehoben haben wollte. Der confessionelle Ausschuß
des Herrenhauses forderte aber auch im zweiten Falle den Austritt aus
Kirche als Bedingung. Doch gieng das Herrenhaus bei der zweiten
Lesung der Ehcgesetznovelle am 19. und 20. Februar 1877 hierin zur
motivirten Tagesordnung über. Es blieb demnach die Sache noch in
statu guo.

') Eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes in Wien vom 8. Juni 1881
Z. 3303 erklärt das Ehehinderniß des Z. 63 des A. b G ausdrücklich für noch in
voller Kraft bestehend.
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8- 22.

Religionsverschiedenheit zwischen Getauften und Ungetansten.

Zwischen von wem immer, wenn nur giltig getauften
Personen und nicht getauften besteht das trennende Ehehinderniß
der R elig io ns v ersch iedenh eit; es ist ein imxoäimoutuin des
öffentlichen Rechtes. Die Anweisung f. d. g. G. formulirt es im
Z. 25 also: „Zwischen Getauften und solchen, welche das Sakrament
der Wiedergeburt nicht empfangen haben, kann keine Ehe zu Stande
kommen." Ob die getaufte Person in der Folge vom Christ en-
t hum apostasirte, ist diesfalls gleichgiltig. Da dieses Ehehinderniß nur
im furo positivo ooelosiustioo begründet ist, (denn in den
ersten Jahrhunderten waren solche Ehen von der Kirche noch nicht als
ungiltige angesehen, z. B. die Ehe der hl. Monika mit dem Heiden Pa-
tritius), so ist es auch an sich kein indispensables. Weil der Tauf¬
charakter ein unauslöschlicher ist, enthält A. 66 der Anweisung f. d. g.
G., lautend: „Die Kirche verabscheut die Ehe zwischen Christen und
Solchen, welche vom Christenthume abgcfallen sind" — nur ein Ehe-
Verbot. Die Gründe dieses trennenden Ehehindernisses liegen
nahe genug; insbesondere ist ein solcher die Gefahr zum Abfalle, nämlich
für den christlichen Ehetheil und für die Kinder rc.

Wenn das Ehehinderniß nach der ungültigen Eheschließung dadurch
thatsächlich erlischt, daß der nicht getaufte Ehetheil sich taufen läßt,
so ist doch, damit die Ehe convalidirt werde, eine neuerliche Ehe¬
schließung unter Beobachtung der torinu Oonoilii Trläsntiui uner¬
läßlich. Wir bemerken nur noch, daß z. B. in Oesterreich (auch an¬
derwärts) ein Katholik (auch ein giltig getaufter Prote¬
stant) eine Sozinianerin aus Siebenbürgen, oder eine Rongeanerin
nicht ehelichen könne. (Warum nicht? weil deren Taufe ungiltig
ist.) Daß ein Getaufter auch nut einer Catechumen keine gütige Ehe
eingehen könne, versteht sich nach dem Gesagten von selbst.

K. 64 des A. b. G. hat folgende Fassung: „Eheverträge zwischen
Christen und Personen, die sich nicht zur christlichen Religion be¬
kennen, können nicht giltig eingegangen werden." Die Differenz
zwischen dem kirchlichen diesbezüglichen Ehehindernisse und jenem des
Allgem. bürgerlichen Gesetzbuches leuchtet ein. Rach der kirchlichen Be¬
stimmung ist nur die Thatsache der empfangenen Taufe ent-
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scheidend; nicht das zur Zeit der Eheschließung obwaltende B e k e n n tniß,
von welchem Z. 64 des A. b. G. spricht. Das bürgerliche Ehehinderniß
ist demnach cjnger begrenzt.

An m. Kann z. B. eine Katholikin mit einem gewesenen Ka¬
tholiken, welcher sich dann „confessionslos" erklärt hat, eine bür¬
gerlich giltige Ehe schließen? Unsere Ansicht lautet negativ. Es
se^denn, daß'seoram koro civili ein Lekrnntlliß-Loscr noch immer zu
Jenen gezählt würde, welche sich zu einer bestimmten Confession — hier
zum Christenthum — bekennen, was ein Widerspruch in torwinis
wäre. Nach katholischer Anschauung gibt cs kein confessions-
loses Christenthum, als positive Religion gedacht. (Bloße Fiktion!)
Folglich füllt Derjenige, welcher sich für confessionslos erklärt, so
ipso von der christlichen Religion als solcher ab. Z

8- 23.

Blutsverwandtschaft.

Eines der am^häufigsterstvorkommenden Ehehindernisse ist jenes der
Blutsverwandtschaft (imxsäimoutum oonsuiiAuinitatis). Um das Ver¬
ständnis; desselben zu erleichtern, schicken wir folgende Begriffe voraus.
Blutsverwandtschaft (oollsuii^uiuitas; ooAuakio 6g.ru8.Iis, nuturaiis) ist
das Band zwischen Personen, von denen entweder die eine von der
andern abstammt (sei es unmittelbar z. B. der Sohn vom Vater,
oder mittelbar z. B. der Enkel vom Großvater), oder welche ihre
Abkunft auf einen gemeinsamen Stamm zurückführen können
(z. B. Bruder und Schwester; Onkel und Neffe). Die Verwandtschaft
ist eine eheliche oder uneheliche, je nachdem die Zeugung, als
Quelle des oberwähnten Bandes, in oder außer der Ehe geschehen ist. Die
Verwandten heißen Ascendenten, wenn sic sich zu einander als
Erzeuger; Descen deuten, wenn als Erzeugte verhalten; Seiten-
verwwndte (ooliutsralss, ox iatoro fuuoti), wenn sie blos durch Ab¬
stammung von einem gemeinsamen Stammhaupte unter sich verbunden
sind. Haben Seitenverwandte (Geschwister) beide Elterntheile gemein¬
schaftlich, so sind sie vollbürtig (Aormani), sonst halbbürtig,

st Siehe Dr. Eduard Rittner „OesterreichischeS Eherecht" S. 14t, 142.
4
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wenn sie nämlich entweder nur den Vater gemeinschaftlich haben (oou-
sauAuiutzi), oder nur die Mutter (utsriui).

Der Stamm (stirxs, 8tixss) ist jene nächste Person, von der die
übrigen Verwandten abstammen, und in der sie, wie in ihrem Cen¬
trum, Zusammentreffen. Linie (lluea) heißt die ununterbrochene Reihe
von Personen, in welcher jede nachfolgende ein unmittelbarer Abstämm¬
ling der nächstvorhergehenden ist. Jede Linie für sich genommen
ist eine gerade (I. rootu), weil sic nur Erzeuger und Erzeugte enthält,
und zwar ist sie eine auf- oder absteigende, je nachdem man von
den Nachkommen zu den Voreltern (Asccndentcn), oder von diesen zu
jenen (Descendcnten) rechnet. Werden zwei von demselben Stamm-
Haupte ausgehende Linien relativ genommen, d. i. die in einer solchen
Linie befindlichen Personen gegen die Personen der andern Linie gehalten,
so heißen sie Seitenlinien (linou ostliguu), welche wieder gleich
(I. osti. noguulis), oder ungleich (I. osti. iuaoguulis) sind, je nachdem
sie gleichviel Personen enthalten (z. B. bei Geschwisterkindern) oder die
eine Linie mehr, als die andern (z. B. Tante und Nichte). Grad (Kiuclus)
der Verwandtschaft ist der Fortschritt in der Abstammung, welchen
das Gesetz als Maßstab zur Bestimmung der näheren oder entfernteren
Verbindung zwischen Blutsverwandten annimmt. Bezüglich der Be¬
rechnung der Grade gilt in der geraden Linie die Regel: Mittelst
wie vieler Zeugungen ein Descendent von seinem Ascendenten
abhängt, in so vieltem Grade sind sie mit einander verwandt. Also:
so viel Grade, als Zeugungen (tot ^rucius, gnot AonsrutionoL),
oder so viel Grade als Personen, eine abgerechnet (weil
eine Zeugung einen Erzeuger und Erzeugten voraussetzt). Diese Regel
gilt nach dem bürgerlichen Rechte (A. b. G. Z. 41) auch in den
Seitenlinien. Das kanonische Recht aber, und diesem nach auch die
Anweisung s. d. g. G. in Oesterreich nimmt in der Seitenlinie erst
dann einen Grad an, wenn sowohl in der einen, als in der anderen
Seitenlinie correspondirend eine Zeugung vor sich gegangen ist, und stellt
als Regel auf: Zwei Seitcnverwandte stehen in eben dem Grade der
Verwandtschaft mit einander, in welchem bei gleichen Seitenlinien die
eine oder andere Person; bei ungleichen aber die entferntere
mit dem Stammhaupte verwandt ist. Um jedoch in den ungleichen
Seitenlinien das Verwandtschaftsverhältniß bestimmter auSzudrückcn, führte
das kanonische Recht einen berührenden (tnuAoim) oder gemischten
(mixtus) Grad ein. Man gibt nämlich zuerst den Grad an, in dem
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die entferntere Person zu dem gemeinschaftlichen Stammhauptc
steht, und setzt den Grad bei, in welchem dei nähere Person mit
dem gemeinschaftlichen Stammhaupte verwandt ist. Oheim und Neffe
z. B. sind also im zweiten Grade berührend den ersten mit einander
verwandt (in Aruäu 86onuäo tunAsnts priinum). Zur Bersinnlichung
des Verwandtschaftsverhältnisses dient der Stammbaum (urbar oon-
sunAuinitutis, seiminu AöinmIoZrouin). Derselbe ist die Darstellung
der Abstammung, wodurch zwischen zwei Personen die Blutsverwandtschaft
begründet wird, mittelst Zusammenstellung gewisser angenommener
Zeichen. Die Abfassung desselben geschieht in folgender Art:

Wenn die Verbindung einseitig ist, so werden die nächsten ge¬
meinschaftlichen Stammeltern; ist sie aber zweiseitig; so der nächste
gemeinschaftliche Stammvater zu oberst gesetzt. Die Descendenten, durch
welche die Verwandtschaft besteht, werden mittelst perpendiculärer oder
verticaler, und die angeheirateten Personen, oder die Personen, mit
welchen eine außereheliche Erzeugung geschah, mittelst horizontaler
Striche verbunden, und die Frauenspersonen mit einem drei- oder vier¬
eckigen, die Mannspersonen aber mit einem cirkelrunden Abstammungs¬
zeichen bezeichnet. In letzteres kann der Name und die Geburtszeit;
und wenn die Person todt ist, ein Kreuzzeichen mit dem Datum des
Absterbens gesetzt; bei den Abstammungszeichen der Brautleute aber
noch außerhalb derselben das Wort „Bräutigam" und „Braut" an¬
gemerkt werden.

An in. Dem Stammbaume müssen die gesetzmäßig gestempelten
Matrickenscheine angcschlosscn werden.

Wenn es sich also darum handelt, ob, und in welchem Grade
die Brautleute mit einander verwandt seien, setze man beim Entwürfe
des Stammbaumes auf ein Blatt Papier zuerst die Namen der Braut¬
leute in gehöriger Distanz neben einander; über sie kommen dann die
Namen der Eltern zu beiden Seiten; über diese die Eltern dieser
Eltern oder die Großeltern der Brautleute u. s. f., bis man zu
einem gemeinschaftlichen Stammvater gelangt. Die Ver¬
wandtschaft kann auch eine doppelte sein.

4*
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Beispiele.
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A n m. zu C. Die Brautleute sind Geschwisterkinder von halb¬
bürtigen Geschwistern.

Zu T>. Doppelte Verwandtschaft. Mütterlicherseits sind die Braut¬
leute Geschwisterkinder (2. Grad, gleicher Seiten!.). Väterlicherseits
aber ist der Bräutigam ein Oheim der Braut (2. Grad d. S. berührend
den ersten).

Z. 26 der Anweisung s. d. g. G. bestimmt das Ehehindcrniß der
Blutsverwandtschaft wie folgt: „Blutsverwandte in der geraden Linie,
oder aber im vierten oder einem näheren Grade der Seitenlinie können
keine gütige Ehe eingehen. Ob die Verwandtschaft aus ehelicher oder
unehelicher Geburt entstanden sei, macht keinen Unterschied."

In der geraden Linie erstreckt sich das Hinderniß der Blutsver¬
wandtschaft demnach ins Unendliche *), und ist, wenigstens in Betreff
des ersten Grades gewiß in suis ckivino, weil naturali, begründet. Darin,
so wie im er st en Gradcder Seitenlinien (Bruder und Schwester)
ist vom römischen Stuhle nie Dispens ertheilt worden.

Ehedem, und zwar bis zum 4 Concil. von Lateran (l215) er¬
streckte sich das Hindcrniß in den Seitenlinien bis zum 7. Grade incl.
Dasselbe aber restringirte es bis auf den vierten, wie es jetzt besteht;
nämlich nach kanonischer Berechnung. Der vierte Grad bildet aber
nur in der gleichen Linie noch ein Ehehindcrniß, nicht aber in der
ungleichen z. B. im 5. berührend den 4. Ob die Verwandten voll¬
oder halbbürtig sind, gilt gleich. Zwischen eigentlichen Stiefgeschwistern
(oomxrivi^m) obwaltet keine Blutsverwandtschaft.

Vorsicht bezüglich der Unehelichen, deren Vater sich ins Taufbuch
nicht hat eintragen lassen, ist sehr geboten.

A n in. Oousodrim — Geschwisterkinder und zwar putruolss, wenn
die Väter Brüder sind — sonst"umitini.

Oonsodrini saounäi — Geschw. Enkel.
Uatruus — Vaters Bruder.
^.vunvulus — Mutter Bruder.
sinita, — Vaters Schwester.
Ug-tsrtsiÄ — Mutter Schwester u. s. w.

Anlangend die Dispens von diesem Ehehindernisse des ö s s e n t-
lich en Rechtes viäo Zß. 80 und 81 der Anweisung s. d. g. G.

') Papst Nicolaus kV. »<t oousnlt LulK. — Sanchez meint aber, Laß cs Len
4. Grad auch nicht überschreitet. Aber die Natur selbst setzt ja Grenzen.
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8- 80: „Die Bischöfe werden, wenn rechtmäßige Gründe nicht gebrechen,
sich ihrer vom hl. Stuhle erhaltenen Vollmachten in nachstehenden Hin¬
dernissen willfährig bedienen. Im dritten und vierten Grade der
Blutsverwandtschaft und der Schwägerschaft aus erlaubtem Umgänge.
2. In der geistlichen Verwandtschaft. 3. In der Schwägerschast aus
unerlaubtem Umgänge, außer wenn zu besorgen stände, daß in Folge
des unreinen Verhältnisses die Ehewerber mit einander in gerader Linie
verwandt seien. 4. Im dritten und vierten Grade der aus einer gil-
tigen doch nicht vollzogenen Ehe entstandenen Forderung der öffentlichen
Sittlichkeit. 5. In jener Forderung der öffentlichen Sittlichkeit, welche
aus einer ungiltigen und nicht vollzogenen Ehe oder aus dem Ehever¬
löbnisse hervorgeht."

Der Seelsorger wird also nahe Anverwandte von ihrem Vor¬
haben, einander zu ehelichen, abzubringen suchen, nicht aber sie etwa
durch Aussicht auf Erfolg einer Dispens hierin bestärken?)

Nach schon geschlossener Ehe wird sich nach Z. 139 der Anweisung
s. d. g. G. zu richten sein, wenn es sich um die Verwandtschaft im 3.
oder 4. Grade handelt. Von den näheren später.

ß. 139 lautet: „Wenn eines der im Z. 80 aufgezählten Hin¬
dernisse angeregt wird, so hat das Ehegericht eine förmliche Untersuchung
so viel als möglich zu vermeiden. In den meisten Fällen wird die
Thatsache sich durch Vermittlung der Psarrgeistlichkcit sicher stellen lassen.
Wofern durch die Psarrbücher oder glaubwürdige Aussagen das Ob¬
walten des Hindernisses nachgewiesen ist, wird der Bischof die erfor¬
derliche Nachsicht gewähren und die Convalidation mit sorgfältiger Ver¬
meidung des Aufsehens vollziehen lassen. Sollte ernstlich zu besorgen
sein, daß die Gatten oder einer von ihnen die Entdeckung des Hinder¬
nisses mißbrauchen würden, um die Auflösung der Verbindung zu er¬
langen, so müßte bei dem hl. Stuhle um Heilung der Ehe in der
Wurzel nachgesucht werden."

Nach dem österr. Eherechte (A. b. G. ß. 65) besteht bezüglich der
geraden Linie kein Unterschied zwischen demselben und dein kanonischen
Rechte, wohl aber in den Seitenlinien, wo das Ehehinderniß der Ver¬
wandtschaft bei gleichen Seitenlinien auf den vierten; bei un¬
gleichen auf den dritten Grad der bürgerlichen, oder den
zweiten Grad der kanonischen Berechnung beschränkt ist. Um die

') Vläs Gedruckte f. b. Lavanler Ord. Vervrd. Jahrg. 1858 Nr. 462/2. VIII.
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weiteren Grade kümmert sich das bürgerliche Gesetz nicht. Obiger Z. 65
des A. b. G. besagt: „Zwischen Verwandten in auf- und absteigen¬
der Linie; zwischen voll- und halbbürtigen Geschwisterkindern; zwischen
Geschwisterkindern; wie auch mit den Geschwistern der Eltern, nämlich
mit dein Oheim und der Muhme väterlicher und mütterlicher Seite
kann keine giltigc Ehe geschlossen werden, cs mag die Verwandtschaft
aus ehelicher und unehelicher Geburt entstehen."

8- 24.

Geistliche Verwandtschaft. (küKmtio WritulM.)

Sie heißt so, weil sie eine Verbindung ist, welche durch die hl. Sa¬
kramente der Taufe und der Firmung als Quellen einer geistlichen
Regeneration zwischen den dabei beteiligten Personen erzeugt wird,
welche zu einander in ein ähnliches geistliches Verhältnis treten, wie
die Blutsverwandten zu einander in ein leibliches, physisches.

Dieses Ehehinderniß ist auch im positiven Kirchenrcchte begründet.
Oon. Triä. 8688. 24 sax. 2. cis rotor matr. bestimmt: „8am:ta 8)'-
noäns staknit, nt unus tantum, sivs vir, sivs mulisr, suxta sasro-
rum oanonnm instituta, vsi all summnrn unus, st uua iraxtiratum
<is Laptismo sussipiant; intsr guos, as llaxtiLatum ipsum, st iliius
patrom st makrom, iioe non intsr loaxtiranksm st daxtirakum, llap-
kirakigus patrsm st matrsm tantum sxiritualis 60p;uakio sontra-
iratur. La guogus oo§uatio, guas sx 6ou6rmatious soutrallitur,
sonkrmantsm st souürmakum, iiliusgus patrsm st matrsm, ao ts-
uontsm non s^rsciiatur; omnilrus intsr alias psrsonas llusus spiri-
tuaiis sossnationis impsäimsutis omnino sulliatis." Das österr. Ehe¬
recht enthält dieses Hinderniß nicht.

Z. 27 der Anweisung s. d. g. G. lautet: „Die geistliche Verwandt¬
schaft, welche durch die Taufe und Firmung begründet wird, hindert
die Ehe zwischen dem Ausspender des Sakramentes und dem Täuflinge
oder Firmlinge, so wie den Eltern desselben; dann zwischen den Pathen
und dem Täuflinge oder Firmlinge, so wie den Eltern desselben."

Nach den bekannten Versen:
„Laptirans, baptiratus, daxtiratigns parsutss,
Lsvans, lovakus, Isvatigus parsntss."
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Auch die geistliche Verwandtschaft ist ein Hinderniß des öffent¬
lichen Rechtes. Auf die eheliche oder uneheliche Geburt kommt es
dabei nicht an.

Die Personen, zwischen denen die geistliche Verwandtschaft bestehen
soll, müssen beide giltig getauft sein. Durch die spätere Taufe des
Ungläubigen z. B. des giltig taufenden Heiden oder Juden, entsteht
das Ehehinderniß nicht nachträglich. Der Firmpathe muß selbst
auch gefirmt sein. — Der Pathe muß durch freie Selbstbe¬
stimmung das Pathenamt übernommen haben, und hiezu befähigt
sein; also nicht z. B. Kinder unter 7 Jahren, Geistesirre.

Anm. Akatholiken, öffentliche Sünder u. d. gl. werden wohl
geistlich verwandt, weil sie nicht unfähig sind, obwohl durch das
Kirchengesetz ausgeschlossen von der Pathenschaft.

Nicht der Stellvertreter, sondern der Mandant, von welchem
Jemand zum Pathen gebeten und designirt wurde, wird verwandt.
Der Pathe muß xor ooutaoturn oder sonst unzweifelhaft sich als
solchen dargestellt haben. — Die bedingungsweise ertheilte Taufe
hat auch die geistliche Verwandtschaft zur Folge; außer, wenn man
Grund hat zu glauben, daß die erste Taufe giltig war (wenn nämlich
die Taufe bedingungsweise wiederholt wird; aber da soll man sie ja
eben nicht wiederholen). — Aus der Betheiligung bei den bloßen Tauf-
Ceremonien entsteht das Ehehinderniß nicht. Der die Noth taufe
Erth eilende tritt in die geistliche Verwandtschaft Z; nicht aber die
Pathen, welche da ohnehin nicht zugegen sein sollen. Eine Ausnahme
findet statt, wenn der Vater oder die Mutter ihr ehelich erzeugtes
Kind im Nothfalle, oder im Zustande der Unkenntniß des kirchlichen Ver¬
botes taufen (Anm. Sie verlieren das jus guoaä äobitum oousuMs
überhaupt nicht); nicht aber bei unehelichen Eltern. —

Nur Die als Taufpathen in das Taufbuch eingetragen werden (nach
der citirten Anordnung des Oono. Triel, soll es sein unu8 tantunr,
sivo vir, sivo mulior, vol all surnrnnrn uuus ot nnu) contrahiren die
Verwandtschaft. So auch bezüglich der Firmung?)

Bezüglich der Dispens viels den schon citirten Z. 80 der An¬
weisung f. d. g. G.

') Bergt. XIII. Lavant. Conf. Prot. B. 4.
Viäs IV. Conf. Prot. Nr. 3; IX. Conf. Prot. Nr. 3.
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Firmmatrikel and die Eintragung der Firmpathen sind eben zur
Constatirung des besprochenen Ehehindernisses vorkommenden Falles
nicht nur sehr Wünschenswerth, sondern geradezu nothwendig.')

8- 25.

Bürgerliche Verwandtschaft. (^Znntio eiviliu, IbZgli«.)

Der Begriff der bürgerlichen Verwandtschaft ist sammt dem Namen
dem Römischen Civilrechte entnommen, nach welchem Personen, welche in
Beziehung auf einander durch die Adoption gleichsam Ascendenten und
Descendenten oder Seitenverwandte im zweiten und dritten Grade
wurden, unter sich keine Ehe schließen konnten.

Man unterschied die aäoxtio xorksotu (urroAutio), durch welche der
Adoptirte in die Familie des Adoptiv-Vaters mit allen Rechten und
Pflichten eines leiblichen Kindes eintrat; und die aäoxtio imporkootu,
wenn das Adoptivkind in seiner Familie und unter der Gewalt des
leiblichen Vaters verblieb.

Nur die erstere, nicht auch die zweite begründet das Ehehinderniß
der bürgerlichen Verwandtschaft laut Z. 29 der Anweisung f. d. g. G.:
„Die Annahme an Kindcsstatt des österr. Gesetzes hindert inner den
gedachten Grenzen die Giltigkeit der Ehe, wofern das Wahlkind der
väterlichen Gewalt des Adoptirenden unterstellt oder in dessen Haus, um
mit ihm wie das Kind mit den Eltern zusammenzuleben, ausgenommen
wird. Wenn es aber weder unter die väterliche Gewalt des Adoptirenden
kommt, noch zu dessen Hausgenossen wird, so ist die Adoption des österr.
Gesetzes der unvollkommenen gleichzustellen, und bringt kein Ehehinderniß
mit sich." Innerer Grund dieses Ehehindernisses sind zunächst der
Anstand und die Hintanhaltung schmutziger Speculationen.

Innerhalb welcher Grenzen aber das erwähnte Ehehinderniß
bestehe, ist aus Z. 28 der Anweisung s. d. g. G., auf welchen sich im
Z. 29 berufen wird, zu entnehmen: „Eine Annahme an Kindesstatt,
welche der Arrogation oder vollständigen Adoption des römischen Rechtes
im Wesentlichen entspricht, hindert nach der jetzt bestehenden Uebung der
Kirche, auch nachdem sie aufgehoben worden ist, das Zustandekommen einer
Ehe zwischen dem Adoptirenden und dem Adoptirten, so wie jenen Näch¬

st Siehe 1. Conf. Prot. Nr. 18.
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kommen des Letzteren, welche zur Zeit der Adoption unter dessen väter¬
lichen Gewalt standen; dann zwischen dem Adoptirenden und der Gattin
des Adoptirten, wie auch dem Adoptirten und der Gattin des Adopti¬
renden. Ueberdies kann, so lange die Adoption währt, zwischen dem
Adoptirten und des Adoptirenden leiblichen, rechtmäßigen, unter der vä¬
terlichen Gewalt stehenden Kinder keine giltige Ehe geschlossen werden."

Also obwaltet hier eine xatsruitas localis, Evitas localis
und kratorvitas localis. Zwischen dem Adoptiv-Sohn und der Adoptiv-
Tochter besteht das Ehehinderniß nicht. Selbstverständlich auch nicht
zwischen bloßen Zieh- und Pflege-Eltern und Kindern. Denn dieses
Verhältniß ist nicht jenes der Adoption. Dem A. b. Gesetzbuche ist
dieses kanonische Ehehinderniß fremd.

Auf die schon bestehende Ehe hat dies Ehehinderniß des
öffentlichen Rechtes keine Wirkung.

Es versteht sich von selbst, daß von demselben, weil es lediglich in
juro positivo ooelosiastioo begründet ist, der apostolische Stuhl in jedem
Grade dispensiren könne; und daß es die Ungetauften nicht
binde. Ueber die Existenz des Adoptionsverhältnisses als
Grundlage der gesetzlichen Verwandtschaft entscheidet die
spezielle Landesgesetzgebung; also bei uns das österr. Civilgesetz. Dies
deutet auch ß. 29 der Anweisung f. d. g. G. an.

8- 26.

Schwägerschaft aus erlaubtem Umgänge. <Miiitu8 ex eapillu
lieilll.)

Wenn zwei Personen verschiedenen Geschlechtes sich fleischlich mit
einander vermischen, so entsteht zwischen der einen Person und den
Blutsverwandten der anderen ein innigeres Verhältniß, welches man
die Schwägerschaft (Evitas) nennt. Nach kanonischem Gesetze
entsteht also die eigentliche Schwäger sch ast entweder aus einer
vollzogenen Ehe, oder aus einer außerehelichen Geschlechts¬
vermischung; und ist demnach entweder eine Evitas ox voxuia
lioita (ehrbare Schwägerschaft), oder iilioita (unehrbare Schwägerschaft).

Anm. Ehemals, bis auf Papst Jnnocens III. unterschied man
noch zwei Arten der Schwägerschaft, welche aber nicht mehr bestehen;
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— aktiuituL non xarit uktinitutoni — nämlich nach dem beiliegenden
Schema:

O O—-O und

b) O

Dies waren die afünitas in 8sounclo ot tortio Aonors; die noch
bestehende aber in xriino §6nsrs.

Ferner geht die Schwägerschaft entweder der Eheschließung vorher
(ufkinitas nntsooäsns); oder sie ist eine nachfolgende akkinitas
supsrvoniöns, die da entsteht zwischen zwei bereits giltig verhei¬
rateten Gatten durch den fleischlichen Umgang des einen Gatten mit
einer blutsverwandten Person des andern. Die ehrbare Schwä¬
gerschaft kann nur eine antsesägns sein; die unehrbare ist ent¬
weder eine antsosäons oder sulwognous. Nur im ersten Falle ist sie
ein irritirendes Ehehinderniß.

Eine andere Grundlage als das kanonische hat das bürgerliche
Recht für die Schwägerschaft. Nach diesem versteht man unter Schwä¬
gerschaft die „Verbindung zwischen einem Ehegatten und zwischen den
Verwandten des anderen Ehegatten", gleichviel ob die Ehe con-
summirt ist oder nicht'); während, wie gesagt, nach dem kanonischen
Rechte die naturgemäße vollkommene oopulu oarnalis die
Schwägerschaft erzeugt. Freilich wird sie bei einer Ehe stets bis zum
vollständig erbrachten Gegenbeweise so vermuthet, daß die Ehe gleichsam
die Schwägerschaft zu erzeugen scheint.

Deßwegcn entsteht nach dem kanonischen Rechte aus dem matri-
monium ratum non oousummatum nicht das Ehehinderniß der eigent¬
lichen Schwägerschaft, sondern das Hinderniß der Forderung der
öffentlichen Sittlichkeit (irnxsäiuwntuin sustitiao xudlioas
Iionestatis).

-) Siehe Z. 40 des A. b. G.
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Das Schwägerschaftsverhältniß, einmal entstanden, ist ein immer¬
währendes.

Unter Schwägerschaft aus erlaubtem Umgänge (Muitus ox oo-
xulu lieitu) versteht man also nach dem Obigen das in Folge der
vollzogenen Ehe entstehende Verhältniß zwischen dem Einen Gatten
und den Blutsverwandten des anderen. Z. 30 der Anweisung f. d. g.
G. lautet: „Eine vollzogene Ehe bewirkt zwischen dem Einen Gatten
und den Blutsverwandten des anderen bis einschlußweise zum vierten
Grade eine Verschwägerung, in Folge deren eine zwischen denselben
eingegangene Ehe nichtig ist."

Ob das Hinderniß der Schwägerschaft in der geraden Linie in's
Unendliche reiche, ist streitig. Die gleiche Ausdehnung bis incl. 4.
Grad hat das Hinderniß der Schwägerschaft aus einer schon con-
sum mirt en aber ungiltigen oder annullirten Ehe, außer im
Falle der Ungiltigkeit a) wegen Impotenz und ö) wegen der Heimlich¬
keit. — 8ul) a) kann eigentlich die Oonsuminutio nicht angenommen
werden; sub ö) reicht das Hinderniß nur bis zum incl. 2. Grade.

Im 5. Grade berührend den 3. besteht das Ehehinderniß der
Schwägerschaft nicht mehr.

Um einen Stammbaum von verschwägerten Personen zu verfassen,
muß man zuerst den Verwandtschafts-Stammbaum des verstorbenen
Gatten und des Brauttheiles, der den verwittweten heiraten will, ent¬
werfen, und die mit dem Verstorbenen bestandene Ehe durch den Quer¬
strich zwischen beiden Ehegatten bezeichnen.

Folgende zweierleie Schemen -4 einer wirklichen und L einer gar
nicht bestehenden Schwägerschaft mögen dies veranschaulichen:

U. uktinitus non xurit aklimlutem.



61

oder

-O--G

Stiefgeschwister.

also die Verwandten zweier Ehegatten sind mit einander nicht ver¬
schwägert.

Die Gatten zweier Anverwandten sind mit einander anch nicht
verschwägert.

Wenn zwei verwitwete Personen einander heiraten wollen, mnß
der Stammbaum jeder derselben für sich verfaßt werden.

Z. B. doppelte Schwägerschaft.

Zwischen dem kirchlichen und österr. Eherechte besteht bezüglich der
Ausdehnung des Ehehindernisscö der Schwägerschaft die nämliche
Differenz, wie hinsichtlich der Verwandtschaft. Es erstreckt sich nämlich
das bürgerliche Ehehindcrniß in gleichen Seitenlinien bis auf
den vierten; bei ungleichen bis auf den dritten Grad incl. nach
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bürgerlicher Berechnung. Z. 41 des A. b. G. bestimmt: „In welcher
Linie und welchem Grade Jemand mit dem einem Ehegatten ver¬
wandt ist, in eben der Linie und in eben dem Grade ist er mit dem
anderen Ehegatten verschwägert." Diese Regel gilt auch nach dem ka¬
nonischen Rechte für die einander Beiwohnenden; nur folgt dasselbe in
den Seitenlinien bei Zählung der Grade auch hierin dem bei der Ver¬
wandtschaft angegebenen Grundsätze. Weiter heißt es im A. b. G. :
„Aus der Schwägerschaft entsteht das Ehehinderniß, daß der Mann die
Z. 65 erwähnten Verwandten seiner Ehegattin, und die Gattin die
daselbst erwähnten Verwandten ihres Mannes nicht ehelichen kann."

Das Ehehinderniß der Schwägcrschaft ox eoxula liaita ist nach der
Ansicht der gelehrtesten Canonisten nicht schon in furo natu rali,
selbst in liusa rsotu nicht, begründet. Diesemnach unterliegen alle
im Juden- und Heidcnthume abgeschlossenen Ehen nicht den dies¬
bezüglichen kirchenrechtlichen Bestimmungen. Dennoch pflegt
in 1. o-raäu UnE raotas eine Dispens gar nicht; in den weiteren
Graden der liuLuo rootas sehr schwer ertheilt zu werden.

Bezüglich der Dispens gilt Z. 80 der Anweisung s. d. g. G.
Nr. 1, laut welchem die Bischöfe kraft päpstlicher Bevollmächtigung nur
im rein dritten und vierten, ferner im vierten berührend
den dritten Seitenlinien sowohl der Verwandtschaft als
Schwägerschaft dispensiren können, und es willfährig thun sollen —
freilich über erhaltene Facultät; nicht aber auch im dritten Grade be¬
rührend den zweiten oder ersten. Derlei Dispensen hat sich der römische
Stuhl ausdrücklich Vorbehalten.

Wenn etwa nach schon geschlossener Ehe die Hindernisse der Ver¬
wandtschaft oder Schwägerschaft angeregt werden, ist nach Z. 139 der
Anweisung f. d. g. G. zu verfahren, wie schon in H. 23 bemerkt wurde,
wenn das Hinderniß vom Bischöfe behoben werden kann laut Z. 80 der
Anweisung f. d. g. G. Nr. l — was sonst zu thun, davon später.

8- 27.

Schwägerschaft aus unerlaubtem Umgänge. (lix «Mila jllieit».)
H. 31 der Anweisung f. d. g. G. formulirt dieses Hinderniß

also: „Eine außereheliche Geschlechtsvermischung hindert das Zustande¬
kommen einer Ehe zwischen dem Einen Theile und des anderen Bluts¬
verwandten in: ersten und zweiten Grade."



63

Diese uk6nitu.8 sx ooxulu. Ulioitu unt666ck6N8 erstreckt sich
also nicht über den zweiten Grad, weder in der geraden noch in
den Seitenlinien — und zwar stricte genommen —- also auf den 3.
berührend den 2. nicht mehr. Ehedem war dieses Ehehinderniß gleich
dem sx eopulu lioita bis auf den incl. vierten Grad, ausgedehnt.
Das Eoneil. ürick. aber bestimmte 8688. XXIV. ckvsrot. cis rskorm.
uiu.tr. oup. IV. : „8uneta 8zmoäu8 — inipsckimsutuw, guock xroptsr
uktmitutöm 6x koruioutious eoutruotum, iuäuoitur, 6t umtrimouium
pO8tog. luetum ciiriinit, uck 608 tautuiu, gni in xriiuo 6t 866uudo
^rruiu eousunAllutur, r68triu§it."

Bezüglich der Dispens von diesem rein auf dem positivem
kirchlichen Gesetze beruhenden Ehehindernisse vor geschlossener Ehe
vergleiche den schon citirten Z. 80 Punkt 3. der Anweisung s. d. g. G.

Zur Hintansetzung der hier ausgesprochenen Besorgniß erscheint die
den Bischöfen von der koonitsntiariu ertheilte Facultät zu dispensiren
8UP6V oooulto tmp6Üiui6nto utüuitutm 6X iilioitg. ouruuli oopulu —
in mu.trinwnÜ8 oontruoti8, guuucko u^itur Ü6 8UU6 pututue nxorm
inutro — an die Bedingung geknüpft, duiuiuoäo oopulu 8 6 6 utu
lusrit pututus uxori8 nutivitutsm. Sonst, wenn das Hinderniß
nach bereits geschlossener Ehe entdeckt wird, gilt auch H. l39. Von der
ucktinitu8 sx ooxula illiLitu 8 u p 6 r v 6 u i 6 u 8 d. i. von der hinzutre
tenden Schwägerschaft und deren Folgen handelt Z- 32 der Anivei-
sung s. d. g. G. „Der Gatte, welcher mit den Blutsverwandten des
anderen im I. oder 2. Grade unerlaubten Umgang Pflegt, verliert
dadurch das Recht, die eheliche Pflicht zu fordern, bis ihm Nachsicht ge¬
wahrt worden ist."

Die giltig geschlossene Ehe kann dadurch nicht aufgelöst werden.
Durch den inos8tno86u Ehebruch des einen Gatten mit den Bluts
verwandten des Anderen tritt derselbe mit dem e igencn Gatten
selbst nun in das Bcrhaltniß der Schwägerschaft aus unerlaubten Um
gange.

Es handelt sich also hier eigentlich um eine p o 6 u u 6 x t. r uor-
dinuriu, welche das Kirchengesetz verhängt.

') Die Ehe wird eine sogenannte hinkende, matrimonium olauüic-ms.
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8- 28.
Forderung der öffentlichen Sittlichkeit.

^t.
Äns einer giltigcn, doch nicht vollzogenen Ehe-

Z. 33 der Anweisung f. d. g. G. lautet: „Eine giltige doch nicht
vollzogene Ehe macht den überlebenden oder weltlich gebliebenen Theil
unfähig, mit deö anderen Blutsverwandten bis einschließlich zum vierten
Grade sich ehelich zu verbinden/'

Auch der Fall päpstlicher Dispens ist hier inbegriffen.
Anm. Wir weisen darauf hin, was im Z. 19 bezüglich der Auf¬

löslichkeit eines inatrimoinuin ratum non cwnsuininatuin gesagt wurde.
Wie überhaupt beim Hindernisse der Verwandtschaft und Schwä¬

gerschaft kommt es auch hier nicht darauf an, ob die Blutsverwandt¬
schaft aus ehelichem oder unehelichem Umgänge herrühre. — Es ist ein
Hinderniß 8 o I o z ur s ooolosiasbioo sowohl bezüglich der linsa
rssta als der Seitenlinien introäuotum; also an sich in allen Graden
dispensabel. Nach dem österr. Eherechte begründet, wie schon gesagt,
eine giltig geschlossene, ob auch noch nicht consummirte Ehe schon die
wirkliche Schwägerschaft innerhalb der gesetzlichen Grade. Bezüglich
der Dispens viels ß. 80 der Weisung f. d. g. G. Punkt 4.

L.
Äus einer ungiltig geschloffenen und nicht vollzogenen Ehe.

Z. 34 der Anweisung f. d. g. G. sagt: „Eine ungiltig geschlossene
und nicht vollzogene Ehe, hindert, außer wenn der Grund der Nichtigkeit
in dem Mangel der Einwilligung liegt, die Verehelichung des einen
Theiles mit den Blutsverwandten des andern bis einschlußweise zum
vierten Grade."

Dieses Hinderniß entsteht auch aus einem in a t r i in o n i u in
s l a n ä s s t i n u in.

Betreffend die Dispens viäs Z. 80 der Anweisung f. d. g. G.
Punkt 5, wo kein Unterschied der Grade gemacht wird. Nach dem bür¬
gerlichen Ehegesetze entsteht aus einer ungiltig en Ehe (ob voll¬
zogen oder nicht) keine Schwägerschaft, also gar kein bürgerliches Hinderniß.
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e.
Aus cinem Eheveriöbuisse.

Diesbezüglich verweisen wir auf dach was bereits unter Z. 7, III.
gesagt wurde.

Vor dem Oouo. Trick. hatte dieses Ehehinderniß dieselbe Ausdeh¬
nung, wie das Ehehinderniß der Schwägerschaft. Die heutige Begrenzung
desselben beruht zum Theile schon auf einer Verfügung des P. Bo¬
nifaz VIII. v. I. 1289, und dann auf der Anordnung des Oouo.
Trick. (8ö8s. XXIV. äs rot. inutr. onx. III) „Justitias xulckioao üo-
iiöstutis imxsckiiueutum, uüi 8xou8alia guaouugus rutious vaiicka non
sraut, 8auota 8)'uocku8 xror8U8 tollit; uüi autsur valiäa kuoriut,
xriiuuw ^ruckuiu uou kxosäat, guoniani in uIt6rioril)U8 §raäibu8 faw
uou xotk8t üujrmuroäi xroüiüitio al)8gu6 cki8xkuckio od8srvuri."

Es erstreckt sich also jetzt laut des 6ouo. Trick. und Z. 35 der
Anweisung f. d. g. G. nicht (weder in der geraden, noch in der Seiten¬
linie) über den rein ersten Grad.

Dieser Z. sagt: „Ein giltig und unbedingt eiugegangenes Ehever-
löbniß hindert, daß zwischen dem einen Verlobten und des anderen
Blutsverwandten im ersten Grade eine Ehe zu Stande komme. Die¬
selbe Wirkung äußert ein unter einer ehrbaren Bedingung geschlossenes
Vcrlöbniß, sobald der Bedingung Genüge geleistet ist."

Dieses Ehehinderniß ist ebenso wie die früher erwähnten ein im-
pkckiuroutuui des öffentlichen Rechtes. Ein unbedingtes und
gütiges Eheverlöbniß wird durch ein uratrimouium non ooiwuiumatum
(siehe das frühere 8ub Ä und 77) innerhalb der vier Grade der
Verwandtschaft der geehelichten Person mit der Ver¬
lobten nicht aufgelöst. Z. B- Cajus hatte mit der Tita ein gütiges,
unbedingtes Eheverlöbniß geschlossen; dann aber mit dem Geschwister-
kinde derselben Clara ein irmtr. uou o ou8 u in m atnra eingegangen.
Er darf keine bis auf den 4. Grad iuvl. Verwandte der Clara heiraten;
mit Ausnahme jedoch der Tita. Wie aber, wenn Cajus sich
mit der Schwester der Tita, Lucia, fleischlich außer der Ehe versündiget
hätte? Welche von beiden dürste er heiraten? Gar keine. Warum
nicht? Die Tita nicht wegen des Hindernisses der unehrbaren Schwä¬
gerschaft; die Lucia nicht wegen des Hindernisses, das soeben 8ul) 6.

erörtert wurde.
5
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Daß auch dieses Ehehmderniß das bürgerliche Gesetz nicht kenne,
folgt schon daraus, daß cs überhaupt dem Eheverlöbnisse keine ver¬
bindende Kraft zugesteht.

8- 29.

Ehebruch.

Der Z. 36 der Anweisung s. d. g. G. formulirt das Ehehmderniß
des Ehebruches also: „Zwischen zwei Personen, welche mit einander
Ehebruch getrieben haben, kann keine Ehe geschlossen werden, wofern
dieselben bei Lebzeiten des andern Gatten einander die Ehe versprochen
oder sogar gewagt haben, mit einander tatsächlich eine Ehe zu schließen;
oder wofern auch nur ein Theil, um sich mit dem andern verehelichen
zu können, dem Gatten, dessen Rechte er durch den Ehebruch verletzt,
mit Erfolg nach dem Leben gestellt hat." Die Bedingungen dieses Hin¬
dernisses sind, was den Ehebruch als solchen betrifft, daß er ein
wahrer sei, was eine gültige Ehe voraussetzt; daß er ein uäulto-
rium oonsuwinuturu seil, xsr ooxulain perksotam; und daß er ein
uclultsrium form als sei, d. i. beiden Theilen muß die zu Recht be¬
stehende Ehe bekannt, und der Ehebruch muß freiwillig be¬

gangen sein.

Sowohl dieses als auch das nachfolgende (Gattenmord, oonsuMi-
(liurn) begreift man unter dem imxsä. or iminis.

Die iuAnoruutiu s u r i 8, d. i. die Unkenntniß, daß die Strafe der
Jnhabilität zur Eheschließung auf den Ehebruch und auf den Gatten¬
mord unter den bestimmten Bedingungen gesetzt sei, hebt das Ehehin-
derniß nicht auf. Der Grund des Ehehindernisses ist leicht einzusehen;
er ist die Wahrung der Heiligkeit der Ehe und der Sicherheit
der Ehegatten. Bei dem Ehehindernisse des Ehebruches kommt nur der
wirkliche objective Bestand der Ehe in Betracht; daher das Ehe-
hinderniß vorhanden ist, wenn auch die Ehebrecher oder Einer von
ihnen den Ehegatten des anderen für verstorben hielten. Dasselbe ist
aber nicht vorhanden, wenn jene denselben irrthümlich am Leben
glaubten. Es ist gleichgiltig, ob der Ehebruch dem Eheversprcchen vor¬
ausgegangen oder nachgefolgt sei.

Die uttsntutio matrimomi ist stets in Verbindung mit dem iin-

poiliinsntum liAwminis.



67

Der Tod des unschuldigen Gatten muß als noth wendige na¬
türliche Folge der verbrecherischen That wirklich eingetretcn sein; auf
die Zeit, wie lange nach demselben, kommt es nicht an, z. B. bei
einem langsam wirkenden Gifte.

Das bürgerliche Ehegesetz hat zwar auch dieses Hinderniß, aber es
stellt eine andere Bedingung auf, unter welcher der Ehebruch eine Ehe¬
schließung ungiltig macht. Z. 67 des A. b. G- lautet: „Eine Ehe
zwischen zwei Personen, die miteinander einen Ehebruch begangen haben,
ist ungiltig. Der Ehebruch muß aber vor der geschlossenen Ehe be¬
wiesen sein." Nach deni früheren Ehepatente Kaiser Josef's II. mußte
der erwähnte Beweis des Ehebruches gerichtlich erbracht sein.
Zwar erscheint dieses Wort nicht mehr im citirten Paragraph?; aber an
der Sache selbst ist nichts geändert. Das Gericht beurtheilt und ent¬
scheidet, welcher Beweis des Ehebruches für sein Forum genüge; —
ob etwa z. B. auch ein bereits früher abgelegtes Geständniß des
ehebrecherischen Gatten. Nur ein erst bei der wirklichen Verhandlung
über die Ungiltigkeit der Ehe abgelegtes, übereinstimmendes Geständniß
beider Ehegatten hätte keine Beweiskraft, weil es sonst in der Willkühr der
Parteien läge, dadurch zu der von ihnen gewünschten Ungiltigerklärung der
der Ehe zu gelangen.

8. 30.

G a t t e n m o r d.
Der Z. 37 der Anweisung s. d. g. G. formulirt das Ehehinderniß

des Gattenmordcs in nachstehender Weise: „Der Gattenmord hindert
die Ehe zwischen dem desselben schuldigen Gatten und der Person, mit
welcher er zur Vollbringung des Verdreckens zusammen gewirkt hat,
wofern auch nur Ein Theil die That in der Absicht verübte, dadurch
seine Verehelichung mit dem andern möglich zu machen."

Sowohl das vorige als dieses Ehehinderniß ist ein relatives und
stützt sich nur auf daö positive Kirchen gesetz, daher dispensabcl;
doch Pflegt eine Dispens nicht ertheilt zu werden, wenn von Seite der
Dispenswerbcr Nachstellungen gegen das Leben des Gatten der früheren
Ehe stattgehabt haben. Daß das impoä. oriminis ein Hinderniß des
öffentlichen Rechtes sei, versteht sich von selbst.

Wie bei dem aciultorium, wenn die Thatsache außer allen
Zweifel ist, pro soro oxtsrno die rechtliche Präsumtion

5*
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für das Vorhandensein der Bedingungen spricht, unter welchen der Ehe¬
bruch ein Ehehinderniß ist; so ist das nämliche der Fall bei dem
bloßen Gattenmorde ohne Ehebruch; daß nämlich die Absicht, sich
mit dem oomxlox uxorioiäii zu verehelichen, pro koro oxtsruo
rechtlich präsumirt werde, und daher das Gegcntheil vollgiltig bewiesen
werden müsse.

?ro koro iuteruo kann freilich die Sache sich anders gestalten.
Das Gesagte gilt, wenn die Ehe erst zu schließen ist; nach schon
geschlossener Ehe aber ist sich nach Z. 147 der Anweisung f. d. g.
G. zu richten, nämlich: „Die Vermuthung steht für die Giltigkeit der
Ehe. Das Hinderniß muß vollständig bewiesen werden."

Insbesondere bezüglich des iwxsä. orirnims ist der schon citirte
Z. 106 der Anweisung s. d. g. G. zu berücksichtigen. Zur definitiven
Abweisung der Ehewerber genügt freilich ein bloßes Gerücht nicht;
sondern es sind Beweismittel erforderlich. Eben weil das impo-
ckimoutuni oriwiuw ein Hinderniß des öffentlichen Rechtes ist, gilt
Z. 122 der Anweisung f. d. g. G. bezüglich „der Untersuchung von
Amtswegen, sobald hiezu durch Offenkundigkeit des Falles, durch An¬
zeigen oder in anderer Weise hinlänglicher Grund geboten ist."

Bezüglich der Convalidation einer mit dem imxockimoutum
orimiuw (nach Z. 29 oder Z. 30) geschlossenen Ehe muß (wie auch bei
anderen Ehehindernisscn) unterschieden werden: Ist die Nachsicht nur
für den Gewissensbereich ertheilt worden, so genügt es, wenn
beide Theile ihre Einwilligung ohne Pfarrer und Zeugen erneuern.
Würde das oriwwu später offenkundig, so würde die pro koro eousoioutins
ertheilte Dispens nichts nützen.

Bei einer Nachsichtsgewährung pro koro oxtoruo muß die Einwilli¬
gung der ungiltig Vermählten vor dem Pfarrer, in dessen Pfarrbezirke
sie ihren Wohnsitz haben und vor zwei Zeugen erneuert werden (siehe
U. 89 und 90 der Anweisung f. d. g. G.).

Was hier die Wirkungen der Convalidation betrifft, so sind die
aus einer ungültigen Ehe, jedoch nicht aus ehebrecherischen
Umgänge herstammenden Kinder als legitim anzusehen, wenn auch
nur ein Theil zur Zeit der Eheschließung in Unwissenheit der Thatsache
oder des Rechtes befangen war. Aus dem Ehebrüche entsprungene
Kinder werden durch die nachfolgende Ehe ihrer Erzeuger nicht legitimirt.

Der ß. 68 d. A. b. G. B. über das Ehehinderniß des Gattenmordes
lautet: „Wenn zwei Personen, auch ohne vorhergegangenen Ehebruch,
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sich zu ehelichen versprochen haben, und wenn um diese Absicht zu er¬
reichen, auch nur Einer von ihnen dem Gatten, der ihrer Ehe im Wege
stand, nach dem Leben gestellt hat, so kann zwischen denselben auch dann,
wenn der Mord nicht wirklich vollbracht worden ist, eine gütige Ehe
nicht geschlossen werden." Der Hauptunterschied zwischen dem bürgerlichen
und kanonischen Ehehindernisse besteht diesfalls darin, daß das bürgerliche
Gesetz das Ehe versprechen als Bedingung nennt, nnd daß nach
demselben der Mord nicht wirklich vollbracht zu werden braucht.

8- 31.

Das Ehehinderniß der Heimlichkeit.
Das impsäimoutum elunäostinoitutis besteht darin, daß die Ehe

ungiltig ist, wenn die Erklärung der Einwilligung der Brautleute nicht
in der vom Concil von Trient festgesetzten Form, nämlich vor dem
ordentlichen (competenten) Pfarrer und wenigsten zwei Zeugen abgegeben
wird. Das 6ouoü. 'krili, stellte es auf Löss. XXIV. äs rskorm. mutr.
6Lp. I., indem es die früher gütigen geheimen Ehen künftighin für
nichtig erklärte. Die diesbezügliche Stelle des vserstum lautet: „Hui
ulitsr, guum prus86uts parooüo vsl ulio saosräots, äs ipsiu8 paroelli,
8su Orliiüurii liooutiu, st äuoüus vsl tridus tsstibus, mutrimouium
oontraüsrs attoutadunt, 608 Luuotu 8Moäu8 acl sie ooutraüsnäum
omuiuo inüadüös rsääit, st üufusmoäi ooutraotus irritos st uuüos
6886 ässsrnit, prouti 608 pru686nti äsersto irrit08 kaeit st uimullut."

Dem c o n f o rm bestimmt K. 38 d. Anweisung f. g. G.: „Zur
Giltigkeit der Ehe ist erforderlich, daß die Ehewerber vor dem eigenen
Pfarrer Beider oder Eines von Beiden, oder einem Priester, welcher
hiezu von dem Pfarrer oder von dem Bischöfe der Diöcese ermächtiget
worden ist, und vor zwei oder drei Zeugen ihre Einwilligung erklären.
Doch kann in jenen Theilen des Kaiserthums, für welche der heilige
Stuhl die Anweisung vom 30. April 1841 erlassen hat, die Abwesenheit
des katholischen Pfarrers bei Ehen zwischen Katholiken nnd nicht katho¬
lischen Christen nicht hinreichen, um ein Hinderniß der Giltigkeit zu be¬

wirken."
A nm. Dieser zweite Abschnitt betrifft die gemischten Ehen in Ungarn

oder dessen Nebenländern — wovon später.
Wer der xarooüu8 propriu8 beider oder Eines der Brauttheile

sei; wovon die Beantwortung dieser Frage zunächst abhänge, wird
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später besprochen. Wer, d. i. in Hinsicht auf die amtliche Eigenschaft
und Stellung, ist zur Trauung resp. zur Entgegennahme der Erklärung
der Einwilligung berechtiget? Außer dem „xuroellus" zweifelsohne der
s. g. Localkaplan oder Kurat — kurz jeder selbstständig zur Pasto -
rirung einer Gemeinde eingestellte, mit der Führung der Matrikelbücher
betraute Priester. Daß auch Kapläne (Mkäre, überhaupt Aushilfspriester)
giltig trauen können, wenn sie vom Bischöfe förmlich an einer Station
eingestellt sind, ist die fast allgemeine Meinung; freilich könnte sich der
puroollu8 die Trauungen ausdrücklich Vorbehalten und dann wäre die ohne
seine Erlaubniß von Kaplänen vorgenommenc Trauung ungiltig. Jeder
andere — fremde — Priester bedarf der bestimmt auf ihn lautenden
Trauungs-Vollmacht Seitens des xaroollus xroprins. Nur dort, aber
überall dort, wo das Dekret des Oono. von Mick, promulgirt
worden ist, gilt das Hinderniß der Heimlichkeit. Das Weitere kommt
im Kapitel von der Trauung zur Sprache, wo auch von den auf die
Eheschließung Bezug habenden staatlichen Vorschriften die Rede sein wird.

8- 32.

Bedingung.

Davon handeln wir hier unter den Ehehindernissen der
Giltigkeit, weil möglicher Weise von der Art der Bedingung, unter
welcher die Contrahentcn ihre Einwilligung erklären, sowie von der
Erfüllung der Bedingung die Giltigkeit der Eheschließung ab¬
hängt. Darüber sind die M. 51 — 55 der Anweisung s. d. g. G. inol.
zu beachten. Sie lauten:

K. 51. „Ob eine bedingte Einwilligung das Vorhandensein der Ehe
bewirke, hängt von der Erfüllung der Bedingung ab."

H. 52. „Wenn das Eintreffen oder Nichteintresfen von etwas Zu¬
künftigen als Bedingung gestellt wird, so bleibt die Ehe aufgeschoben, bis
die Bedingung erfüllt ist. Wird dieselbe nicht erfüllt, so hört die Wirkung
der gegebenen Einwilligung auf. Wenn die Einwilligung an etwas
Gegenwärtiges oder Vergangenes als ihre Bedingung geknüpft ist, so ist
die Ehe giltig oder ungiltig, je nachdem die Bedingung bereits erfüllt
ist, oder nicht."

Z. 53. „Eine Einwilligung, welche an eine dem Wesen der Ehe
widerstreitende Bedingung geknüpft würde, wäre nichtig. Bedingungen,
welche etwas Unmögliches oder etwas Unsittliches, doch dem Wesen der
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Ehe nicht Widerstreitendes zum Gegenstände haben, sind als nicht bei.
gesetzt zu betrachten."

8- 54. „Wer vor Erfüllung der beigesetzten Bedingung die Ehe
vollzieht, leistet dadurch auf die Bedingung Verzicht."

K. 55. „Eine bedingte Erklärung der Einwilligung kann nur mit
ausdrücklicher Erlaubniß des Bischofes zugelasscn werden. Bedingungen,
welche bei der Erklärung der Einwilligung nicht ausgedrückt werden, sind
als nicht beigesetzt zu betrachten."

Bezüglich der inner« Qualität der Bedingung ist also rrä 8- 53
wohl zu bemerken, daß nur eine dem Wesen der Ehe wider¬
streitende Bedingung die Einwilligung in die Ehe, also die Ehe selbst,
null und nichtig mache; nicht so aber auch eine Bedingung, welche
einzig etwas Unmögliches (z. B. ich heirate dich, wenn du bei
meinem Begräbnisse zugegen gewesen sein wirst) oder Unsittliches
(wenn du früher meinen Feind umbringst), doch dem Wesen der Ehe
nicht Widerstreitendes zum Gegenstände hat. Uebrigens macht eine dem
Wesen der Ehe widerstreitende Bedingung die Einwilligung auch
dann nichtig, si ost oonäitio llonosta s. Ar. „oontrallo tooum, si xrins
to voto oastitatis its, obstrinxoris, ut nunguum a mo potas, noo milli
rockckks äoditurn oonsuAulo."

Die Bedingung muß im Momente der Erklärung der Einwilligung bei¬
gesetzt werden; es würde aber wohl auch genügen, wenn die Contrahenten dem
Pfarrer und den Zeugen dieselbe nur vorher schon mitgetheilt hätten, aber
so kurz vorher, daß durchaus kein Verzicht auf dieselbe zu vermuthen ist.

Tritt die nach Vorschrift der Anweisung s. d. g. G. beigefügte
Bedingung ein, so ist die Ehe ipso kaoto giltig, und es bedarf keiner
weiteren Förmlichkeit mehr. Außer durch die ooxula oarnUis thatsächlich
und stillschweigend kann auch ausdrücklich vor dem Eintritte der
Bedingung auf dieselbe verzichtet werden, wodurch die Ehe ebenfalls
sogleich rechtsgültig wird. Wollte die Giltigkeit einer Ehe wegen
Nichterfüllung einer beigesetzten Bedingung bestritten werden, so gilt
8- 117 der Anweisung s. d. g. G.: „Sollte eine bedingte Eingehung
ausnahmsweise gestattet werden, so kann die Ehe wegen Nichterfüllung
der beigesetzten Bedingung nur von jenem Gatten bestritten werden,
welcher weder das Vorhandensein des Ausbedungencn fälschlich vorgegeben
oder dessen Nichtvorhandcnsein absichtlich verschwiegen, noch auch die Er¬
füllung der Bedingung durch sein Verschulden verhindert hat. Durch die
Bcrzichtleistung auf die Bedingung entsagt er seinem Bestreilungsrcchte."
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A n m. Zur Erläuterung wäre zu dem Texte des citirtcn Para-
graphes zu bemerken, nach: welcher: „bei einer oouäitio äs prus-
t6 rito vt pruostzuti"; nach: noch auch: „bei einer oouäitio äs
kutuw."

Z. B. der Bräutigam lügt, daß er adelig sei, weil die Braut
diese Bedingung setzte, oder diese verschweigt wissentlich, daß sic bereits
ein noch lebendes, außereheliches Kind habe, obwohl der Bräutigam sie
nur unter der Bedingung heiraten zu wollen erklärte, daß sie bisher
kinderlos sei. Im ersten Falle kann nicht der Bräutigam, im zweiten
nicht die Braut die Giltigkeit der Ehe bestreiten. Oder z. B. die Braut
erklärt die Einwilligung in die Ehe, wenn der Bräutigam (resp. Gatte)
binnen einem Jahre seine Besitzungen in Amerika verkauft und dann
wieder nach Europa heimkehrt, sie selbst aber würde dies wie schon
immer vereiteln.

Könnte sie die Ehe bestreiten nach Verlauf Eines Jahres? Nein.
Hinsichtlich der Führung des Beweises jener Umstände, von denen

das diesfällige Bestreitungsrecht abhängt, siehe die bereits im 8- 16
citirten Paragraphe 170 und 171 der Anweisung s. d. g. G.

Zweiter Abschnitt.

Wesonöeve Kinöevnisse öes Givrlgesehes, wetche
eine Ghe vor- dem staatlichen Isormm (in toro

eivili) nngiltig machen.

ß. 33.

Verbindlichkeit -er bürgerlichen Ehehindernisse.

Nach dem Abschlüsse des Concordates und vor der Aufhebung
desselben Seitens des Staates galten die hier folgenden Hindernisse nur
als staatliche Eheverbote; jetzt aber sind sie wieder staatliche Ehe-Hinder¬
nisse der Giltigkeit, d. i. der Staat behandelt die mit einem solchen
Ehehindernisse geschlossenen Ehen für seinen Bereich als ungiltige
Ehen, obschon sie kirchlich giltig sein niögen.

Es wurde schon hervorgehoben (8- 4), daß die Kirche eindringlichst
auch die diesbezüglichen staatlichen Eheverbote aus Gew issensp flicht
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zu beobachten gebietet. Sic werden hier besondere staatliche Hindernisse
genannt, insoferne sie nur das Civilgesetz, nicht auch die kirchliche
Gesetzgebung zur Quelle haben.

Dadurch macht die Kirche gewissermaßen die bürgerlichen Ehe¬
hindernisse zu ihren eigenen d. i. zu kirchlichen Eheverboten.

Ausdrücklich betont dies Z. 69. der Anweisung s. d. g. G.: „Es ist
deni Christen eine heilige Pflicht, der Staatsgewalt den Gehorsam zu
zollen, zu welchem der Herr selbst uns durch seinen Apostel anweiset.
Um so genauer soll er jene Staatsgesetze beobachten, welche den Be¬
dingungen der sittlichen Ordnung sorgsame Beachtung schenken. Wiewohl
also die Staatsgewalt durch ihre Anordnungen nicht verhindern kann,
daß zwischen Christen eine giltige Ehe geschlossen werde, so ist es doch
dem österreichischen Staatsbürger nicht erlaubt, die Vorschriften zu ver¬
nachlässigen, welche das österreichische Gesetz über die bürgerlichen Wir¬
kungen der Ehe aufstelllt." Aehnlich Z. 70. *)

8- 34.

Minderjährigkeit.
Von der Unmündigkeit als kirchlichem Ehehindernisse war im

ß. 15 die Rede.
Da das bürgerliche Gesetz ohne Unterschied des Geschlechtes als die

Grenze des unmündigen Alters das vollendete vierzehnte Lebensjahr
festsetzt, so ist dieses Hinderniß für die nach kanonischem Rechte heirats¬
fähigen Mädchen zwischen vollendetem 12. und 14. Jahre ein blos
bürgerliches Ehehinderniß; ein blos kanonisches Ehehinderniß
kann die Unmündigkeit bei uns nicht sein.

Aus der Unmündigkeit tritt man in Oesterreich in die s. g. M i n d e r-
jährigkeit, welche bis zum vollendeten 24. Lebensjahre dauert.

Nach dem gemeinen Kirchenrechte gibt es kein Ehehinderniß der
Minderjährigkeit; wohl aber nach dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche.

Minderjährige sind Jene, die das 24. Jahr ihres Lebens noch
nicht zurückgelegt haben-, und der väterlichen oder vormundschaftlichen
Gewalt noch unterstehen. (Z. 21. A. b. G. B.)

') Viäs gedruckte Lavanter Ocdinariats-Currende vom I. 1859 IV/2, wo der
Cierus vor der Mitwirkung zur Uebcrtretung irgend eines bürgerlichen Eheverbote?
strengstens gewarnt wird.
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ß. 49 des A. b. G. B. lautet: „Minderjährige, oder auch Poll-
jährige, welche aus was immer für Gründen für sich allein keine gütige
Verbindlichkeit cingchen können, sind auch unfähig, ohne Einwilligung
ihres ehelichen Vaters sich gütig zu verehelichen. Ist der Pater nicht
mehr am Leben, oder zur Vertretung unfähig, so wird nebst der Er¬
klärung des ordentlichen Vertreters auch die Einwilligung der
Gerichtsbehörde zur Gütigkeit der Ehe erfordert."

„Minderjährige von unehelicher Geburt bedürfen zur Giltigkeit ihrer
Ehe nebst der Erklärung ihres Vormundes der Einwilligung der Gerichts¬
behörde." (Z. 50 des A. b. G.).

Zu berücksichtigen kommen hiebei insbesondere nachstehende Paragraphe
des A. b. G. B. ß. 175 bezüglich einer minderjährigen Tochter.
Stirbt ihr Mann während ihrer Minderjährigkeit, so kommt sie wieder
unter die väterliche Gewalt. —

Ueber das W a h l k i n d übernimmt der W a h l v a ter die väterliche
Gewalt (Z. 183). — Nach Erlöschung des Rechtsverhältnisses zwischen
dem Wahlvater und dem Wahlkinde kommt das minderjährige Kind
wieder unter die Gewalt des ehelichen Vaters (Z. 185).

Wie Kinder noch vor Zurücklegung des 24. Jahres aus der väter¬
lichen Gewalt treten, und Minderjährige die Erklärung der Volljährigkeit
erlangen können, besagen Kß. 174 und 252 des A. b. G. B.

Anderseits kann es aber auch geschehen, daß auch nach zurückgelegtem
24. Lebensjahre die väterliche oder vormundschaftliche Gewalt fortdauert.
Hierüber sind die folgenden HZ. des A. b. G. B. nachzusehen; nämlich:
172, 173, 251, 269, 273, 275.

Welche Minderjährige als von unehelicher Geburt anzu¬
sehen seien, und welchen das Gesetz die Legitimität zuerkennt, ist aus
nachstehenden W- d. A. b. G. zu entnehmen: 161, 162, 160, 138, 155
—157, 159, 158.r)

Anlangend die Gerichtsbehörde, ohne deren über Erklärung
des ordentlichen Vertreters zu ertheilende Einwilligung Minderjährige
oder ihnen gleich gehaltene Volljährige, wenn der eheliche Vater nicht
mehr am Leben oder zur Vertretung unfähig ist, keine Ehe schließen

si Die k. k. Gerichtsbehörde ist mit ihrer Einwilligung nicht absolut an
die zustimmende Erklärung des ordentlichen Bertreters (Vormundes) gebunden;
sondern sie kann die von demselben widerrechtlich versagte Einwilligung von Amts¬
wegen ergänzen; aber die Erklärung muß vom Vertreter jederzeit abgegeben
werden, mag sie für oder wider die Ehe ausfallen.
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dürfen, so ist dieselbe in der Regel das k. k. Bezirksgericht, dessen
persönlicher Gerichtsbarkeit der Minderjährige oder Pflegebefohlene in
Streitsachen untersteht. — (Siche K. 83 des kaiserlichen Patentes vom
20. November 1852(und die M. 10, 11, 91—95, der Jürisdiktions-
norm vom 18. Juni 1850.))

Die ob er vormundschaftliche Einwilligung zur Ehe¬
schließung ist wohl zu unterscheiden von der Ehclicenz.

Auch bei Personen, welche der Militär-Gerichtsbehörde unterstehen,
ist genau darauf zu sehen, ob sie nicht minderjährig sind. Im be¬
jahenden Falle bedürfen sie, wie Civilpersonm, der E h e b ewilligun g
ihres ehelichen Vaters, oder, wenn dieser nicht mehr am Leben oder
zur Vertretung unfähig ist, der über die Erklärung des ordentlichen
Vertreters erthcilten Einwilligung der Gerichtsbehörde.

Ein Minderjähriger aus dem Civilstande, welcher Militärist
wird, blsibl dessen ungeachtet unter seiner (Civil-) Vormundschafts-Behörde
(v. Patent vom 31. Dezember 1792). Z

Die väterliche Einwilligung zur Ehe einer minderjährigen Person
kann mündlich, oder durch eine Urkunde gegeben werden. Die
mündliche muß in gesetzlicher Weise constatirt werden, nämlich: Der
eheliche Vater hat bei dem Pfarrer in Gegenwart zweier Zeugen seine
Einwilligung persönlich abzugeben, und selbe muß in dem Trauungs¬
buche aufgefllhrt und mit des Vaters eigenhändiger Fertigung oder
mit der von den Zeugen bestätigten Fertigung eines erbetenen Namens¬
unterschreibers bestätiget werden. Die zwei Zeugen müssen sich ebenfalls
unterfertigen.

Wenn thunlich, soll der Vater schon bei dem Braut-Examen
erscheinen, und seine Einwilligung auf dieselbe Weise in das Trauung s-
Rapulare eingetragen werden, wie dies später nach vollzogener Co-
pulation ausnahmslos in das Trauungsbuch geschehen muß.

Gibt der eheliche Vater seine Einwilligung mittelst einer Urkund c,
so muß dieselbe von ihm selbst ausgestellt und von ihm unter
Mitfertigung zweier Zeugen unterzeichnet sein. — Die schriftliche
Urkunde der Obervormundschaftsbehörde, welche auch den
Namen des Vormundes, oder der Vormünderin und des Mitvormundes
enthalten und der von ihnen abgegebenen Erklärung, d. i erthcilten

0 Die (üdrigeis minderjährigen Militär-Personen gehören unter Las
Landes-Militärgericht.
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oder verweigerten Zustimmung, ausdrücklich erwähnen muß, hat ohnehin
die gewöhnliche amtliche Fertigung. — Immer muß die Ein¬
willigung ausdrücklich und unbedingt lauten. — Urkunden für einen
fremden und ausländischen Minderjährigen bedürfen der Legalisirung.')

Alle solche Urkunden sind bei den Trauungs-Akten aufzubewahren.

8- 35.

Militärstand.

Der Z. 54 des A. b. G. B. lautet: „Mit welchen Militärpersonen, oder
zum Militärkörper gehörigen Personen ohne schriftliche Erlaubniß ihres
Regiments, Corps, oder überhaupt ihrer Vorgesetzten kein gütiger
Ehevertrag eingegangen werden könne, bestimmen die Militärgesetze."
Diese find insbesondere in dem Heirats-Normale vom 10. Juni 1812
enthalten. Die kanonischen Gesetze wissen von diesem rein bürgerlichen
Ehehindernisse nichts.

Zu dem Eingangs citirten Heirats-Normale, und den sonstigen
älteren, noch nicht aufgehobenen Verordnungen bezüglich der
für Militär-Individuen nöthigen Ehebewilligung führen wir im Nach¬
stehenden einige der in neuer und neuester Zeit diesfalls erflossenen
Bestimmungen an, welche auch mittelst Lavanter Ordinariats-Currenden,
auf die wir Hinweisen, der Diöcesan-Geistlichkeit mitgetheilt wurden; be¬
merken aber, daß manche aus der früheren, zumal Concordats - Zeit
stammenden seither modificirt, zum Thcile außer Kraft gesetzt wurden: —

Verzeichniß jener Truppenkörper, Branchen, Anstalten und Militär¬
personen, welche der civilgeistlichen Jurisdiktion unterstehen. (Ord. Curr.
vom 14. März 1857 Nr. 518/3, VI.) —

Bestimmungen, welche von Seite des Civilklerus und der civil¬
geistlichen Ehegerichte bezüglich der Anwendung des neuen Ehegesetzes
auf die k k. Armee zu beachten sind, und Nachtrag zu obigen Bestim¬
mungen betreffend die Verehelichung von Militärpersonen. (Ord. Curr.
ääto. 24. August 1857, Nr. 1714/1 u. 2. IV.) ?)

Die k. k. Reservemannschaft gehört, auch wenn sie zu Hause wohnt,

1. Sieh XI. Conf. Prot. L. M. 1.

2) In wie weit diese Bestimmungen sich auf das kaiserliche Patent vom 8.
Oktober 1850, mit welchem das Gesetz über die Ehen der Katholiken im Kaiserthume
Oesterreich veröffentlicht wurde, stützen, haben sie keine Geltung mehr, weil das
a. h. Patent selbst außer Kraft gesetzt wurde.
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namentlich in Verehelichungsfällen, unter die militärgeistliche Jurisdiktion.
(Ord. Curr. ääto. 7. Juli 1858, Nr. 1260/3, VI.)

Neber die Art und Weise der den Soldaten, welche nach der
zweiten Art*) die Ehe schließen, vom Truppen - Commandanten zu
ertheilenden Bewilligung, — nämlich mit Rücksicht, ob der Soldat,
welcher dem beurlaubten oder Reservestande angehört, des
politischen Ehe-Consenses seitens seines früher bestandenen k. k. Be¬
zirksamtes bedurfte, oder nicht, viäo k. k. Minist.-Verordnung äckto. 11.
Oktober 1858, Z. 16902 (enthalten in der gedruckten Ord. Curr. ääto.
29. Dezember 1858, Nr. 2346/5 I.)

Die k. k. Minist.-Verordnungen ciäto. 10. Nov. 1858 Z. 19018
(enthalten in der Ord. Curr. ääto. 29. Dezember 1858, Nr. 2346/2 V)
erinnert daran, daß wer vor deni Eintritte in das Heer nicht gesetzlich
befreit, oder nicht zum Heeresdienste offenkundig, oder nicht nach dem
Urtheile einer Stellungs-Commission für immer untauglich ist, vor dem
Austritte aus der zweiten Altersklasse d. i. vor dem ersten Jänner des
auf das vollendete zwciundzwanzigste Lebensjahr folgenden Jahres sich
nicht verehelichen dürfe.

Jetzt gilt bezüglich der Stellungspflichtigen das neue Wehrgesetz
vom 5. Dezember 1868. — Z. 44. lautet: „Wer von der Stellungs-
Commission als für den Kriegsdienst für immer untauglich nicht erkannt
oder in der dritten Altersklasse von der Stellungspflicht nicht befreit
worden ist, darf sich vor dem Austritte aus der dritten Altersklasse nicht
verehelichen.

Eine ausnahmsweise Ehebewilligung im Falle vorhandener, besonders
rücksichtswürdiger Umstände an Stellungspflichtige zu ertheilen, ist das
Landes-Vertheidigungs-Ministerium ermächtiget, welches hiezu auch die
betreffende Landesstelle delcgiren kann; jedoch begründet diese Bewilligung

>) Militär-Ehen der ersten Art sind solche, welche auf die bestimmte Zahl
der iin Regimente, Corps oder Bataillon Verheirateten (unter 100 Mann der In¬
fanterie 8, und bei der Cavallerie nur 4) bewilliget werden. Die Weiber, der auf
diese Art verheirateten Soldaten stehen samint den Kindern unter der Militär-
Jurisdiktion, theilen mit den Männern unentgeltliche Unterkunft, genießen und haben
Ansprüche auf alle sonstigen für sie bestimmten Militarbeneficien.

Die Ehen zweiter Art aber sind solche, wo das Weib aus die den Weibern
erster Art zustehenden Militärbcneficien verzichtet, und sich verbindlich macht, ihrem
Manne in die Kaserne, oder in das Quartier nicht zu folgen; sondern in ihrem
bisherigen Aufenthalte zurück zu bleiben. Weiber und Kinder der nach der zweiten
Art verheirateten Leute unterstehen der Civil-Jurisdiktion.
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keine Befreiung von der Pflicht zum Eintritte in das stehende Heer
(Kriegsmarine) oder in die Landwehr."

Der folgende Z. 45 enthält die Strafbestimmung gegen die Wehr¬
pflichtigen, die sich mit Uebertretung des im K. 44 enthaltenen Verbotes
verehelichen, und gegen Diejenigen, welche hiezu schuldbar mit¬
gewirkt haben — also wohl auch gegen den trauenden Priester.

Z. 52 lautet: „Außer der Zeit der activen Dienstleistung gelten
für die dauernd beurlaubte linienpflichtige, dann für die Reserve- und
Landwehrmannschaft, sobald sie die dritte Altersklasse überschritten haben, Z
ferner für die Offeriere der Reserve und Landwehr, sowie für die mit
Bcibehalt des Pensionsgchaltcs und des Militär-Charakters pensionirten
Officiere und Beamten, dann für die k. k. Patental-Jnvalidcn, wenn
sie sich nicht im Jnvalidenhause aufhaltcn, rücksichtlich der Verehelichung
die allgemeinen Gesetze und Vorschriften; jedoch unter Aufrechthaltung der
Dienstpflicht im stehenden Heere (Kriegsmarine) oder in der Landwehr."

Laut Erlasses des k. k. Ministers für Cultus und Unterricht ääto.
18. Jänner 1870 (viäa Ord. Currcnde für die Lavanter Diöcese äcito.
2. März 1870, Nr. 594 II.) ist rücksichtlich des zeitlich pensionirten
Militärs und der mit der Vormerkung für eine Lokalanstellung als Halb¬
invalide pensionirten Officiere, so wie der in der Lokoversorgung der
Jnvalidenhäuser befindlichen Mannschaft die Vorschrift über die Heiraten
in der k. k. Landarmee vom 14. Sept. 1861 in Giltigkeit geblieben,
wornach die Letzteren zur Eingehung der Ehe die Erlaubniß der com-
petcnten Militärbehörde bedürfen.

Z. 53 des WchrgesetzeS behandelt die Frage, welchen Gerichten,
ob den Civil- oder Militärgerichten? — Urlauber und die in activcr
Dienstleistung Stehenden unterliegen? Es heißt: „Die Urlauber während
der Zeit ihres Urlaubes, so wie die nicht in der activen Dienstleistung
befindlichen Officiere und Mannschaft der Reserve und der Landwehr,
unterstehen in allen ihren bürgerlichen Verhältnissen, so wie auch in
straf- und polizeilichen Angelegenheiten, den Civilgerichten und Behörden,
und sind nur jenen Beschränkungen unterworfen, welche in diesem Ge¬
setze begründet und für die Evidenzhaltung erforderlich sind."

Individuen der Mannschaft der Finanzwache, auch solche, die in

st Vläs diesfalls auch die k. k. Minist.-Verordn. vom 22. Juli 1867 (R. G.
B. dieses Jahres XXXIX. Stück.) — mitgetheilt im kirchlichen Verordnungsblatte
sub. Nr. 1941 d. I. 1867.
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dm zeitlichen Ruhestand versetzt werden, dürfen ohne ausdrückliche
Bewilligung der Finanz-Landesbehörde eine Ehe nicht eingehen. (Viäs
gedruckte Ord. Curr. ääto. 3. März 1858, Nr. 462/12 X.) Dieselben
gehören stricte genommen gar nicht zur Militärmannschaft, wohl
aber die Gendarmerie. Diese untersteht der geistlichen Jurisdiction der
Feldsuperioren (k. k. Kriegs - Ministerial - Erlaß ääto. 3. Februar 1850,
Z. 398.) — Es seien hier noch citirt:

Staatsministerialweisung bezüglich der Verehelichung von Beamten
der Militär-RechnungS-Departemcnts. (Ord. Curr. ääto. 30. Juni 1862,
Nr. 173 l/l II.)

Heiratsvorschrift hinsichtlich der in der Dependenz der obersten
Rechnungs-Controlls-Behörde stehenden Beamten der Civil- und Militär-
Rechnungs-Behörden. (Ord. Curr. ääto. 10. Februar 1863, Nr. 272/2 I.)

Trauung der k. k. Officiere betreffend. (Ord. Curr. ääto. 5. April
1865 Nr. 807/3 II.)

Ministerial-Verordnung ääto. 22. Juli 1867 betreffend die Ehe-
angelegenheitcn der dauernd Beurlaubten und der nicht activen Reserve-
Militärmannschaft. (Ord. Curr. cläto. 12. August 1867 Nr. 1941/2 II.)

Zu beachten ist der Erlaß des österr. Ministeriums für Landes-
vertheidigung vom 14. August 1871 Z. 8459 über das militärische Ver-
hältniß der im Linien- und Reservestande befindlichen Personen des
Mannschafts- und Gagistenstandes des k. k. Heeres und der Kriegsmarine
außer der Zeit der activen Dienstleistung und die Evidenzhaltung derselben.

Mit A. h. Entschließung vom 3. Jänner 1869 waren neue orga¬
nische Bestimmungen — auch bezüglich der Militär-Seelsorge in Oester¬
reich getroffen worden.

lieber die Competenz zur Ertheilung von Ehebcwilligungen an
Reservemänner, welche die dritte Altersklasse noch nicht überschritten haben,
ergieng der Erlaß des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigunz ääto.
12. Dezember 1872, Z. 1856/508 II. —

Für halbinvalide Officiere ist die militärische Hciratsbewilligung
erforderlich. (Ord. Curr. ääto. 9. Februar 1881. Nr. 376/6 I.)
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8- 36.

Verurtheilung zum Tode oder zur schwersten oder schweren
Kerkerstrafe.

Darüber sagt der Z. 61 des A. b. G. B. Folgendes: „Ein zur schwersten
oder schweren Kerkerstrafe verurtheilter Verbrecher kann von dem Tage
des ihm angekiindigten Urthcilcs, und so lange seine Strafzeit dauert,
keine giltige Ehe eingehen." —

Worin die schwerste oder schwere Kerkerstrafe bestehe, lehrt das
Criminalrecht.

Auf die Dauer der Kerkerstrafe kommt es nicht an — auch nicht
darauf, ob die Verurtheilung im ordentlichen oder außerordentlichen Ver¬
fahren des Standrechtes und wider Abwesende und Flüchtlinge erfolgt
ist. — Strafurtheilen fremder ausländischer Behörden über
österreichische Unterthanen scheint die Wirkung des Ehehindernisses nicht
zuzukommen. Das Urtheil muß dem Verbrecher bereits angekündigt
worden sein. Auch die vor — sei es auch günstigen — Erledigung
des allfälligen Recurses geschlossene Ehe wäre staatlich ungiltig. — Bei
abwesenden Verbrechern vertritt dies die öffentliche Anschlagung des
Urtheils oder dessen Einrückung in die Zeitungsblätter (in soutumusiam
Verurtheilte).

Der oben citirte Paragraph des A. b. G. macht zwar von der
Todesstrafe keine Erwähnung; doch zieht zweifelsohne die Verur¬
theilung zur selben ein staatlich entkräftendes Ehehinderniß nach
sich, — z. B. für einen in oontumuoiuin zum Tode Verurteilten,
oder (außer dieser) nach der Verurtheilung zur Todesstrafe flüchtig ge¬
wordenen Verbrecher. Denn ein zum Tode Verurtheilter kann ebensowenig,
als ein zur schwersten oder schweren Kerkerstrafe Verurtheilter ein ver¬
bindliches Geschäft unter Lebenden — folglich auch keinen Ehevertrag —
schließen.

Von diesem bürgerlichen Ehehindernisse, Nachsicht zu ertheilen,
ist dem Landesfürsten Vorbehalten (viels Kutschker Eherecht, Bd. III. S.
678-680).
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8. 37

Ehebruch und Gattenmord. — Theilnahme an der
Trenuungsursache.

Vom Ehebrüche als kirchlichen Ehehindernisse der Giltig¬
keit haben wir im H. 29 gehandelt; aber dort schon auch besprochen,
daß, und unter welchen Modalitäten der Ehebruch ein bürgerliches
Ehehinderniß involvire.

Das Gleiche gilt von dem im Z. 30 aufgeführten Ehehindernisse
des Gattenmordes. Deshalb genüge es, hier, um eine Wiederholung zu
vermeiden, darauf nur hinzuweiscn. — Damit in Verbindung stehend,
dem bürgerlichen Ehegesetze eigenthümlich ist das im Z. 119 A. b. G. B.
enthaltene Hinderniß: „Den Getrennten wird zwar überhaupt gestattet,
sich wieder zu verehelichen; doch kann mit Denjenigen, welche vermöge
der bei der Trennung vorgelegten Beweise durch Ehebruch, durch Ver¬
hetzungen, oder auf eine andere sträfliche Weise die vorangegangene
Trennung veranlaßt haben, keine gütige Ehe geschlossen werden." Dieses
sträfliche d. i. wohl nicht blos strafgesetzlich, sondern auch sitt¬
lich verpönte Handeln muß von einer dritten Person auögehen.

8- 38.

Schwangerschaft der Braut von einem Anderen, und gesetzliche
Witwenfrist.

Das bürgerliche Ehegesetz betrachtet als Jrrthum in einer wesent¬
lichen Eigenschaft der Person die Schwangerschaft der Braut von einem
Dritten, weshalb es diese als entkräftendes Ehehinderniß behandelt.

Der H. 58 des A. b. G. B. lautet: „Wenn ein Ehemann seine
Gattin nach der Ehelichung bereits von einem Andern geschwängert
findet, so kann er, außer dem im 8-121 bestimmten Falle fordern, daß
die Ehe als ungiltig erklärt werde." Jetzt ist also dieser Z. 58 des A.
b. G. B. vom Staate wieder in seine vorige Wirksamkeit zurückversetzt d. i.
die Schwangerschaft der Braut von einem Dritten begründet wieder
das bürgerliche Ehehinderniß der Giltigkeit außer in dem dort
angegebenen Falle des ß. 121, in welchem Falle der Mann zur Strafe
der Uebertretung das Recht verliert, auf Ungiltigkeit der Ehe zu
klagen.

6
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Das kirchliche Ehegesetz erklärt in dem besprochenen Falle nur die
Scheidung von Tisch und Bett für zulässig. Dies berücksichtigte
früher Z. 73 des Anhang I. zum Coneordate: „Gesetz über die Eher,
der Katholiken im Kaiscrthume Oesterreich." Derselbe lautete: „Wenn
ein Ehemann, welcher außer dem Falle des Z. 121 des A. b. G. B. seine
Gattin bereits von einem Anderen geschwängert findet, sogleich nach
Entdeckung dieses Umstandes den ehelichen Umgang mit ihr cinstellt, und
binnen einem Monate die Klage auf Scheidung anhängig macht, so
sollen im Falle, daß die Scheidung nicht ausgesprochen würde, aus sein
bei dem ordentlichen Gerichte anzubringcndes Ansuchen die bloö bürger¬
lichen, durch seine Verehelichung begründeten Rechtsverhältnisse so ge¬
ordnet werden, als habe eine von der Gattin verschuldete Scheidung
von Tisch und Bett stattgefunden." Gerade in solchen Fällen, in welchen
eine Ehe kirchlich giltig geschlossen, von dem Staate aber, wie hier,
eines von der Kirche nicht anerkannten Hindernisses wegen als ungiltig
erklärt wird, können der Zwiespalt zwischen den beiden Ehegesetzgebungen
und die Folgen besonders betrübend sein. Gesetzt, ein kirchlich giltig ge¬
trauter Ehemann läßt seine Ehe wegen der Schwangerschaft seiner ihm
eben erst augetrauten Frau von einem Dritten von der weltlichen
Behörde für ungiltig erklären, und er und vielleicht auch seine Frau
schreiten zu einer neuen, freilich kirchlich ungiltigen (Civilehe). — Die
Kirche muß ihn oder beide als Bigamcn behandeln — möglicher Weise
sogar nut der Excommunication belegen.

Aehnlich, wenn die kirchlich giltige Ehe wegen eines anderen
rein bürgerlichen Ehehindernisses vom Staate als null und nichtig
angesehen wird.

^Liach dem römischen Rechte trafen jene Witwen strenge Strafen,
welche vor Ablauf eines Jahres nach dem Tode ihres Mannes zu einer
neuen Ehe schritten. Das kanonische Recht nahm zwar diese Strafen
nicht auf; doch billigte es niemals allzu baldige Heiraten der Witwen.
Das A. b. G. B. enthält diesbezüglich nachfolgende Bestimmungen: ß. 120.
„Wenn eine Ehe für ungiltig erklärt, getrennt oder durch des Mannes
Tod aufgelöst wird, so kann die Frau, wenn sie schwanger ist, nicht vor
ihrer Entbindung, und wenn über ihre Schwangerschaft ein Zweifel
entsteht, nicht vor Ablauf des sechsten Monates zu einer neuen Ehe
schreiten. Wenn aber nach den Umständen oder nach dem Zeugnisse
der Sachverständigen eine Schwangerschaft nicht wahrscheinlich ist, so
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kann nach Ablauf dreier Monate in der Hauptstadt von der Landesstelle,
und auf dem Lande von dem Kreisamte *) die Dispensation ertheilt
werden."

Z. 121. „Die Uebertretung dieses Gesetzes (120) zieht zwar nicht
die Ungiltigkeit der Ehe nach sich; allein die Frau verliert die ihr von
dem vorigen Manne durch Ehe-Pakten, Erbvertrag, letzten Willen oder
durch das Uebereinkommen bei der Trauung zugewendeten Vortheile;
der Mann aber, mit dem sie die zweite Ehe schließt, verliert das ihm
außer diesem Falle durch den Z. 58 zukommende Recht, die Ehe für
ungiltig erklären zu lassen, und beide Ehegatten sind mit einer den
Umständen angemessenen Strafe zu belegen. Wird in einer solchen Ehe
ein Kind geboren, und es ist wenigstens zweifelhaft, ob es nicht von
dem vorigen Manne gezeugt worden sei, so ist demselben ein Curator
zur Vertretung seiner Rechte zu bestellen."

Der Grund dieser Bestimmungen liegt theils in der Wahrung des
öffentlichen Anstandes, theils darin, um der Ungewißheit und den
Streitigkeiten vorzubeugen darüber, ob das von der verehelicht gewesenen
Frau in der neuen Ehe geborene erste Kind noch von dem vorigen,
oder schon von dem jetzigen Manne erzeugt worden sei.

Das Gesetz trifft auch jene Frau, welche lange Zeit von
Tisch und Bett geschieden lebte, wenn sie sich v o r der gesetzlichen
Zeit wieder verehelichen wollte nach der Ungiltig - Erklärung der Ehe
oder nach dem Tode ihres Gatten.

Z. 39.

Jnwieferne die Unterlassung des Aufgebotes oder ein Mangel
dabei die Eheschließung bürgerlich ungiltig mache.

Diesbezüglich verordnet Z. 74 des A. b. G. B. Folgendes:
„Zur Giltigkeit des Aufgebotes und der davon abhängendcn Giltig¬

keit der Ehe ist es zwar genug, daß die Namen der Brautleute und
ihre bevorstehende Ehe wenigstens Einmal sowohl in dem Pfarrbezirke
des Bräutigams als der Braut verkündiget werden, und ein in der
Form oder Zahl der Verkündigungen unterlaufener Mangel macht die
Ehe nicht ungiltig; es sind aber theils die Brautleute oder ihre Ver¬
treter, theils die Seelsorger unter angemessener Strafe verpflichtet,

') Jetzt wohl von der k. k. Bezirkshauptmannschaft.
6*
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dafür zu sorgen, daß alle hier vorgeschriebcnen Verkündigungen in der
gehörigen Form vorgenommen werden."

Wesentliche Stücke des Aufgebotes, mithin nothwendige Bedingungen
zur bürgerlichen Giltigkeit der Ehe sind demnach folgende:

1. Die Verkündigung der Namen der Brautleute und ihrer
bevorstehenden Ehe.

2. Die wenigstens Einmalige Verkündigung aller wesent¬
lichen Stücke des Aufgebotes sowohl in dem Pfarrbezirke des Bräuti¬
gams als der Braut, wenn sie in verschiedenen Pfarren wohnen.

Drill« MuMiiik.
Ran tleli Mmlmlillm einer erlanliien UlesMHmg oller von

ilm Elieverkioilm.

E r st e r A b s ch n it t.

Kivcherrgesehtrche GHevevboLe.

Im Z. 56 der Anweisung f. d. g. G- heißt es: „Während die
Kirche für die Würde und Reinheit der Ehe in jeder Beziehung sorgen
wollte, hielt sie es nicht gerathen, die Zahl der trennenden Ehchinder-
nisse zu sehr zu mehren. Daher hat sie über die Ehe Anordnungen er¬
lassen, für welche sie Gehorsam fordert, deren Uebertretung aber die
Ungiltigkeit der Ehe nicht nach sich zieht."

Anm. Die aufschiebenden (verbietenden) kirchlichen Ehehindernisse
(Verbote) sind im folgenden Verse enthalten:

Ivmpus suoratum; vstitum; sxorwalia; votum.

8- 40

Eheverlöbniß.
Von dem Eheverlobnifse war schon die Rede im ersten Kapitel.

Wir lernten es auch schon als ein irritirendes, trennendes Ehc-
hinderniß kennen. (Sieh Z .7 III. und Z. 28 0.) Es begründet aber noch
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ein bloßes Eheverbot, welches das bürgerliche Ehegesetz nicht kennt;
wohl aber formulirt es der Z. 57 der Anweisung s. d. g. G. also: „In
soweit und solange die Eheverlöbnisse eine Verbindlichkeit zur Eingehung
der Ehe Hervorrufen, machen sie jede Ehe unerlaubt, welche von Einem
der Verlobten mit einer dritten Person eingegangen wird."

Eben als Eheverbote können Eheverlöbnisse und auf Grund
derselben erhobene Einsprachen wider eine beabsichtige Verehelichung dem
Seelsorger, und resp. dem Ehegerichte viel zu schaffen geben. Auch davon
wurde bereits im Z. 9 Erwähnung gethan.

8- 41.

Einfache Gelübde (votum rümplex).
H. 58 der Anweisung f. d. g. G. lautet:
„Jene einfachen Gelübde des Gehorsams, der Armuth und der

Keuschheit, welche in einer Ordensgemeinde abgelegt worden sind; dann
das einfache Gelübde, immerwährende Keuschheit zu bewahren, in einen
geistlichen Orden zu treten, die höheren Weihen zu empfangen, niemals
eine Ehe zu schließen, verstatten nicht, daß Diejenigen, für welche sie ver¬
pflichtende Kraft haben, erlaubter Weise das Band der Ehe knüpfen."
Außer den einfachen Gelübden der Gesellschaft Jesu ist noch in einem
Falle das votum simplsx sontinsutias ein irritir e n d e s Ehehinder-
niß, wenn nämlich die Gattin des Ehemannes, der die höheren heiligen
Weihen empfängt, ein solches ablegt. Sic kann nach dem Tode dieses
ihres Mannes (ohne Nachsicht) keine giltige Ehe eingehen.

Auch das votum rsli^ionis scheint unter dem Z. 79 der Anweisung
f. d. g. G-, wo es heißt: „Dem heiligen Stuhle allein steht es zu, in
Hindernissen der Giltigkeit aus eigener Macht Nachsicht zu gewähren,
und demselben ist es auch Vorbehalten, in dem einfachen Gelübde immer¬
währender Keuschheit . . . Nachsicht zu ertheilen," inbegriffen zu sein;
denn die Fakultäten der Bischöfe guoall matrimcmia oontralisncka lauten
pro koro sxtsruo: „pro clisxsnsations st sommutntions votorum
simMoium in alia pia opsra, sxssptis votis sastitatis st
rsli^ionls." Dies erhellt auch aus dem jus oanonisuw. Legt ein
Ehetheil nach bereits g e schlossen er Ehe ein votum simplsx oon-
tinsntias ab, so kann dasselbe nur das Reckt, das äslutum oonjuAals
xstsnäi, nicht aber die Pflicht rsääsnäi aufheben, bis der Bischoff
wozu derselbe berechtigt ist, die nöthige Dispens ertheilt hat.
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8- 42.

Geheiligte Zeit (ttzMM 8<Mrckim auch ttzMPl8 ktziiutum oder
«iüWiim genannt).

„Es ist verboten, in der Zeit vom ersten Adventsonntage bis ein¬
schließlich zum Feste der Erscheinung des Herrn; dann vom Aschermitt¬
woche bis einschließlich zum ersten Sonntage nach Ostern eine Ehe ein¬
zugehen," so lautet Z. 59 d. Anweisung f. d. g. G.

Seit mehr als 50 Jahren wird in Oesterreich jede auch nicht
feierliche Eheschließung tsmx. sa-orato als eine verbotene Sache an¬
gesehen. Wenn aber auch die bischöfliche Dispens zur Eheschließung er-
theilt wird, so ist doch eigentlich die missu pro spousis solsrnnis st
llsneäietio nuxtiuiis g, likes solita, deshalb noch nicht erlaubt.

Z. 43.

Aufgebot.
(M. d. i. der Mangel am Aufgebot ist ein kirchliches Eheverbot.)

Wo überall die bevorstehende Ehe verlautbart, d. i. aufgeboten
werden solle, hat, wenn nicht beide Brautthcile aus einer und derselben
Pfarre sind, jener Seelsorger zu bestimmen, welcher das sogenannte
Brautexamen vornimmt. Gewöhnlich ist es der Seelsorger der Braut.
Nach Z. 39 der Anweisung f. d. g. G. ist „der Brautleute eigener
Pfarrer jener, in dessen Pfarrbezirke sie ihren eigentlichen oder un-
eigentlichen Wohnsitz haben." (Viäs auch VI. Conf. Prot. L. Ur. I.).

Bevor das Aufgebot geschehen, darf die Trauung nicht statt haben.
Viels Z. 70 der Anweisung f. d. g. G-, wovon noch später.

Der Z. 60 der Anweisung f. d. g. G. lautet: „Bevor die Ehe
geschlossen wird, ist die beabsichtigte Eingehung derselben von dem Pfarrer
des Bräutigams und der Braut an drei Sonn- oder Festtagen während
der Feier des hl. Meßopfers öffentlich zu verkündigen und Jeder, welchem
etwa ein Hinderniß bekannt ist, zur Entdeckung desselben aufzufordern.
Die Person beider Brautleute ist durch Angabe ihres Tauf- und
Familiennamens, ihres Geburtsortes, Alters, Standes und Wohnortes
genau zu bestimmen."

Achnlich der Z. 70 d. A. b. G. B- über die Form des Aufgebotes;
und der Z. 7 l iiber Zeit, Ort und Zahl desselben. Bezüglich des Ortes
verlangt die Anweisung f. d. g. G. etwas mehr.
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Der Zweck des Aufgebotes ist:
1. Die Entdeckung allfälliger Ehehindernisse;
2. die Hintanhaltung geheimer Ehen, daß also z. B. auch Kinder

ohne Wissen und Wollen ihrer Eltern sich nicht ^verehelichen.
Schon das IV. Concil von Lateran 1218. schrieb das Aufgebot

vor; das Oouo. 'Iriä. erneuerte strenge diese Anordnung (Kess.
XXIV. äs reloilu. mutr. oux. 1.): „krusoipit, ut tu postm-um, unttz-
Mum mutrimonium (wntrullutnr, tor g, proprio tzontrutisutium puroello
tribus tzoutinuis (doch kann es mit Unterbrechung geschehen; ja, wenn
man einem Ehehindernisse auf die Spur kommt, muß man mit dem
Aufgebote einhalten, bis sich Gewißheit verschafft wurde) äisdus töstivis
in Ltzolssiu lutsr Ni88urum soltzmuiu pulllios äsuuutitztur, iutor guos
wutriwoniurn sit voutrulltznäum.^

Die kirchlichen Anordnungen, welche in Oesterreich bezüglich des
Aufgebotes gesetzliche Geltung haben, sind in der Anweisung s. d. g. G.
und zwar außer dem schon citirten Z. 60 in den W. 61—65 incl. ent¬
halten.

H. 61. „Hat der Bräutigam oder die Braut, sowohl einen eigent¬
lichen, als einen uneigentlichen Wohnsitz, so ist die dreimalige Verkündi¬
gung sowohl von dem Pfarrer ihres eigentlichen, als auch von dem
ihres uneigentlichen Wohnsitzes vorzunehmen. Sollte es sich aber fügen,
daß eine Person neben ihrem eigentlichen Wohnsitze mehr als Einen un-
eigentlichen hätte, so genügt es, wenn die Verkündigung von dem Pfarrer
ihres eigentlichen Wohnsitzes und von Einen: der Pfarrer ihrer uncigent-
lichen Wohnsitze vorgenommen wird."

Z. 62. „Wiefern der Bräutigam oder die Braut in keiner der
Pfarren, wo nach den bestehenden Bestimmungen das Aufgebot statt¬
finden soll, durch wenigstens sechs Wochen wohnhaft ist, so muß die
Verkündigung überdies auch in der Pfarrkirche jenes Ortes geschehen,
wo die betreffende Person zuletzt durch wenigstens sechs Wochen wohn¬
haft war. Sollten besondere Verhältnisse die Vollziehung dieser Vor¬
schriften erschweren, so ist an den Bischof Bericht zu erstatten."

Z. 63. „Bei Denjenigen, welche weder einen eigentlichen Wohnsitz
haben, noch an dem Orte ihres uneigentlichen schon wenigstens ein Jahr-
lang verweilen, muß das Aufgebot dort, wo ihnen das Heimatsrecht
zusteht, oder wenn dies ihnen nirgends zustande, wo möglich auch in
der Pfarre ihres Geburtsortes vorgenommen werden. Hat aber der
Ehewerber nicht nur keinen eigentlichen, sondern auch keinen uneigentlichen



88

Wohnsitz, so geschehe die Verkündigung sowohl in dem Pfarrbezirke, wo
er sich eben aufhält, als auch dort, wo ihm das Heimatsrecht zusteht,
oder wenn ein solches ihm nirgends zustande, wo möglich in der Pfarr¬
kirche seines Geburtsortes."

Z. 64. „Die Verkündigungen müssen wiederholt werden, wenn die
Ehe nicht binnen sechs Monaten nach Vornahme derselben geschlossen ist,
oder der Bischof auch nach Ablauf einer kürzeren Zeit die Erneuerung
des Aufgebotes vorschreibt." Das A. b. G. schreibt diesfalls im Z. 73
betreffs der Wiederholung des Aufgebotes nach 6 Monaten das Gleiche vor.

Z. 65. „Bevor das Aufgebot gehörig vollzogen ist, kann die Ehe
erlaubter Weise nicht eingegangen werden."

Daß das Aufgebot nach dem österr. bürgt. Ehegesetze auch erfordert
werde; ja daß dessen gänzliches Unterlassen sogar ein Ehehinderniß
der Giltigkeit begründet, wurde schon im Z. 39 erörtert. Das bürgl.
Gesetz nimmt bei seinen Bestimmungen vorzugsweise die Zeit des
Aufenthaltes der Brautpersonen an einem Orte zur Grundlage. Der
Z. 72 des A. b. G. B. sagt: „Wenn die Verlobten oder Eines von ihnen
in dem Pfarrbezirke, in welchem die Ehe geschlossen werden soll, noch
nicht durch sechs Wochen wohnhaft sind, so ist das Aufgebot auch an
ihrem letzten Aufenthaltsorte, wo sie länger, als die eben bestimmte
Zeit gewohnt haben vorzunehmen, oder die Verlobten müssen ihren
Wohnsitz an dem Orte, wo sie sich befinden, durch sechs Wochen fort¬
sitzen, damit die Verkündigung ihrer Ehe hinreichend sei."

Die Anweisung f. d. g. G. behält hauptsächlich das D o m i c ilium
d. i. den Wohnsitz der Brautpersonen im Auge, und unterscheidet in
dieser Beziehung vier Fälle.

1. Wenn jeniand einen eigentlichen Wohnsitz (vorum äomioüium)
hat, worunter nicht das Recht sich irgendwo aufzuhalten, sondern die
Thatsachc des Aufschlagens der Wohnung an einem Orte zu verstehen ist;

2. wenn Jemand sowohl einen eigentlichen als uneigent¬
lichen Wohnsitz hat;

3. wenn Jemand blos einen uneigentlichen Wohnsitz hat)
4. wenn Jemand weder einen eigentlichen, noch einen un¬

eigentlichen Wohnsitz hat.
Damit das Folgende deutlicher werde, erörtern wir an dieser Stelle,

was die Anweisung f. d. g. G. über den eigentlichen und uneigent¬
lichen Wohnsitz (gnusi äomioilinin) festsetzt. Die diesfälligen Bestim¬
mungen sind in den W 40—44 incl. enthalten. Sie lauten:
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Z. 40. „Der eigentliche Wohnsitz ist an dem Orte, wo Jemand
seine Wohnung ausschließlich oder vorzugsweise aufschlägt, so daß man
nicht sagen kann, er sei daheim, wenn er sich nicht dort aufhält. Solange
er an diesem Orte eine für ihn oder seine Hausgenossen bestimmte Wohnung
beibehält, reicht eine, wenn auch längere Abwesenheit für sich genommen
nicht hin, um die Uebertragung des eigentlichen Wohnsitzes zu bewirken.
Wo jemand zwar keine bleibende Niederlassung beabsichtiget, aber doch
zu einem Zwecke wohnt, dessen Erreichung einen längeren Aufenthalt
nothwendig macht, dort hat er einen uneigentlichen Wohnsitz."

Z. 41. „Der eigentliche Wohnsitz der Gattin ist dort, wo der Gatte
und der des Minderjährigen dort, wo dessen leibliche Wahl- oder Pflege¬
eltern oder der Vormund ihren eigentlichen Wohnsitz haben. Der Ort,
wo z. B. die Gattin in Dienstesverhältnissen steht, der Minderjährige
sich als Studircnder aufhält oder als Militärperson seinen Standort
hat, ist ihr uneigentlicher Wohnsitz. Wer als minderjährig zu betrachten,
oder den Minderjährigen rechtlich gleichzustellen sei, ist hiebei nach dem
österreichischen Gesetze zu beurtheilen."

A. 42. „Staatsbeamte oder Solche, welche in was immer für
öffentliche Dienste auf Lebenszeit getreten sind, haben ihren ordentlichen
Wohnsitz dort, wo sie zur Ausübung ihrer Amts- und Dienstcspflichten
wohnhaft sind. Wofern sie an einem anderen Orte zu außerordentlichen
Dienstleistungen, welche ihrer Natur nach längere Zeit erheischen, ver¬
wendet werden, erlangen sie an demselben einen uneigentlichen Wohnsitz."

43. „Wer bei einer Privatperson, einer Anstalt oder Gesellschaft
auf längere oder unbestimmte Zeit in Dienste tritt, erlangt dadurch an
dem Orte, wo er zur Leistung dieser Dienste sich aufhält, einen
uneigentlichen Wohnsitz. Nur dürfen die Dienstleistungen nicht so be¬
schaffen sein, daß sie eine stete Veränderung des Aufenthaltes mit sich
bringen; auch kann durch ein Dienstverhältniß, in Folge dessen man
dem Aufenthalte des Dicnstherrn zu folgen hat, dort, wo dieser keinen
Wohnsitz hat, kein Wohnsitz erworben werden."

Z. 44. „Im Falle, daß Jemand außer dem Orte seines eigentlichen
Wohnsitzes noch in anderen Pfarrbezirken Häuser mit einer für ihn be¬
stimmten, eingerichteten Wohnung besitzt, hat er nur an jenem dieser
Orte einen uneigentlichen Wohnsitz, wo er sich jährlich eine beträchtliche
Zeit hindurch aufzuhalten Pflegt, oder wo er znr Zeit, da er den Ort
als seinen Wohnsitz geltend macht, durch wenigstens sechs Wochen wohn¬
haft ist."
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Die Behingllng eines eigentlichen Domicils erfordert keinen
Zeitverlauf; die'"Gründung eines Q u a s i - D o m i cils aber wohl nach
Umständen; d. i. auch nicht i m m e r. Zur Begründung eines Domicils
überhaupt gehören zwei Momente, nämlich die fac tische Nieder¬
lassung an einem bestimmten Orte, und der e n t s p r e ch e n d e W i lle
daselbst seinen Wohnsitz zu nehmen — bei einem vsrurn äora. einen
festen; bei einem Huusi äom. auf eine durch einen b estimm ten
Endzweck, welcher in der i n v i d u e ll c n 9 e b e n s l a g e d e r P e r s o n
gegeben ist, abgegrenzte Zeit. Deshalb begründet z. B. der bloße
Aufenthalt an einem Orte zum Vergnügen, zur s. g. Sommerfrische,
der Badekur wegen u. dgl. noch kein Quasi-Domicil.

Anm. Bezüglich der Bestimmung, daß das Aufgebot während der
Feier des heil. Meßopfers statt haben soll, viäs auch gedruckte Lavant.
Ord. Curr. ääto. 3. März 1858 Nr. 402/7 II.

Daß man tsinxors suoruto verlautbaren dürfe viäs XII. Conf. Prot. 0.3.
In einer Verordnung des k. k. Ministerium für Kultus und Unter¬

richt und des Armee-Oberkommando ääto. 19. August 1858 heißt es:
Die Vorschrift des Z. 15 und 16 des Anhanges I, und der KZ. 61, 62,
und 63 des Anh. II. des Ehegesetzes bezüglich des Aufgebotes findet
auf Ehen der zur wiiitiu gehörigen Militärpersonen keine Anwen¬
dung, und es ist die bei der zuständigen Feldkapelle erfolgte Verkündi¬
gung solcher Ehen bezüglich dieser Militärpersonen für aus¬
reichend zu halten. (Viäs gedruckte Lav. Ord. Curr. ääto. 28. Oktober
1858 Nr. 2022/3 IV.).

Anm. Die zuständige Feldkapelle ist dort, wo sich der competentc
Feldgeistliche bei dem Stabe des Regiments befindet. Laut Eröffnung
des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht ääto. 16. März 1858
Z. 4197 gehört auch die nicht active Reserve-Mannschaft gleich der zur
activen Dienstleistung einberufenen nunmehr zur militärgeistlichen
Jurisdiction. (Viäs gedruckte Lav. Ord. Curr. ääto. 7. Juli 1858
Nr. 1260/6 III. und das im K. 35 Vorgebrachte.)

Zum K. 72 des bürgerlichen Ehegesetzes und K. 62 der Anweisung
f. d. g. G. ist zu bemerken, daß jedenfalls die Auslegung die sicherere
sei, daß das Aufgebot in dein früheren Pfarrbezirke erst dann überflüssig
werde, wenn die übersiedelten Brautleute in ihrem neuen (eigentlichen
oder yuu8i) Domicil sechs Wochen Vorbeigehen lassen, ehe sie aufge¬
boten werden. Der Wortlaut des Gesetzes spricht aber oder scheint zu
sprechen dafür, daß es genüge, wenn die Brautleute, nachdem sie
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gleich nach ihrer Uebersiedlung in ihrem neuen Pfarrbezirke
auf gebot en worden, mit der Eheschließung so lange warten,
bis sechs Wochen seit ihrer Uebersiedelung vorüber sind.

Anm. Dr. Schulte schreibt, sich für die erste Ansicht entscheidend:
„Die Frist von sechs Wochen muß aber, wie sich das aus inneren Grün¬
den und dem Kirchengesetze ergibt, nicht etwa bis zur Eheschließung, son¬
dern abgelaufen sein, bevor das erste Aufgebot statt haben kann."
(Erläut. des Gesetzes über die Ehen der Katholiken S. 6l).

Bezüglich des Aufgebotes gemischter Ehen ist wohl zu beachten, daß
das Staatsgesetz vom 3l. Dezember 1868 unter Aufhebung der M 71
und 77 des A. b. G. bestimme, daß das Aufgebot wohl auch —
wie früher schon vorgeschrieben war — im Bethause des protestanti¬
schen Brauttheiles; aber nicht mehr auch in der katholischen
Pfarrkirche, innerhalb deren Bezirk derselbe wohnt, zu geschehen habe.

Das Aufgebot soll erst nach dem sorgfältig gepflogenen
Brautexamen stattfinden; also erst, nach dem sich der Pfarrer die Ueber-
zeugung verschafft hat, daß die Brautleute allen gesetzlichen Erfordernissen
Genüge gethan haben und ihnen kein Ehehinderniß oder Eheverbot im
Wege stehe; oder falls ein solches da wäre, nicht früher, bis sie die Dis¬
pens erlangt haben. (Also untioipanäo verlautbaren ist in der
Regel nicht erlaubt.) Auch bevor sich der allfällige Brauttheil aus einer
fremden Pfarre mit dem Religionszeugnisse ausgewiesen hat,
nehme der Pfarrer das Aufgebot nicht vor. (8-74 d. Anw. f. d. g. G.)

8 44.

Fortsetzung. Nachsicht vom Aufgebote.
Aus Gründen ist eine Nachsicht von einem oder zweien Aufgeboten

-— ja in äußerst dringendem, vom Gesetze vorgeschriebcnen Falle, sogar
von allen drei Aufgeboten zulässig.

Wer ertheilt solche Nachsicht? Für den staatlichen Bereich die
Staatsbehörde; für den kirchlichen die Kirch c n b eh ö rd e,
nämlich das Ordinariat ini Namen des Bischofes — in Kraft der Be¬
vollmächtigung durch den Bischof wohl auch die Dechante u. A. Jetzt
stehen diesfalls die Kirchen- und Staatsbehörden in keinem nothwendigen
amtlichen Rapport mit einander. Die kirchliche Behörde ertheilt ihre
Dispens ganz unabhängig für sich und überläßt es der Partei, sich selbst
um die notwendige staatliche Nachsicht zu bewerben.
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Von der kirchlichen Aufgebotsdispens handeln die ZK 82—85 der
Anweisung f. d. g. G.

Z. 82. „Die gänzliche Nachsicht vom Aufgebote soll nur in höchst
dringenden Fällen, die Nachsicht von der zweiten und dritten Verkündi¬
gung nur aus erheblichen und hinreichenden Gründen ertheilt werden."

Z. 83. „Da es sich ereignen kann, daß eine nahe Todesgefahr jeden
längeren Aufschub unmöglich macht, so werden die Bischöfe in jedem Be¬
zirke nach Maßgabe der Ortsverhältnisse Einen oder mehrere Priester
ermächtigen, für solche Fälle in ihrem Namen die Nachsicht von allen
drei Verkündigungen zu ertheilen."

K. 84. „Wenn zwei Personen, welche sich fälschlich für Eheleute aus¬
geben und an dem Orte, wo sie ihren Wohnsitz haben, allgemein dafür
gehalten werden, sich mit einander zu verehelichen wünschen, so soll den¬
selben ohne höchst wichtige Ursache die Nachsicht von allen drei Verkün¬
digungen nicht versagt werden. Doch ist genau zu erheben, ob die Be¬
hauptung, daß sie allgemein für Eheleute gehalten werden, vollkommen
gegründet sei."

Z. 85. „Jene Ehewerber, welchen das Aufgebot gänzlich nachgesehen
wird, haben stets vor dem zur Trauung berechtigten Seelsorger zu be¬
schwören, daß ihnen kein ihrer Verehelichung entgegenstehendes Hinderniß
bekannt sei."

Das A. b. G. B. bestimmt über die Aufgebots-Dispensen Aehnliches:

Z. 85. „In den Orten, wo keine Landesstelle ist, wird den Kreis¬
ämtern die Macht ertheilt, aus wichtigen Ursachen die zweite und dritte
Verkündigung nachzusehen."

A nm.: An die Stelle der k. k. Kreisämter traten die k. k. Bezirks¬
hauptmannschaften.

Z. 86. „Unter dringenden Umständen kann von der Landesstelle oder
dem Kreisamte, und wenn eine bestätigte nahe Todesgefahr keinen Ver¬
zug gestattet, auch von der Ortsobrigkeit das Aufgebot gänzlich nachge¬
sehen werden; doch müssen die Verlobten eidlich belheuern, daß ihnen kein
ihrer Ehe cntgegenstehendes Hinderniß bekannt sei."

Z. 87. „Die Nachsicht von allen drei Verkündigungen ist gegen Ab¬
legung des erwähnten Eides auch dann zu ertheilen, wenn zwei Personen
getraut werden wollen, von denen schon vorhin allgemein vermuthet ward,
daß sie mit einander verehelicht seien. In diesem Falle kann bei der
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Landesstelle die Nachsicht von dem Seelsorger, mit Verschweigung der
Namen der Parteien angesucht werden."

Da betreffs des Aufgebotes nach kirchlicher Bestimmung sich genauest
nach den KK. 60—65 incl. der Anweisung s. d. g. G. zu benehmen ist,
so versteht es sich von selbst, daß innerhalb derselben in jedem Punkte um
eine etwaige Nachsicht bei der Kirchenbehörde einzuschreiten sei. Es kann
und darf sich kein Pfarrer darüber, nämlich zunächst bezüglich des Ortes,
wo das Aufgebot zu geschehen hat, eigenmächtig Hinwegsetzen.

A nm.: Ville gedr. Lav. Ord. Curr. vom 3. März 1858, Nr. 462/7
II. bezüglich der Einbegleitung von Aufgebots-Dispensgesuchen durch das
verantwortliche Pfarramt. (Vergl. auch IX. Eons. Prot. X. Nr. III.)

lieber die Aufgebots-Dispens für zur wilitia gehörige
Ehewerbcr sowohl von Seite der Militärgeistlichen, als auch der
bloßen Militärbehörde, (siehe gedr. Lav. Ord. Curr. vom 24. August
1857, Nr. I7I4/1 und 2, IV.) Was sich darin auf das Concordat stützte,
ist nunmehr außer Kraft gesetzt.

Anhang.
Jeder Pfarrer soll ein eigenes Verkünd igungsbuch der Ehen

führen. — Brautleuten, die in einer anderen Pfarre getraut werden
sollen, muß er dann den Verkündigungsschein ausstellen, welchen
ihnen der copulirende Pfarrer abzufordern hat, (siehe K 70 d. An¬
weisung f. d. g. G.). Derselbe muß nach Umständen legalisirt sein.

Für die Verkündigung der Ehe ist von den Brautleuten an
den Pfarrer, dem die Verkündigung zusteht, eine in der Stoltaxordnung
genau bezeichnete Gebühr zu entrichten. Bezüglich der Militärpersonen
villo Lav. Ord. Curr. vom 23. Februar 1860, Nr. 434/2 II.

Für die Ausfertigung der Ehev c rkü n d s ch e ine eine besondere
Gebühr abzunehmcn, wurde durch das Hofkanzleidecret llllto. I. Dezember
1831, Z. 25.675, abgeboten.

8- 45.

Religions-Verschiedenheit zwischen Christen und Abtrünnigen;
dann zwischen katholischen und nichtkatholischen Christen

(gemischte Ehen).
Daß die Religions-Verschiedenheit zwischen Getauften und Un¬

getauften ein Ehchinderniß der Giltigkeit sei, wurde von uns be-
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reits im K. 22 erörtert; hier handelt es sich nur um ein Ehehinderniß
der Erlaubth eit, welches Z. 66 der Anweisung s. d. g. G. also for-
mulirt: „Die Kirche verabscheut die Ehen zwischen Christen und Solchen,
welche vom Christenthumc abgefallen sind. Auch mißbilligt sie die Heiraten
zwischen Katholiken und nichtkatholischen Christen und mahnt ihre Kinder
vor Schließung derselben ab."

Für die Bischöfe der österreichischen Diöccsen in kosüeratis Osrmu-
nis.6 partilnm ist die Instruction ääto. Roinns 22. Mai 184l erflosscn,
welche den kirchlichen Vorgang bei Schließung s. g. gemischter Ehen re¬
gelt. Darin ist gesagt, daß die Kirche dieselben sehr ungern zulasfe:
„nsArs nämoäum kosit st nonnim sxxrsssn 8u» oonckitions cis prns-
mittsnäiZ opportune enntionil)N8, non inoäo ut sonzux sntiiolions ui)
uontlioiieo xsrvsrti non xoZ8st, gnin xotin8 ills tsnsri ss 8sirst uä
llnns pro viribu8 nk> srrors rstrniisncluin, 8sä in8nxsr nt prolss ntri-
N8 gns 86XN8 6X llisss 60nsnAÜ8 xrosrsancin in sntllolious rsÜAioE
8unotitats oranino sänsstnr.^

Also nur unter diesen Cautelen und Bedingungen ist nach dcr-
maliger Praxis die Schließung einer gemischten Ehe, und zwar nur vor¬
dem katholischen Seelsorger des katholischen Brauttheiles kirchlich er¬
laubt; d. h. es wird die Nachsicht vom kirchlichen Eheverbote der Con-
fessions-Vcrschicdenheit crtheilt, und darf der katholische Pfarrer die Trau¬
ung nach katholischem Ritus vornehmen. Welche Garantien der katholi¬
schen Erziehung der Kinder beiderlei Geschlechtes können und sollen
die Brautleute geben?

Hierbei ist die Kenntniß der österreichischen Gesetzesbestimmungen
über die Religion der Kinder aus gemischten Ehen nothwcndig.

Früher mußten Kinder aus gemischten Ehen, wenn der Vater-
katholisch war, ohne Unterschied des Geschlechtes, in der katholischen Re¬
ligion erzogen werden. Marder Bräutigam katholisch, so brauchte es
also eigentlich keiner anderweitigen Bürgschaft für die katholische Erziehung
aller Kinder; sie lag im Gesetze selbst.

War die Mutter katholisch, der Vater akatholisch, so durften
nach dem politischen Gesetze die Knaben (nicht auch die Mädchen) aka¬
tholisch erzogen werden.

' Viäs gedr. Ord. Euer, vom 28. Jänner 1857, Nr. 254 2 u. 3/1, worin sich
auf die Ordinariats-Weisungen vom 13. Oktober 1841, Z. 1271, und 17. Dezember
1842, Z. 1638, bezogen wird; dann Ord. Curr. vom 3. März 1858, Nr. 462/6 II.



95

Deshalb wurde in solchen Fällen von dem akatholischen Bräutigam
der schriftliche Revers verlangt, daß er gleichsam auf sein gesetz¬
liches Recht verzichtend, die katholische Erziehung der aus der Ehe anzu¬
hoffenden Knaben zusichere.

Anders gestaltete sich die Sache durch das Gesetz vom 25. Mai 1868
über die interconfessionellen Verhältnisse der Staatsbürger. Artikel I. be¬
züglich des Religionsbekenntnisses der Kinder bestimmt:

. . . „Bei gemischten Ehen folgen die Söhne der Religion des Vaters;
die Töchter der Religion der Mutier. Doch können die Ehegatten vor
oder nach Abschluß der Ehe durch Vertrag festsetzen, daß das um¬
gekehrte Verhältnis; stattfinden solle, oder daß alle Kinder der Religion
des VaterS oder alle der der Mutter folgen sollen. . . . Reverse an
Vorsteher oder Diener einer Kirche oder Religiousgenossenschaft oder an
andere Personen über das Religionsbekenntniß, in welchem Kinder er¬
zogen und unterrichtet werden sollen, sind wirkungslos."

Nun wird also einem gemischten Brautpaare, wenn cs die Ehe in
einer für den Katholiken erlaubten Weise — d. i. nach erhaltener Dis¬
pens vom Eheverbote der RcligionSverschiedenheit eingehen will, der
gegenseitige „Vertrag" über die katholische Erziehung aller anzu¬
hoffenden Kinder abgefordert. Freilich können die sodannigen Ehe¬
gatten, wenn sie wortbrüchig werden, nicht zwangsweise zur Einhal¬
tung ihres Vertrages verpflichtet werden; denn Artikel II. sagt: ...„Es
können Eltern, welche nach Artikel I. das Religionsbekenntniß der Kinder
vertragsmäßig zu bestimmen berechtiget sind, dasselbe bezüglich jener
Kinder ändern, welche noch nicht das siebente Lebensjahr zurückgelegt
haben."

Was aber, wenn das Brautpaar die erwähuten Garantien nicht
bieten will? Da kann von der Eheverbots-Dispens zwar keine Rede
sein, aber immerhin ist cs noch möglich, daß die Ehe, obwohl uner¬
laubt, aber doch giltig geschlossen wird. Die lustruotio lautet dies¬
bezüglich: „Li^niäsm i^itur in praetlietm cliöe68ibn8 gnanäogus trat,
ut oouantil)U8 liest contra per äelntas sus-Äones lrortatione8gns 8a-
eri8 pa8toridu8, eatlrolieu8 vir aut mulisr in eontrallsnäi niixti ma-
trimonii eitra noes88aria8 oautions8 8ontentia psrmLtat et alinnäs
rs8 alwgue ZravioriZ mali seanäaligus xsrieulo in rkilipsioE xsrni-
eiem intorvsrti plans non p08Ät, Ämnlgus in seeluÄas nlititatem
et 60MMNN6 lionnm vordere p0886 a§no8eatur, 8i iruju866mo«li nup¬
tias Piantumvi8 illioitae ae vstitas, eoram paroelio eatlrolieo xotiu8,
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quum oorum wiüistro ueutbolioo, uä gnom pürto8 fuoilo kortasss
ooukuKsrsnt, oolollrsntur; tuno puroollu8 outllolions kliusvs 8uosräo8
6IU8 VI66 IUNK6N8 potsrit Ü8äsm nuptÜ8 mutsriuli tüntum xrus8Slltiu,
6X6lu80 gnovi8 6ool68iü8tioo ritu g.ä6886, psrinäo, uo 81 purt68 Nllios
UKSröt mori t68Ü8, ut üjunt g n g. 1 i ki 6 u t i 86U LN6tori8ü.i)iIi8, itu
seiltest, nt utriusgns eoujUKis uuäito 60N8SN8U, äsiuosxs pro 8UO
ollioto uetum vuliäs KS8tum in mutrimoniorum librum rslsrrs gusut."

Dies ist die s. g. „ussistsntiu Passiva" des katholischen Pfarrers,
so geheißen, weil er bei dem Akte keine kirchliche, priesterliche Function
ausübt, sondern sich quasi passiv verhaltend, einzig die Erklärung der
Brautleute in lorma Oouoiiii Priäsntiui entgegen nimmt.

Noch früher als die päpstliche Instruction vom 22. Mai erfloß das
apostolische Breve ääto. 30. April 1841 „aä krimatsm st Vrellispts-
60P08 rsKni UnuKarias" aus Veranlassung der Sendung des Bischofes,
von Csanad, Josef Lonovicz, nach Rom, welcher die eigenthümlichen
schwierigen confessionellen Verhältnisse Ungarns darstellte. Zugleich mit
diesein Breve wurde unterm 30. April 1841 vom apostolischen Stuhle
ein Instruction „aä ?rtmatsm, ^relltsptseoxos st Lptseopos in üun-
Karias rsKno" erlassen, welche in Angelegenheit der gemischten Ehen die
möglichsten Concessionen enthält, insbesondere, daß jene pro valtäts
gnamvis illietta, llabsnäa sink, stiamst kusriut eoram aoatliolieo mt-
nistro 86n non ssrvata Oouo. Priä. korma eslsbrata. Darauf bezieht
sich die schon citirte Stelle in dem ß. 38 der Anweisung s. d. g. G.,
wo es heißt: „Doch kann in jenen Theilen des Kaiserthums, für welche
der hl. Stuhl die Anweisung vom 30. April 1841 erlassen hat, die
Abwesenheit des katholischen Pfarrers bei Ehen zwischen Katholiken und
nicht katholischen Christen nicht hinreichen, um ein Hinderniß der Giltig¬
keit zu bewirken. "Z

Hinsichtlich der Militärpersonen gilt, was mit dem k. k. Mimst.
Erlaß vom 9. August 1857, Z. 692 (viäs gedruckte Lav. Ord. Curr.
ääto. 24. August 1857, Nr. 1714/1 IV.) intimirt worden, wo cs heißt:
„Wenn 'von Brautpersonen, gleichviel ob beide, oder nur Eine zur mt-
litia vuKU gehören, Eine der katholischen Kirche nicht zugcthan ist, so
hat es für die gesummte Armee als Regel zu gelten, daß die Einwilli¬
gung in die Ehe vor dein katholischen Seelsorger erklärt werde, was

st Eine Instruction Pius IX. bezüglich ver gemischten Ehen vom 18. Nvv.
1858 — siehe im Archiv für kath. Äirchenvorst. I. 1865 Heft 6.
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demnach auch dann zu geschehen hat, wenn eine solche Ehe in jenen
Theilen des Kaiserthums geschlossen wird, für welche der hl. Stuhl die
Anweisung vom 30. April 1841 erlassen hat." Jetzt enthält für das
k. k. Militär der Kriegsministerial-Erlaß vom 20. Juni 1869 die Wei¬
sung, daß bei gemischten Ehen von Militärpersonen der katholische Seel¬
sorger des katholischen Bräutigams nicht umgangen werden dürfe. —

Für den Beichtvater kann als Norm aufgestellt werden, daß er
den katholischen Pönitenten, welcher eine gemischte Ehe unter den erfor¬
derlichen Garantien, also auch mit Dispens vom Eheverbote,
eingeht, bei gehöriger Disposition absolviren könne; im Gegent heile
aber nicht, wenigstens vor geschlossener Ehe nicht; später,
wenn derselbe den nicht mehr widerruflichen Schritt bereut,
allenfalls wohl, nämlich bei sonstiger Disposition. —

Die Bischöfe erhalten über Ansuchen vom hl. Stuhle die Fakultät
aus wichtigen Gründen, aber immer nur, wenn die mehrerwähnten von
der Kirche geforderten Garantien geleistet worden, vom Eheverbote der
Confessions-Verschiedenheit zu dispensiren.

Auch der nur die passiv e Assist enz leistende katholische Seel¬
sorger des katholischen Brauttheiles darf einen anderen Priester bevoll¬
mächtigen, aber freilich auch einzig dazu. Eine s. g. Nachtrauung
vom «katholischen Pastor ist kirchlich unzukömmlich und deßhalb
macht sich der katholische Theil, wenn er sich einer solchen Nachtrauung
unterzieht, xroptor eommunioatwusm in Luoris einer schweren Sünde
schuldig pro low iutowo. Das bürgerliche Gesetz gestattet eine solche
Nachtrauung — hievon später.

Eben wegen dieser Gestattung seitens der Staatsgewalt kann gegen
den katholischen Theil im oberwähnten Falle mit kirchlichen Strafen
in kaw sxtoruo wohl nicht vorgegangen werden.

Wenn die unter passiver Assistenz des kath. Seelsorgers, oder, wo
dies gestattet ist, oorum rmuistw uoutllolioo getrauten Eheleute sich
später den kirchlichen Anordnungen in Betreff der Kindererziehung
fügen, so kann die doiisäiotio nuxtiaUs nachgeholt werden.

Daß einer «katholischen Wöchnerin, die an einen Katholiken ver¬
ehelicht ist, die kirchliche Vorsegnung zu verweigern sei, auch wenn
sie ein in der katholischen Religion zu erziehendes Kind geboren hat,
versteht sich von selbst, (viäo gedruckte Ord. Curr. ääto. 3. März 1858.)
Dasselbe ist zu sagen von einer zwar katholischen Wöchnerin, deren
gemischte Ehe aber unter passiver Assistenz (oder in Ungarn und Neben-

7
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ländern sogar ooram ministra nentlwlmo) ohne Dispens also unerlaubt
geschlossen worden war. Wohl aber kann eine katholische Wöchnerin
ohne Anstand vorgesegnet werden, wenn sie einen Akatholiken nach ein¬
geholter kanonischer Dispens, mithin unter Garantie der katholischen Er¬
ziehung aller Kinder geehelicht hatte.

In der Verkündigung gemischter Ehen ist von der Confession des
nichtkatholischen Brauttheilcs keine Erwähnung zu machen.

Es braucht wohl nicht eigens betont zu werden, daß der katholische
Pfarrer, wenn die Brautleute erklären, ihre Ehe nur vor dem nicht¬
katholischen Seelsorger schließen zu wollen, zu dieser (außer in Ungarn
und Nebenländern) kirchlich ungiltigen Ehe in keiner Weise cooperiren
dürfe. Er darf die Brautleute weder verlautbaren, noch denselben
irgend ein Dokument behufs der Eheschließung behändigen. Wohl aber
kann und darf er dasselbe der competenten politischen Behörde
auf Verlangen nicht verweigern. (Viclo Ord. Curr. ääto. 2. Nov. 1869
Nr. 2839/2 VI.)

8- 46.

Trauungs-Verbot der Kirche, interliietum LeelMNtz.

Hierüber besagt H. 67 der Anweisung f. d. g. G.: „Wenn Grund
vorhanden ist, zu vermuthen, daß den Ehewerbern ein Hinderniß
im Wege stehe, oder wenn die Besorgniß obwaltet, daß ihre Verehe¬
lichung zu großen Zwistigkeiten und Aergernissen oder anderem Un¬
heile Anlaß geben werde, so steht dem Bischöfe das Recht zu und liegt
beziehungsweise die Pflicht ob, die Eingehung der Ehe zu verbieten. So
lange er das Verbot nicht aufgehoben hat, bleibt die Eingehung der
Ehe unerlaubt."

Das Recht, resp. die Pflicht, aus gutem Grunde die Trauung zu
verbieten, auch dann, wenn nicht eben ein trennendes oder verbietendes
Ehehinderniß entdeckt wurde, steht nach dem Wortlaute des obigen Para-
graphes nur dem Bischöfe zu, der Z. 105 der Anweisung f. d. g. G.
spricht von dem Falle, in welchem der Pfarrer den Ehewerbern die
Trauung aufschiebt oder verweigert. Er lautet: „Die Ehewerber, welchen
der Pfarrer die Trauung aufschiebt oder verweigert, können sich deßhalb
an die bischöfliche Curie wenden, welche nach Umständen entweder sich
bemühen, die Hemmnisse Hinwegzuschaffen, oder die Angelegenheit dem
Ehegerichte zur Erwägung und Entscheidung übermitteln wird."
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Bezüglich der Gründe des bischöflichen Trauungsverbotes be¬
stimmt z. B. Z. 67 der Anweisung f. d. g. G-: „Wenn die Besorgniß
obwaltet, daß ihre Verehelichung zu großen Zwistigkeiten und Aergernissen
oder anderem Unheile Anlaß geben werde, so steht dein Bischöfe das
Recht zu und liegt beziehungsweise die Pflicht ob, die Eingehung der
Ehe zu verbieten."

Der Pfarrer kann und soll in einem solchen Falle dem Bi¬
schöfe die Besorgniß, von der hier die Rede ist, in einem motivirten
Berichte mittheilen; aber er selbst ist nicht befugt, nach eigenem Er¬
messen die Trauung zu verweigern.

8- 47.

Zustimmung der Eltern
(d. i. der Abgang derselben ist ein kirchliches Eheverbot).

Der Z. 68 der Anweisung s. d. g. G. lautet: „Auch bei Knüpfung
des Ehebandes seien Söhne und Töchter des Herrn eingedenk, welcher
spricht: Ehre deinen Vater und deine Mutter! Zudem läßt die Jugend
sich leicht zu unbesonnenen Schritten hinreißen; und übereilt geschlossene
Ehen sind ein fruchtbarer Same des Unheiles. Ehen also, welchen die
Eltern ihre Zustimmung aus gerechten Gründen verweigern, sind uner¬
laubt."

Diese Vorschrift ist also im göttlichen Gesetze begründet, und ver¬
bindet eben so die volljährigen als minderjährigen Kinder.

Vor dem Oouo. 1riä. wurden nicht blos die ohne Pfarrer und
Zeugen, sondern auch die von Söhnen und Töchtern iiweüs iuvitisqus
parontilms eingegangenen Ehen matnmoiua olanclostina genannt, ob¬
wohl sonst, wenn die Personen mündig waren, nicht als ungiltig
angesehen. Anderseits untersagte es das kanonische Gesetz immer den
Eltern strenge, ihre Kinder zu einer Ehe zu zwingen.

Die Einholung der Zustimmung der Eltern ist für die Kinder —
nach einer Meinung — mehr eine moralische, als rechtliche Pflicht; weß-
halb der Abgang dieser Zustimmung nicht so eigentlich unter die „Ehe¬
verbote" im juridischen Sinne gehöre.

7*
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Zweiter Abschnitt.
Won öen Eheverboten öes bürgsvtichen

Gesehes.

8- 48.

Wir haben schon bisher mehrere bürgerliche Eheverbote, d. i.
Hindernisse einer bürgerlich erlaubten Eheschließung — oder der
Erfordernisse zur nach dem Staatsgesetze erlaubten Eheschließung
erwähnt — aus die sich hier blos bezogen sein soll, Nur eines gedenken
wir an dieser Stelle noch besonders; nämlich „des Erfordernisses einer
Heiratsbewilligung von Seite der politischen Obrigkeit oder des Amts¬
vorstehers." Nicht alle Ehewerber ohne Ausnahme benöthigcn eine
Heiratslizenz. — Da dem Seelsorger nicht zugcmuthet werden kann,
daß er alle bestehenden Amtsvorschriften kenne, so wird ihm, zumal in
zweifelhaften Fällen nichts erübrigen, als im geeigneten Wege nachzu¬
fragen, ob der Ehewerber einer Heiratslicenz bedarf; es genügt, daß
er die Verordnungen hierüber im Allgemeinen kenne. *)

Die von den Bezirksämtern auszustellen gewesenen politischen Ehe¬
consense, welche an die Stelle der vor der im Jahre 1848 erfolgten
Aufhebung des Unterthans-Verhältnisfes vorgeschrieben gewesenen Ehe¬
meldzettel traten, sind nun fast überall aufgehoben. So insbesondere
auch in Steiermark mit Gesetz vom 20. Sept. 1868.

Wer eines politischen Eheconsenses nicht bedürfe, siehe ge¬
druckte Ord. Curr. ckclto. 20. August 1862 Nr. 2244/4 III.

Hinsichtlich des Eheconsenses für Bräutigame, Angehörige der übri¬
gen Kronländer, welche sich in Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien, Sla-
vonien und in der serbischen Wojwodschaft und im Banate verehelichen
wollen, siehe gedruckte Ord. Curr. äckto. 3. März 1852, Nr. 380/3II.,
wo die k. k. Minist. Verordnung äckto. 20. Dezember 1851, Z. 18930
enthalten ist.

') Düs Hofkanzleidekret vom 29. Jänner 1815 führt an, welche Klassen der
in Wien sich aufhaltenden Staatsbürger (mußte aber wohl für die ganze
Monarchie gelten) keiner Bewilligung von Seite der politischen Obrigkeit zu
ihrer Verehelichung bedurften.
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Kecks MuMiick.
Das Kraui-Examen. — GrforllMiiie Ketege zlli' Tmmmg,
Mll was llieser äkeckaapi acali voraasgeliea maß.

s- 49.

Das Brautexamen. — Einige Gegenstände desselben.
Von der Art und Weise, wie ein Ehehinderniß oder Eheverbot

behoben wird, reden wir im nächsten Hauptstücke.
Da die Schließung der Ehe ein so wichtiger und folgenreicher Akt ist,

und es sich dabei um den Empfang eines Sakramentes handelt, so
müssen sowohl die Contrahenten selbst, als auch der Pfarrer, vor wel¬
chem die Ehe geschlossen werden soll, die moralische Gewißheit
haben, daß hier weder ein Ehehinderniß noch ein Eheverbot im Mittel
liege. Eben zu diesem Zwecke ist den Pfarrern und den pfarrliche
Funktionen bei der Eheschließung übenden Priestern die rechtzeitige, also
schon vor dem Aufgebote stattfindende und gehörige Vornahme des s. g.
Brautexamens mit den Nupturienten zur Pflicht gemacht.

Es heißt im Z. 70 der Anweisung s. d. g. G.: „Zur Trauung
dürfen die Ehewerber nur dann zugelassen werden, wenn ihrer Ver¬
bindung, in so weit es sich in Erfahrung bringen läßt, kein Hinderniß
im Wege steht, und sie Alles geleistet haben, was die Gesetze der Kirche
zur Fernhaltung von ungiltigen und unerlaubten Ehen vorschreiben."

Anm. Wie wir schon im K. 6 bemerkten, wo von den Sponsalien,
welche gewöhnlich mit dem Brautexamen in Verbindung gebracht
werden, die Rede war, hat das s. b. 8av- Ordinariat in seiner Diözese
mit Currende äckto. 15. Nov. 1860, Nr. 3031/4 VIII der Gleichför¬
migkeit wegen bestimmte Rubriken enthaltende, also schon vor dem
Aufgebote stattftndende Braut-Jnformations-Protokolle angeordnet,
weil die Aufnahme des ersten Brautexamcns und des Aufgebotes mit der
gesetzlichen Information von so großer folgenreicher Wichtigkeit für die
Brautleute, wie auch für den betreffenden Seelsorger ist, daß eine ge¬
naue Verzeichnung der nach den verschiedenen Lebensverhältnissen der
Brautleute erforderlichen Fragepunkte, sowie die förmliche Fertigung des
Jnformationsaktes als sehr nothwendig erscheint.
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Es versteht sich von selbst, daß zur Rubrik XIII. um jene Ehe¬
hindernisse auch im Entferntesten nicht zu fragen sei, von deren Vor¬
handensein gar keine Möglichkeit, oder wenigstens nicht die geringste
Wahrscheinlichkeit obwaltet.

Die speciellen Lcbensverhältnisse der Brautleute, wie sie sich schon
aus den vorhergehenden Aufklärungen ergeben haben, müssen da zur
Richtschnur dienen, um nicht etwa zu beleidigen, oder geradezu lächerliche
Fragen zu stellen.

8. 50.

Erforderliche Belege zur Trauung.

Sehr wichtig und nach Umständen unentbehrlich ist das Z e u g niß
ledigen Standes (Ledigschein, tsstinioniuiw stutu8 lUwri), welches
darthun soll, daß keine der beiden Brautpersonen in früherer Zeit ein
Eheverlöbniß, oder gar eine jetzt noch nicht aufgelöste Ehe ge¬
schlossen habe. Der das Brautexamen vornehmende Pfarrer wird das¬
selbe verlangen, wenn ihm nicht beide Brautleute hinreichend bekannt
sind; wenn eine Drautperson vielleicht aus weiter Ferne gekommen ist,
einer fremden Diöcese angehört, oder wenn sie auch zu den eigenen
Pfarrkindern gehört, sich aber vor dem Brautexamcn durch längere Zeit
in einer anderen D i ö c e s e oder gar in einem fremden Lande aus¬
gehalten hat. Deßwegen betont dies Z. 70 der Anweisung d. f. d. G.

Anm. In der Regel reichen wohl die Verkündigungs¬
scheine zugleich als Ledig sch eine aus, wenn beide Brautpersonen
der Diöcese des das Brautexamen vornehmenden Pfarrers angehören.
Die Anweisung f. d. g. G. ordnet im Z. 62, wie schon dargethan, unter
gewissen Umständen die Vornahme des Aufgebotes der Brautleute am
Orte ihres Heimats recht es, mitunter in der Pfarre ihres Ge¬
burtsortes an. Die in diesen Fällen abzuheischenden Verkündigungs¬
scheine, auf deren Legalisirung durch den Bischof der fremden Diöcese
zu bestehen sein wird, dürften nach Umständen wenigstens zum Theile
die Stelle des Ledigscheines vertreten.

Der Z. 78 des A. b. G. B. ordnet an: „Wenn Verlobte das
schriftliche Zeugniß von der vollzogenen ordentlichen Verkündigung, oder
wenn die in den ZZ. 49, 50, 51, 52 und 54 erwähnten Personen die
zu ihrer Verehelichung erforderliche Erlaubniß; wenn ferner Diejenigen,
deren Volljährigkeit nicht offenbar am Tage liegt, den Taufschein oder
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das schriftliche Zeugniß ihrer Volljährigkeit nicht vorweisen können; oder
wenn ein anderes Ehehinderniß rege gemacht wird, so ist es dem Seel¬
sorger bei schwerer Strafe verboten, die Trauung vorzunehmen, bis die
Verlobten die nothwendigen Zeugnisse beigebracht und alle Anstände
behoben haben."

Im Z.71 der Anweisung d. f. d. g. G. heißt cs: „Es ist darüber
zu wachen, daß Ausländer nicht anders, als mit Beobachtung alles
dessen, was zur rechtmäßigen Eingehung der Ehe erforderlich ist, zur
Trauung zugelassen werden. In wiefern der Pfarrer in dieser Sache
vorgehen könne, ohne dieselbe der bischöflichen Curie zur Beurtheilung
vorzulegen, wird der Bischof nach Umständen bestimmen."

Es kommt vor Allem darauf an, zu wissen, ob Jemand ein öster¬
reichischer Staatsbürger sei, und wodurch ein Ausländer die österreichische
Staatsbürgerschaft erwerben könne. Diesfalls soll der Pfarrer insbe¬
sondere die 88- 28, 29, 30, 31, 32 des A. b. G. B. kennen, wozu
noch im Laufe der Zeit verschiedene Erläuterungen gekommen sind.

Ist ein Ausländer österreichischer Staatsbürger geworden, so wird
er selbstverständlich wie sonst im Allen, so auch bezüglich der Eheschlie¬
ßung als Inländer behandelt.

Die erwähnten Paragraphe des A. b. G. B. lanten: Z. 28. „Den
vollen Genuß der bürgerlichen Rechte erwirbt man durch die Staats¬
bürgerschaft. Die Staatsbürgerschaft in diesen Erbstaaten ist Kindern
eines österreichischen Staatsbürgers durch die Geburt eigen."

8- 29. „Fremde erwerben die österreichische Staatsbürgerschaft durch
Eintretung in einen öffentlichen Dienst; durch Antretung eines Gewerbes,
dessen Betreibung die ordentliche Ansässigkeit im Lande nothwendig macht,
durch einen in diesen Staaten vollendeten zehnjährigen ununterbrochenen
Wohnsitz, jedoch unter der Bedingung, daß der Fremde diese Zeit hin¬
durch sich wegen eines Verbrechens keine Strafe zugezogen habe."

8- 30. „Auch ohne Antretung eines Gewerbes oder Handwerkes,
und vor verlaufenen zehn Jahren, kann die Einbürgerung bei den poli-
tischen Behörden angesucht, und von denselben, je nachdem das Vermögen,
die Erwerbsfähigkeit und das sittliche Betragen des Ansuchendcn be¬
schaffen sind, verliehen werden."

tz. 31. „Durch die bloße Jnhabung oder zeitliche Benützung eines
Landgutes, Hauses oder Grundstückes; durch die Anlegung eines Handels,
einer Fabrik, oder die Theilnahme an einem von beiden, ohne persönliche
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Ansässigkeit in einem Lande dieser Staaten, wird die österreichische
Staatsbürgerschaft nicht erworben."

H. 32. „Der Verlust der Staatsbürgerschaft durch Auswanderung
oder "durch Verehelichung einer Staatsbürgerin an einen Ausländer,
wird durch die Auswanderungsgesetze bestimmt."

Hier handelt sich um Personen, welche weder vermöge ihrer Geburt
österreichische Staatsbürger sind, noch es später wurden. Solche können,
wenn sie sich in Oesterreich verehelichen wollen, selbstverständlich nicht
verhalten werden, von einer österreichischen politischen Behörde eine Ehe-
licenz zu erwirken, wohl aber bedürfen sie eines rechtsgiltigen Ausweises
darüber, daß nach den bürgerlichen Gesetzen des Landes, welchem sie
angehören, der (bürgerlich giltigen und) erlaubten Schließung ihrer Ehe
nichts im Wege stehe. Nicht um die persönliche Fähigkeit zur Schließung
einer kirchlich giltigen Ehe handelt es sich diesbezüglich; denn ob sie die¬
selbe besitzen, muß stets nach dem alle Katholiken gleich verbindenden
kirchlichen Gesetze beurtheilt werden; wohl aber um die persönliche Be¬
fähigung eine Verbindung einzugehen, die in koro eivili der Heimat
des Ausländers als ein legaler, bürgerliche Wirkungen her-
vorbringcnder Akt angesehen wird. Es handelt sich ferner darum, dem
Ausländer nicht zur Uebertretung eines ihn verpflichtenden bürgerlichen
Gesetzes behilflich zu sein, dessen Nichtbeachtung, im Falle er in seine
Heimat zurückkehrt, sowohl für ihn, als auch für seine Familie sehr
nachtheilige Folgen haben kann.

Im Allgemeinen ist bezüglich der Ausländer in Oesterreich pro koro
oivili folgender Grundsatz im Auge zu behalten: Jeder Fremde, der
einen Contrakt außer seinem Vaterlande gütig schließen will, ist zwar,
in so weit cS die Art, ihn zu schließen, und die dabei vorgeschriebenen
Förmlichkeiten betrifft, an die Gesetze des Landes gebunden, wo der
Contrakt geschlossen wird, was aber das Recht und die Fähigkeit den
Contrakt zu schließen angeht, muß er nach den Gesetzen des Landes,
dessen Unterthan er ist, beurtheilt werden.

Also abzufordern sind insbesondere: Der Taufschein, das tsstimo-
nium 8tatus lillsri, vom bischöflichen Amte des Ausländers ausgestellt,
und die Urkunde der ausländischen gerichtlichen Personalinstanz über die
oberwähnte persönliche Befähigung des Ausländers, nach den Gesetzen
seines Landes eine Ehe schließen zu dürfen. Von einzelnen ausländischen
Regierungen sind diesfalls besondere Verfügungen getroffen worden,
welche jeder Seelsorger freilich nicht wissen kann, daher die Verordnung
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des Ord. Lavant (Mo. 14. Dezember 1859, Z. 2222: keine Trauung
von Ausländern vorzunehmcn, ehe Fall für Fall die Ordinariats-Instruc¬
tion eingeholt worden. *)

Bezüglich der Heimatlosen bestimmt der Z. 73 der Anweisung f.
d. g. G.: „Die Trauung von Personen, welche weder einen eigentlichen
oder uneigentlichen Wohnsitz haben, darf nicht vorgenommen werden,
bevor der Bischof selbst hiezu die Erlaubniß ertheilt hat." — Es wird
demnach der Bischof respective sein Ordinariat wohl anordnen, welche
Belege und Dokumente heimatlose Brautleute beizubringcn haben.

Die beim Brautexamen vorzuweisenden Urkunden müssen vom
Pfarrer in Original gefordert werden.

Matrikenscheine aus entlegenen Provinzen kommender Personen, so
auch Ledigscheine (wie schon gesagt auch Verkündscheine) müssen von
jenem Ordinariate legalisirt, d. i. die Unterschrift und das
Amtssiegel als echt bestätiget sein, welchem der Seelsorger untersteht,
der den Schein ausgestellt hat. — Die Legalisirung anderer Urkunden
ist Sache der weltlichen Behörden.

Wenn das Original dem Brauttheile zurückgestellt werden müßte,
so hat der betreffende Seelsorger wenigstens cine v i d i m irte Abschrift
davon bei seinen Psarrakten zu hinterlegen.

Die Aufbewahrung der nothwendigen Urkunden liegt dem zur
Vornahme der Trauung gesetzlich berechtigten Pfarrer — dem xaroollus
proxrius des Bräutigams oder der Braut — ob, welcher getraut hat.
Wenn die Trauung von einem delegirten Priester in einer Kirche
vollzogen wurde, welche weder die Kirche des Pfarrers des Bräutigams
noch der Braut ist, so scheint es am zweckmäßigsten, wenn die Urkunden
in dem Pfarrarchive des Seelsorgers hinterlegt werden und bleiben, in
dessen Pfarrbezirke die Trauung statt hatte, obgleich er das Brautexamen
nicht vorgenommen hat.

Bezüglich der Frage, welcher Pfarrer zur Vornahme des Braut¬
examens berechtiget, respective verpflichtet sei? genüge die Bemerkung, daß
nach der Observanz der Pfarrer d e r B r a u t; sonst überhaupt in der Regel
der t r a u e n d e Pfarrer. (II k i s p o n s a, idi «pousulia; — udi kutura
spon8orum MMs-tio, idi 8pou8g.Iium iii8orixtio ot oopulatio.)

') In Folge Verordnung des k. k. Minist. sür Cultns und Unterricht ääto.
22. November 1859 Z. 17602, intimirt mit Erlaß der k. k. steiermärkischen Statt¬
halterei ääto. 5. Dezember 1859 Z. 20701.

Viäs auch die gedruckte Lav. Ord. Curr. ckäto. 3. März 1858 Nr. 462/9, II.
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8. 51.

Religionsunterricht. Eigentlicher Gegenstand des Brautunter¬
richtes. Vorläufiger Empfang der hl. Sakramente.

Wen» die Brautleute aus verschiedenen Pfarren sind, so hat jeder
Brauttheil bei seinem xarooUns xroxrins sich dem Religionsunterrichte
zu unterziehen, und jener aus einer anderen Pfarre sich mit dem Religions-
Zeugnisse bei dem das Brautexamen und die Trauung vornehmenden
Seelsorger auszuweisen.

Der Mangel in den erforderlichen Religionskenntnissen ist sogar
(nach Benedikt XIV.) ein kirchliches Eheverbot. —

Z. 74 der Anweisung s. d. g. G. besagt: „Da die Ehe ein Sa¬
krament des neuen Bundes ist und denen, welche durch ihr Band sich
vereinigen, heilige und hochwichtige Pflichten auferlegt, so dürfen Personen,
welche in den Grundwahrheiten des Christenthumes unwissend sind, zur
Trauung nicht zugelassen werden. Ja, bevor sie über Gott und seinen
Willen sich nicht wenigstens die schlechthin nothwendigen Kenntnisse er¬
worben haben, nehme der Pfarrer nicht einmal die Verkündigung ihrer
Ehe vor."

Das Religions-Zeugniß muß immer dem etwaigen Dispensgesuche
vom Aufgebote beigelegt werden.

Der Z. 75 der Anweisung s. d. g. G. lautet: „Es gebührt sich,
daß die Brautleute, bevor sie im Angesichte der Kirche den lebensläng¬
lichen Bund schließen, ihr Gewissen durch das heilige Sakrament der
Buße läutern und den Leib des Herrn andächtig empfangen. Bevor sie
den priesterlichen Segen im Gotteshause erhalten haben, sollen sie im
selben Hause nicht beisammen wohnen. Hierüber und über Alles, was
sonst noch beitragen kann, damit die Ehe in Gottesfurcht und mit
christlichem Anstande eingegangen werde, sind die Anordnungen und
löbliche Gewohnheiten jedes Kirchensprengcls getreu zu beobachten."

Das Oon6. Triclont. 8688. XXIV. äo rokorm. nmtrim. Oax. I.
verordnet: „i?o8trsmo 8üuotu 8Mocin8 oonsu§68 llortutur, ut, gutk-
gnam Lontrulmnt, vsl 8ülttzrn tricluo ants mutrinronii ooimuwrnutio-
nsni 8uu pöLvatL äiliZ-tzutsr ooukitsantur , st aä 8nnoti88imum Lu-
olmrmtius Laoruiüöutum xis aocwäant/")

0 Sieh' die gedruckte Luv. Ord. Curr. äilto. 2. Jänner 1847, Nr. 13/2 I.
bezüglich des Religions-(Unterrichtes) Examens von Brautleuten, wo zugleich an-
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Fünftes HauMück.
ErmiUimg Ner Unstliiglieii zur GNeslNließuug, ums KersteNung
lter FäNigNeii zur GNeslNsseßung ilurlN Nie Dispeusuiion.

8- 52.

Ermittlung der Unfähigkeit zur Eheschließung.
Bor geschlossener Ehe dient zur Erlangung der Ueberzcugung, ob

die Brantlente fähig seien, eine giltigc und erlaubte Ehe zu schließen,
eben vorzüglich das Brautexamen. Moßen Gerüchten nnd Ver-
inuthungcn soll der Seelsorger nicht vorRtzfig Glauben schenken. In
gegründeten Zweifeln soll er sich an den Bischof wenden. Für das Ehe¬
gericht gilt Z. 106 der Anweisung f. d. g. G. als Norm: „Wenn der
Anstand in einem rege gemachten Hindernisse der Giltigkeit liegt, so
muß das Ehegericht in Erwägung aller Einzelheiten beurtheilcn, ob hin-,
reichender Grnnd zur Verweigerung der Trauung vorhanden sei. Doch
wird es von dem Grundsätze ausgehen, daß es besser sei, die Eingehung
einer gütigen Ehe zu verzögern, als eine ungiltige Ehe mit allen Nebeln,
welche dieselbe zu begleiten Pflegen, hervorzurufen. Die Aussage eines
einzigen glaubwürdigen Zeugen, so wie ein solches Gerücht, welches auch
auf erfahrene, gewissenhafte Männer Eindruck macht, reicht jedenfalls
hin, um die Ehewerber bis zu weiterer Aufklärung der Sache abzuwciscn."
Die Kirche macht es jedem unter einer schweren Sünde zur Pflicht,
ein etwa nur ihm bekanntes Ehehinderniß oder Eheverbot (dem trauen¬
den Priester oder dem Bischöfe) anzuzeigen. Deßhalb geschieht hiezu die
Aufforderung bei den Verlautbarungen. — Hievon entschuldigen nur-
gegründete Furcht vor großem, zeitlichem Nachtheil an eigenem Leib und
Ehre, so wie an jener der näch st e n Anverwandten. — Die A r t
der Anzeige wird nach Umständen verschieden sein. Es möge hier auch

geordnet ist, daß die Brautleute zu verhalten seien, gleich zu Anfänge des Aufgebotes
einzelnweise zu beichten, dann aber wieder wenigsten drei Tage vor Schließung der
Ehe das hl. Sakrament der Buße und des Altars zu empfangen. — Borgt. XXIV.
Conf. Prot. Nr. III. über die Frage, wie jene zu behandeln seien, welche vor der
Eheschließung nicht beichten wollen; ferner VIII. Conf. Prot. 8. Nr. 2 und 8
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auf Z. 115 der Anweisung f. d. g. G. hingedeutet werden: „In wie
fern das Bestreitungsrecht nicht ausdrücklich auf die Gatten beschränkt
ist, gebührt es allen Mitgliedern der katholischen Kirche mit Ausnahme
Jener, welche eigennütziger Absichten verdächtig sind oder, obgleich ihnen
die bevorstehende Ehe bekannt war und das Aufgebot ordnungsmäßig
vorgenommen wurde, das Hinderniß ohne rechtmäßigen Grund ver¬
schwiegen haben."

Der Pfarrer wird an den Denunzianten alle nothwendigeu Fragen
stellen; ohne vor erhaltener Weisung des Bischofes oder Ehegerichtes
mit demselben ein Protokoll aufzunehmen. Auch schriftliche, selbst ano¬
nyme Anzeigen sind nicht zu verwerfen. — Zweckdienlich kann die un¬
erwartete Separat-Vornehmung der Brautleute, Eltern, Anverwandten
u. d. gl. sein. — Den Brautleuten darf der Pfarrer keinen Eid
abfordern.

Wenn das Eheh i n d er ni ß etwa nur dem Pfarrer (oder
Bischöfe) allein bekannt ist, so ist zu beachten:

wenn der Pfarrer das Ehehinderniß zwar nicht als
Amtsgeheimniß weiß, so soll er doch nicht öffentlich gegen
die Eheschließung auftreten, sondern der bischöflichen Behörde eine
confidentielle Anzeige machen, damit diese einschreite — sonst zieht
er sich und Anderen Gehäßigkeit zu;

ö) wenn die Brautleute nur pro koro intsrno die Dispens er¬
langt hätten, so ist ihre Verehelichung zuzulassen, außer wenn doch
Jemand das Hinderniß anzeigt; denn in diesem Falle wären sie
zu verhalten, auch pro loro oxtsrno die Dispens zu erlangen;

o) wenn der Pfarrer nur aus der Beichte oder sonst unter dem
8iMg des strengsten Amtsgeheimnisses das Ehehinderniß kennt, so
ist die größte Umsicht und Pastoralklugheit nöthig, um nicht das
siMInm saoramsntulo zu brechen. Als einziges Mittel steht ihm
Belehrung und Ermahnung in der Beichte zu Gebote und
Verweigerung der Absolution, um die Brautleute oder die dritte
Person zur Anzeige des Ehehindernisses zum Zwecke der Dispens-
Erwirkung zu verniögen. Bleibt dies ohne Erfolg, so darf der
Pfarrer seine Mitwirkung zur, obwohl sacrilegischen, Eheschließung
nicht versagen.
Schwieriger noch gestaltet sich die Sache, wenn ein Ehehinderniß

unmittelbar kurz vor der Eheschließung entdeckt wird. Ist
es ein geheimes, und unmöglich, sich an den hl. Stuhl zu wenden,
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und kann die Eheschließung ohne Aergerniß und Beschämung nicht ver¬
schoben werden, so kann (lautet die gewöhnliche Ansicht), der Bischof
6x pra68umptu 8uinmi koutikioi8 Ileoutia dispensiren.
Ohnehin sind aber die den Bischöfen ertheilten apostolischen Vollmachten
in derlei geheimen Fällen pro koro iutoruo meist von größerer Ausdehnung.

Wie aber, wenn man sich nicht einmal an den Bischof urssouts
N66688itat6 zu verwenden vermag? Da erübriget wohl nichts, als daß
der Beichtvater den Confitenten ermahnt, die Heirat denn doch, wenn
nur immer möglich, bis zur erlangten Dispens unter irgend einem
Vorwande zu verschieben; wenn sich der Confitent daran nicht kehren
will, so darf der Priester (Beichtvater) die Trauung freilich nicht ver¬
schieben ; er wird aber dem Confitenten ausgetragen, die Ehe bis zur er¬
langten Dispens nicht zu vollziehen. Oft wird es gerathen sein, den
schuldigen Theil auf das bestehende Hinderniß jetzt noch gar nicht auf¬
merksam zu machen, nach erwirkter Dispens (tooto nommo) aber ihn
zu sich zu rufen, und ihm unter Entdeckung des Sachverhaltes zu zeigen,
wie er den mutuu8 oon86U8U8 erneuern solle, ohne in dem anderen
Theile irgend einen Verdacht ob des Geschehenen zu erregen. (Freilich
darf keine Gefahr des Mißbrauches vorhanden sein.) Eben deßhalb ist
darauf zu sehen, daß die Brautleute nicht etwa erst am Tage der Trauung
selbst zur Beichte gehen. *)

Die Ansicht, daß der Pfarrer oder Beichtvater erklären könne,
daß das Kirchengcsetz guouä impoäimoutum in 6Ü8U oxtroms-o usos8-
8ita,ti8 nicht verbinde, wird bestritten.

Es versteht sich von selbst, daß, wennauch im letzten Augen¬
blicke ein impoä. pull Herum (ösfentl. bekanntes) entdeckt würde,
welches also dem Seelsorger nicht blos aus der Beichte bekannt wird,
die Trauung bis zur unter eigenen Namen — also nicht tsoto nomiuo
— eingeholten Dispens nicht vorgenommen werden dürfte.

Schon aus dem bisher Gesagten ergeben sich in der Hauptsache
die Verhaltungsregeln für den Seelsorger, insbesondere, wenn bei dem
Brautexamen ein Ehehinderniß entdeckt wird.

Hieher gehört wieder die schon citirte Lav. Ord. Curr. äüto. 3.
März 1858, Nr. 462/8 II. bezüglich der Nachsicht von Ehehindernisscn,
insbesondere in nahen Verwandtschafts- und Schwägerschafts-Gradcn.

') Dies bezweckt eben die Lav. Ord. Cnrr. ääto. 2. Jänner 1847, Nr. 13/2 I.
2) Laut Lav. Ord. Curr. ääto. 16. August 1861, Nr. 2392/1, V. sind mit den

Erhebungen über die Thatumstände, welche den Ebedispensgesuchen zn Grunde
liegen, die Dekana kämt er betraut worden.
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8- 53.

Personen, welche Nachsicht in den Ehehinderniffen ertheilen.
Wer kann dispensiren? Von den kirchlichen Ehehindernissen der

Giltigkeit und von kirchlichen Eheverboten nur dieKirche
(viäs Z. 79 d. Anweisung s. d. g. G.), von den bürgerlichen Ehe¬
hindernissen und Eheverboten aber nur die Staatsgewalt.

Von einem irritirenden Ehehindernisse können die Bischöfe nicht
oräinuriu potsstats, sondern nur äsls^nta dispensiren, allenfalls
auch in Folge einer vom Oberhaupte der Kirche nicht mißbilligten Observanz
bezüglich einzelner Personen; wohl aber können sie dieß thun von kirch¬
lichen Eheverboten, und dazu auch delegiren, mit Ausnahme der
zwei im ß. 79 d. Anweisung s. d. g. G. benannten Eheverboten; nämlich
des einfachen Gelübdes immerwährender Keuschheit, wie auch der Religions¬
verschiedenheit zwischen Katholiken und nichtkatholischen Christen.

Anlangend die den Bischöfen psr äsls^ationsin ertheilte Dispens¬
gewalt wird zwischen einer erst zu schließenden, und einer bereits
mit einem irritirenden Hindernisse, also nngiltig geschlossenen Ehe
unterschieden.

Die Fakultäten, welche auch die österreichischen Bischöfe in der Regel
auf fünf Jahre, daher ihr Name: „Quinquennalien", vom hl. Stuhle
erhalten, sind von einer doppelten Art; je nachdem sie ihnen von der
OonArsAntio äs BropaANnän tiäs pro toro sxtsrno, oder von der
kosnitsntiuria (vom Großpönitentiar des Papstes) blos pro toro in¬
terno oon86isntiu8 ertheilt werden.

Der Papst ertheilt Ehedispenscn mittelst dreier seiner Behörden.
Diese sind:
«) Die Datarie einzelnen Personen pro toro sxtsrno all impsäinrsntis

pnllliois.
Die Pö n it e n ti a ri e pro toro intsrno all irnpsäiinsntis ossultis.
Die Oon^rsAatio snpsr ns§otüs sosIssiuZtisis sxtruoräinariw; und
zwar erhalten durch sie die darum bittenden Bischöfe besondere,
d. i. nicht in den Quinquennalen enthaltenen Fakultäten hinsichtlich
der Ehedispenscn. Die Fakultät in ilnpsäimsnto inixtus rsli^ionis
zu dispensiren, erlangt der Bischof durch das 8. Otüoinm (ingnwitionis).
In dm der Datarie unterstehenden Fällen dispensirt der Papst

selbst, weßhalb das Dispensgesuch an ihn zu richten ist; die an die
Pönitentiarie gelangenden Gesuche sind an den Großpönitentiar
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zu richten. Die Wirksamkeit der Datarie hört mit dem Tode des Papstes
auf; jene der Pönitentiarie aber dauert fort. Dort sind Taxen zu
entrichten, ausgenommen in kormu xuuxoruin; hier in der Regel keine.

8- 54.

Erwirkung der Ehedispenseu.
Wichtig ist der Unterschied zwischen indispensablen und d i s-

pen sab len Ehe Hindernissen; denn eben nur bei letzteren kann
von einer Nachsicht die Rede sein.

Von den kirchlichen Eheverboten kann man nur eigentlich jenes
aus einem giltigen noch nicht aufgelösten Eheverlöbnisse ent¬
standenes ein indispensables insoserne nennen, weil sich da um das Recht
eines Dritten handelt, nämlich um das der anderen verlobten Person.
Jnwieferne der ooufosss.rius xro koro eousoioutiao den Verlobten, der
eine andere Person ehelichen will, von seinem Worte — aus Gründen
— entbinden könne, ist eine andere in die Pastoral gehörige Frage.

Indispensabel sind die Hindernisse des natürlichen Rechtes,
z. B- des Jrrthums, und jene des positiven göttlichen Rechtes,
z. B. des irnpsäinwuturn Ii§ainini8; auch wird dazu gezählt das der
Blutsverwandtschaft in gerader Linie.

Vom Ehehindernisse der Verwandtschaft des ersten gleichen Grades
der Seitenlinien (zwischen Bruder und Schwester) wird die Dispens
nie zugestanden. Es gibt noch einige andere Hindernisse, in quibus
oeolosia guiäom äispousaro xossot, soll uunguain äisponsut,
z. B. das Hinderniß der höheren hl. Weihen.

Ueberhaupt kann demnach von Ehedispensen nur die Rede sein,
wenn es sich um positive, von der Kirche ausgestellte Ehegesetze
handelt. Deßhalb heißt es im ß. 79 d. Anweisung s. d. g. G.: „Jene
Ehehindernissc, welche auf Bestimmungen des Kirchengesetzcs beruhen,
werden durch eine rechtmäßig erlangte Nachsichtgewährnng und die Er¬
füllung der etwa beigcsetzten Bedingungen für einzelne Fälle außer
Kraft gesetzt."

Grundsatz ist, die kirchlichen Ehedispensen sollen nicht ohne kanoni
schen Grund crtheilt werden; denn anch Ehedispensen sind vnluora lo^m,
so wie jede andere Dispens. Betreffs der kanonischen Ehedispensgründe
erfloß unterm 9. Mai 1877 folgende: „Iiwtr-wtio 8. 6onAr6Mtioni8
clo kropUAUnäa tiäs 8uxor (li8psu8utiouil)N8 luatiimonialibus", welche
wir hier ihrem vollen Inhalte nach wörtlich geben:
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„Oum äispsusutio sit iuris oowmuuis rsiuxutio oum ouusus
ooAuitious, ud so iuotu, <^ui irudst xotsstutsm, sxxiorutum omuidus
sst, äisxsusutiouss ud imxsäimsutis mutrimouiuiidus uou ssss iu-
äui^suäus, uisi IsAitimu st Zruvis ouusu iutsrvsuiut. (juiu imo tuoiis
ciuis^us iutsliiZit, tuuto Aruviorsm ouusum rs^uiri, c^uuuto ß'ruvius
sst impsuäimsutum, Woä uuptiis osisbruuäis opxouitur. Vsrum
Iruuä ruro uä 8. 8s<ism xsrvsuiuut suxxiioss iitsrus pro impstruuäu
uiicM iruismoäi äisxsusutious, quus uuiiu ouuouiou rutious kuioiuutur.
^ooiäit stium ^uuuäoqus, ut iu duiusmoäi suppiioutiouidus su omit-
tuutur, ^uus usosssurio sxprimi äsbsut, us äispsusutio uuiiitutis
vitio iuborst. läoiroo opportuuum visum sst, iu xrusssuti lustruo-
tious puuois psrstriuAsrs prusoipuus iilus ouusus, yuus uä wutrimo-
uiuiss äisxsusutiouss odtiusuäus iuxtu ouuouious suuotiouss, st xruäsus
soolssiustious provisiouis urditrium, pro sukiioisutiims dudsri oousus-
vsruut; äsiuäs su iuäiours, ^uus iu ipsu äispsusutious pstsuäu sx-
primsrs oportst.

^.thus ut u ouusis liispsusutiouuru sxoräium äusutur, opsrus
prstium srit imprimis uuiruuävsrtsrs, rmum uii^uuuäo ouusuur ss-
orsim uoosptuiu iusuktisisutsm sxistiiuuri; uum c^uus uou prosuut
siuAuiu, wuitu iuvuut (urg'. 1. 5 0. äs probut.) Iluiusmoäi uutsm
ouusus suut c^uus ss^uuutur:

1. ^uAustiu iooi sivs udsoiutu sivs rsiutivu (rutious tuutum
orutriois), oum soiiiost iu iooo ori^iuis, vsi stium äomioilii ooAuutio
kosmiuus itu sit xropuZutu, ut ulium puris oouäitiouis, oui uui>ut
iuvsuirs us^usut, uisi oousuuAuiusum vsi Eusm, xutrium vsro
ässsrsrs sit si äurum.

2. ^.stus kosmiuus supsruäuitu, si soiiiost 24°" ustutis
uuuum ium öArsssu Iruotsuus virum xuris oouäitiouis, oui uudsrs
xossit, uou iuvsuit. Huse vsro ouusu Iruuä suktru^utur viäuus, quus
uä uiius uuptius oouvoiurs ouxiut.

3. vstioisutiu uut iuoourxstsutiu äotis, si usmxs
kosmiuu uou iruirsut uotu tuutum äotsm ut sxtruuso usc^uulis oou-
äitiouis, <M us^us oousuuAuiusus us^us ukäuis sit, uulisrs xossit,

') Lire:», clisxsusLtioiiss lULtrimonialss PwLä MAustiÄiu Iooi tue rstsriiuus
rssolntiollsm per 8. Louoilii LouArsALtivusw är^tsiu dis 8. Inlii 1876: ^uAustiLM
Iooi uou esse ässumeiiäLM a unMsro tooorum ouiusPis ?LrosoiLs, soä o, uumsro
koooruiu ouiusgus Iooi vol sti^m plnrium loeoruiu, si uou äistsut ad inviosm
ultra ruilliars.
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in xroxrio loso, in <^no oornnrorntur. tznns snn8n mnKis ur^st,
si innlisr pönitns inäotntn sxi8tnt, st eonsnnAuinsns vsl nkünis
snm in nxorsin clnssrs, nnt stinin oonvsnisntsr sx intsA-ro äotnrs
xnrntns sit.

4. I^itss 8uxsr8n06688ions b o ll o r ü IN g, IN s X 0 rtn 6
vsl snrnnäsin §rnvs nnt iinminsn8 xsrionlnm. 8i
innlisr Arnvsin litsm 8npsr 8N6os88ions bonorum innMii moinsnti
8U8tin6g,t ns^ns nässt nliu8, (jni litsm knin8M0äi in 86 8U8oixint
proxriiscjns sxxsn8i8 xro86Wg,tnr xrnstsr illnnr, qni ip8nin in nxorsm
änssrs snxit, äi8p6N8ntio oonosäi 8vlst; intsrs8t sniin Rsixnblions,
nt Iits8 öxtinAnnntur. Huie xroxiins noosäit nlin snn8n, 8oilisst
äv8 litibu8 involntn, snin niiniruin mnlisr nlio S8t äs8titntn
viro, 6nin8 oxs bong, 8un rssnxsrnrs vnlsnt. Vsrum bn^nsinoäi
6NN8N nonniÄ xro rsmotioribrm Arnäibn8 8n1üsit.

5. knnxsrtg,8 viäuns, Wns numsro8g, xrols 8it onsrntn,
st vir snin nl6rs xolliegntur. 8sä ^nnncloPis rmnkniio cÜ8xyn8ntioni8
8noonritni' viänns sn tnntuin äs 6LN8N, Gioä ^'nnior Ät, ntWS in
psriönlo inoontinsntins VMstnr.

6. Bonnin pnoi8, c>no noinins vsninnt nsäuin kosäsrn intsr
rsAnn st ?rinoip68, 8sä stinin sxtinstio ^rnviuin iniinisitinrnw,
rixnrum st oäiornm siviliuni. Uns« onn8n näänsitnr vsl nä sx-
tin§nsnän8 Arnvs8 iniinioitin8, ^uns intsr sontrnlisntiuni oon8NNAni-
N608 vsl nKns8 ortns 8int, P1N6HN6 inntriinonii 66l6l)l'ntion6 oinnino
ooinxonsntnr; vsl ^unnclo intsr sontrnlrsntinm 6on8nnAninso8 st
nflins8 inimisitins §r->,v68 vi^nsrint, st, liost xnx intsr ix8O8 initn
^nnr 8it, sslsbrntio tninsn inntrimonü nä ix8in8 xnsi8 sonllrinntionnnr
mnxiins sonänssrst.

7. Xi nr in, 8U8xsotn, psrionlo8n fnnrilinritn8, nss
non oolinditntio 8nd soäsin tssto, Gins knoils inipsäiri non xv88it.

8. Oopnln onin oon8nn§ninsn vsl nkllns vsl nlin xsr8onn inr-
xsäiwsnto Inliornnts prnslrnditn, st prnsAnnntin, iäsoqns
1s§itirnntio proli8, nt nsinxs son8nlntnr dono proli8 ip8iu8,
st lrsnori ninlisris, «inns 8ssu8 innnxtn innnsrst. klnss xroksoto nnn
S8t sx urAsntiorilin8 onn8i8, ob i^unin stinin xlsbsi8 änri 8olst äi8-
xsn8ntio, änwmoäo oopnln xntrntn non knsrit 8nb 8ps 1neiliori8
äi8p6N8Ntioni8; Mns oirouni8tnntin in 8npxlisntion6 lorst sxxrimenän.

9. Inknmin mnliori8, sx 8N8xioions ortn, c^noä illn 8no
8
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15. Osssntio xublioi oonsiidinntns.
16. Lxssllsntin msritoruin, suin nlic^nis mit sontrn

liäsi ontliolions liostss äluiisntions mit lilisrnlitnts srAN Loslssinin,
mit äostrinn, virtnts nliovs inoäo äs LsliAlons sit oxtims nisrltus.

8ns siiiit sorniniiniorss, xotiorss^iis smisns, Mas nä inntri-
inoninlss äispsnsntionss iinxstrnnäns näänsl solsnt; äs Wibns oo-
pioss NAiint tlisoloAi LS snsrornin snnonnin intsrxrstss.

8oä )nin ss oonvsrtlt Instrustio nä sn, «^nns xrnstsr snusns iii
litsris siipMsidus xro äispsnsntions odtinsnän, äs ^nrs vsi sonsns-
tiiäiiis, Mit st/Io Onrins sxpriinsnän sunt itn, ut si stinin iAnornntsr
tnosntur vsritns, mit nmrstnr knlsitns, äisxsnsntio nulln sküsintnr.
8nss mitsw sunt:

1. Roinsn st soAnonisn Orntornin, ntrninPis äistinsts ns
iiitiäs no sink nlln litsrmnin nbdrsvntlons ssrilisnänm.

2. I)i06668i80ri§il1i8V6l3.0tiig,Ii8ä0lIii6iIii. (junuäo

Iindsnt äomioiliiiin sxtrn äiossssim ori^inis, xossuut, si vslint xstsrs,
iit äisxsnsntio inittntnr nä Oräinminin äiossssis, in qun nuno iiriliitniit.

3. 8 x s s i s s stiniii i n ki ui L iiiixsäiiiisiiti, nn sit sonsnii^uinitLs,
vsl iiküiiitns, ortg, sx oopiilii lioitg, vsl iliisitn; xiidlisii iiolisstns
ori^insm äuosiis sx spoiisniidus, vsl iiintrimoiiio rnts; in imxsäiiiisiito
orimiiiis, iitriiin xrovsiisrit sx son^iAisiäis sum promissions mm
tiimoiiii, mit sx sonjiiAisiäio sum nänltsric», vsl sx solo näultsrio
s.um promisslous miitriiiionü; in oo^initions spiiltunli, ntruin sit
intsr Isvmitsin st lsvntum, vsl intsr lsvmitsni st 1sva,ti xmsntsm.

4. drs-äus 6on8ii.n§iiillitnti8, vsl sktinitiitis, mit
lionsstntis sx nnitriinollio rnto, st an sit sinixlsx, vsl mixtus,
non tnntniii rsmotlor, ssä stinni xroxiin^nior, nti st linsn, nn sit
nsotn vsl trnnsvsrsn; itsm nn Orntorss sint soii^nnsti sx änxlisl
vinsnlo soiismiAiiinitntis, tnm sx pmts pntris, ^unni sx xmts nintris.

5. l^l n m s r u s i in x s ä i in sn t o rum, s. Ar. si näsit änxlsx
mit mnltiplsx oonsnnAiiinitns vsl nkknltns, vsl si xrnstsr soAnntionsin
mlsit stimn nkünitns, mit nlinä ciiioäoiim^ns imxsäiinsntum sivs
äiriinsns, sivs iinxsäisns.

6. Vs, r ins sirsunistantins, ssiliost nn inntrimoninm sit
sontrnlisnäuni vsl sontrnstnin; nxsriri äsbst, mi lionn Käs, snltsin

') lutsr estsros oonsuleinli k/rrlius 6orr<nlus — krrucis äisxiniSLtioiiulll
ilxnstoUeLruiii läb. VII. st VIII. -iv Vineentius Vs lustis. (Vs äisxoiis-itioiiilius
miitrimoiimlidus vib. III.)

8*
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6X Parts unins vsi oum ssiontia impodimsilti; itsm 311 praomissis
dsnuntiutionillus, si suxta formam Iridsntini; vsi 3n sps laoiiius
dispsnsntiouom oiitinoudi; dsmnm 311 sit oonsummntum, 8i mala 6ds,
saltom unins partis 8611 611m 861611113 impodimonti.

7. Oopuln in66stuo83 liabita intor 8P0N8O8 3Ilt6 disponsa-
tionis sxsoutiousm, sivs 3nto, sivo post 61118 impotrationom, sivo
illtoiltioiio kaoilius dispsnsationom olltinsndi, sivs otiam ssolusa tuli
intsnti0N6, 6t sivs oopnla pnlllioo nota sit, 81V6 stiain 0661llt3. 8i
Il366 rotiooantur, snliroptitias 6886 st nnllibi, 36 nnllo modo valors
disxsnsationss supor gnibnsonmgus §radil)N8 prollibitis, 6onsanAuini-
t3ti8, aklinitatis, oon^nationis spiritualis 6t ls^alis, 1166 I1O11 6t pulllioas
lionsstatis doolaravit 8. OonArs^atio 8. Oklioii I'or. IV. 1. XnAiisti
1866. In pstsnda vsro disponsationo snxor impodimonto allillitatis
primi V6i ssonndi §radus linoao oollattzralis, si impsdimontum nodnni
sx m3trimomo 6Oii8iimm3to oum dskunoto 6ongii§6 0r3toris V6l
Or3triois ssci 6ti3m sx 60piii3 antomatrimoniali sou kornioaria oum
sodsm dolunoto 3nt6 initum 6iim ipso matrimonium P3tr3t3 ori3tur,
11666886 nori 68t, lit m6iitio klat imismocii illioitas ooxiil36, gusmad-
modum p3t6t 6X rssponso 8. I'oonitontiariaL diši 20. Nartii 1842,
prollants s. m. 6lro§or XVI. 3d Lpisoopum Xamuroonssm, guod
^snsrals 6886, idsm I'riliunal iitt6ris ciisi 10. V666ml>ri8 1874 säixit.

Ü366 P136 0611Ü8 Ii3l»6rs äsdsiit Ü0I1 modo, Wi 3d 8. 86d6II1
pro oktiii6iid3 3Ü<iu3 m3trimoiii3li disxsiiS3tioii6 rsoiirrmit, sod oti3m
c^ui sx poiitikois d6l6§3tioii6 dispoii83r6 por so ipsi V3ioiit, ut k3oui-
t3tibns, Midris poilont, rito, ut p3r ost, ut3iitiir.

v3tum ox Medikus 8. OoiiAro^tiollis do ?rop3§3iid3 üido
dio 9. N3^i 1877."

In votis simpiioibus porpotu36 638tit3tis ot roli^ioiiis mag hervor-
gehoben werden pnssionis voiromontin ox iiimin o3rnis Ir3Aiiit3to
provonioiis; maximn dikdouitns voti 3dimpi6ndi, ot proiiadilo pori-
oninm Iro<iu6ntium tr3ii8Aro8siomim. Sonst auch mnMinm vitno po-
riouium immiimns orutoribns vol 3lt6ri sornm.

Die Dispensgründe müssen demnach der Wahrheit getreu
und wesentlich vollständig im Gesuche angegeben werden. Sonst
wäre die erhaltene Dispens null und nichtig. Das Dispcnsgesuch muß
eben deßhalb mit allen zur Aufklärung über das Hinderniß und über
die Dispensgründe nothwendigcn Belegen, Dokumenten u. d. gl. in-
struirt sein. Wenn eine Dispens in lorrna punxornm bei der Datarie
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angesucht wird, so sollen im Gesuche die Vcrmögensumstände der Dis¬
penswerber angedeutet werden. Zu dem Zwecke der gänzlichen oder
theilweisen Nachlassung der Taxen werden in Rom Jene als arm an¬
gesehen, „gui 6x suis ladors ot iuäustriu tantum vivuut." Deßhalb
muß dieß im Gesuche betont und der Ausdruck gebraucht werden, guoä
oratoras xaupsrs8 ot uÜ86rak)iIo8 8iut.

Wenn es sich um Erwirkung einer Dispens nach bereits ungiltig
geschlossener Ehe handelt, so muß in dem Dispensgesuche angegeben
werden, ob die ungiltige Ehe in kaoio LooloÄaö eingegangen wurde,
und ob derselben insbesondere die Eheverkündigungen voraus geschickt
worden seien.

In welchen Ehehindcrnissen die Nachsicht von den Bischöfen
kraft der vom hl. Stuhle erbetenen Vollmacht willfährig ertheilt werden
solle, wurde bereits im K. 23 gesagt.

8- 55.

Ausführung (Vollziehung) der Ehedispensen.

Wenn die Ehedispens — z. B. vom hl. Stuhle — ertheilt ist,
so folgt deren Ausführung oder Vollziehung durch Denjenigen, welcher
damit beauftragt ist — den Bischof (oder seinen Generalvikar — Official),
von welchem sie dem Pfarrer oder einer anderen Person übertragen
werden kann. Derselbe muß sich von der Wahrheit der geltend gemachten
Dispensgründe — kurz des Inhaltes des Dispensgesuches überzeugen
— was im Dispensbreve auch betont wird. — Dieß ist die ooZuitio
oauWS äi8p6U8ationi8. (Viäs 6ouoil. Irid. 8888. XXII. äo rskoim.
6ap. V.)

In der Regel geschieht diese ovAnitio bei uns schon, ehe sich der Bischof
um die Dispens nach Rom wendet, oder sie selbst in Kraft seiner erhalte¬
nen Facultät ertheilt — wie auch die Anweisung f. d. g. G. K. 86 bestimmt:
„Der Bischof wird über die Thatumstände, auf welche seine Entscheidung
oder sein dem hl. Stuhle vorzu legen des Gutachten sich stützen muß,
die erforderlichen Erhebungen pflegen." Selbstverständlich ist auf die
einzelnen Clauseln des päpstlichen Dispensbreves genaues! zu achten.
Sie sind ja Bedingungen der Giltigkeit der Dispens. Dazu gehört
zunächst:
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Die „s-dsolutio oiÄtorum u esusuris (falls sie einer solchen ver¬
fielen), 8sä tuntuwmoäo aä slksetuin olltinsnäLs clisxsnsrrtionis".
Sie heißt ,,^8olutio uä sLutsIum^, und wird ertheilt, damit die Censur
(Kirchenstrafe) der Gewährung — resp. dem Empfange der kirchlichen
Dispens nicht hinderlich sei; ferner: daß der Executor der Dispens aus
Anlaß derselben „nil Lsoipiat munsri8 vsl prusrnii 8ull posuu sxoow-
munioutioni8 latus ssutsntius"; öfters der Auftrag, die Dispens¬
werber, wenn sie schon beisammen wohnen, zu trennen; in Ehedispenscn
sx 6UU8U inlumants heißt es, „ut orutoriku8 pro moäo oulpas ardi-
trio 8uo §ravsin xosnitsntiani 8ulutursin impouat,^ u. s. w.

Wenn allen Anforderungen entsprochen worden, so folgt der eigent¬
liche Akt der Dispensertheiluug mittelst Decretes an den trauenden
Pfarrer. Es braucht nicht besonders betont zu werden, daß auch die
Klauseln und Bedingungen, welche in dem Dispens-Mandate der Poeni-
tentiarie in ou8u osoulto, oder in dem Dispensdecrete, welches der
Bischof erläßt, vorkommen, genaues: — bei sonstiger Nullität der Ehe¬
dispens — erfüllt werden müssen.

Betreffs der Dispens von bürgerlichen Ehehindernissen wurde schon
gesagt, daß sich dermalen die Parteien selbst um die Dispens bei der
competenten staatlichen Behörde zu bewerben haben, wenn ihnen ein
bürgerliches Ehchinderniß oder Verbot im Wege steht. Der trauende
Priester hat sie nur auf diese Nothwendigkeit aufmerksam zu machen,
und darf die Trauung nicht früher vornehmen, als bis die Nupturienten
mit der staatlichen Ehedispens sich gehörig ausgewiesen haben. Das
A. b. G. B. enthält hierüber die folgende allgemeine Vorschrift im ß. 85:
„Aus wichtigen Gründen kann die Nachsicht von Ehehindcrnisscn bei der
Landeöstelle (Statthaltcrei, Landesregierung) angesucht werden, welche nach
Beschaffenheit der Umstände sich in das weitere Vernehmen zu setzen hat."

Ueber die Art, wie die Nachsicht von bürgerlichen Ehehindernissen
anzusuchcn sei, bestimmt Z. 84 des A. b. G. B.: „Vor Abschließung der
Ehe ist die Nachsicht über Ehehindernisse von den Parteien selbst, und
unter eigenem Namen anznsuchen. Wenn sich aber nach schon geschlossener
Ehe ein vorher unbekanntes auflösliches Hindcrniß äußern sollte, können
sich die Parteien auch durch ihren Seelsorger, und mit Verschweigung
ihres Namens an die Landesstelle uni Nachsicht wenden."

Bei dent jetzigen Stande der kirchlichen und staatlichen Ehegcsetz-
gebung wird der zweite Abschnitt des Paragraphes wohl kaum zur An¬
wendung kommen können. Es erübrigt nichts, als daß der Seelsorger
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— zumal der Beichtvater — den von dem Ehehindernisse Betroffenen
anweist, es der Behörde selbst zu entdecken und um Nachsicht zu bitten.

Von bürgerlichen Aufgebotsdispcnsen und vvu der solche
ertheilenden Behörde war schon die Rede im Z. 44.

Zechst« HmMiick.
NeMeßimg null Nrnmmg.

8- 56.

Form der Eheschließung und nähere Bezeichnung der
Personen, vor welchen die giltige Ehe geschlossen werden

muß. — Eheschließung durch einen Bevollmächtigten.
Als wir im K. 31 vom Ehehindcrnisse der Heimlichkeit sprachen,

citirtcn wir die Bestimmung des Concils von Trient Löss. XXIV. äs
rskorm. mutr. Oax. I. und des sich darauf stützenden Z. 38 der An¬
weisung s. d. g. G. dahin lautend, daß bei sonstiger Nullität der Ehe,
die Ehewerber ihre Einwilligung vor dem eigenen Pfarrer beider,
oder Eines aus Beiden, oder einem Priester, welcher hiezu von dem
Pfarrer, oder von dem Bischöfe der Diöcese ermächtiget worden ist, und
vor zwei oder drei Zeugen erklären.

Das Concil von Trient setzt seinem dießbczüglichen Dekrete bei:
„lusuxor 8. 8/uo(lu8 xurooUuiü vsl ulium 8U6srciotsw, gui oum mi-
uors tsstium uurnsro, st ts8ts8, gut sins purosüo vsl saosrüots üu-
susmoäi soutrustui intsrkusrint, nso non ix«08 oontrullsutss ^ruvitsr
urditrio Orllinurü xuuiri xrussixit."

Das Decretum des Concils von Trient verbindet überall, wo es
publicirt wurde; wo dies nicht der Fall war, gilt das vortridentiuische
Recht bezüglich der geheimen (heimlichen) Ehen, welche, wenn ihnen kein
trennendes Hindcrniß im Wege stand, vera, st ruta (in diesem Si n n e)
mutrimouiu waren, obwohl sic die Kirche mißbilligte.

Das Domicili um der Brautleute entscheidet, welcher ihrxaro<Rn8
xroxriu8 sei. Denn Z. 93 der Anweisung s. d. g. G. sagt: „Der
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Brautleute eigener Pfarrer ist jener, in dessen Pfarrbezirke sie ihren
eigentlichen oder uneigentlichen Wohnsitz haben." Dazu der Z. 45: „Für
Jene, welche einen uneigentlichen Wohnsitz haben, ist der Pfarrer, in
dessem Bezirke sie sich aufhalten, der zuständige."

Das Concil von Trient spricht auch äs allo sassräots äs ipsius
Mroskn vsl iiipisooxi iissntia. Die Canonisten zählen zu den, zur Auf¬
nahme der Einwilligungs-Erklärung — außer dem xurosllus xroxrius
— berechtigten Personen: 1. Den Papst, 2. den Bischof (der aber nach
der gewöhnlichen Praxis den purooinm xroprins als Assistenten beizieht).
Das Gleiche gilt von dem bischöflichen General-Vikar.

3. Den vom xarocckns proprnm (oder vom Bischöfe) nä lloo ge¬
hörig delegirten Priester.

Der §. 49 der Anweisung s. d. g. G. sagt: „Erscheint cs aus
was immer für einem Grunde zweifelhaft, welcher Seelsorger zur Vor¬
nahme der Trauung berechtiget sei, so ist die Sache vor den Bischof
zu bringen, und die Entscheidung oder Anordnung desselben abzuwarten."
Bezüglich der Delegirung eines fremden Priesters zur Trauung, beachte
man den K. 48 der Anweisung s. d. g. G.

„Wer die Erlaubniß zu trauen für eine Gesammtheit von
Fällen erhalten hat, kann dieselbe für einzelne Fälle auf einen
anderen Priester übertragen. Wer diese Erlaubniß nur für einen ein¬
zelnen Fall erhalten hat, entbehrt das Recht zu subdelegircn, wenn das¬
selbe ihm nicht ausdrücklich ist zugetheilt worden." Diesemnach wäre die
Frage, ob förmlich, mit Ordinariats-Dekret angestellte Kapläne zur
Trauung subdelegiren können, eher mit Ja als Nein zu beantworten,
falls ihnen dieses Recht nicht ausdrücklich vorenthalten ist. (So meinen
wenigstens Viele. — (Sieh Dr. Kutschker's Eherecht Bd. IV. S. 470.)

lieber die Beschaffenheit der Delegation spricht sich ß. 47 der An¬
weisung f. d. g. G. so aus: „Daß die Ermächtigung zur Vornahme
der Trauung von dem Berechtigten stillschweigend ertheilt worden ist,
schadet der Giltigkeit des Ehebundes nicht. Doch verrichte außer dem
Drange der äußersten Nothwendigkeit Niemand eine Trauung, wenn er
hiezu nicht von dem Pfarrer oder dem Bischöfe ausdrücklich die Ermäch¬
tigung empfangen hat. Eine bloß vermuthete Erlaubniß ist unzureichend,
und bleibt es auch in dem Falle, daß der Berechtigte, wenn man darum
nachgesucht, sie wirklich ertheilt hätte, oder nachträglich seine Gutheißung
ausspräche."
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Anlangend das Erforderniß der Anwesenheit des Pfarrers (xaroollns
xroxrin8) bei der Eheschließung führen wir hier ein Paar, wenn auch
nicht gerade wahrscheinliche, aber immerhin mögliche Fälle auf.

1. Es schadet der Giltigkeit der Ehe nicht, wenn der Pfarrer
gezwungen (physisch oder moralisch) dem Akte beigewohnt, oder wenn
er protestirt, und in seiner Gegenwart ein nicht competenter Geist¬
licher die Trauung vorgenommen hat.

2. Ebenso, wenn der Pfarrer betrügerischer Weise verleitet
wurde, bei der Eheschließung anwesend zu sein.

3. Wohl ist aber zur Giltigkeit der Eheschließung nothwendig,
daß sowohl der Pfarrer als auch die Zeugen nicht blos physisch gegen¬
wärtig seien; sondern sie müssen die Brautleute mit eigenen Augen
sehen und deren wechselseitige Einwilligung in die Eheschließung hören
Wenn aber der Pfarrer nur vor gibt, nicht gesehen und gehört zu
haben, oder wenn er z. B. durch Verstopfung der Ohren, Verschließen
der Augen nicht sehen oder hören wollte, so wäre die Ehe giltig ge¬
schlossen. Jene, welche sich unerlaubter Mittel bedienen, um ihre
Einwilligung in die Ehe vor dem Pfarrer und den Zeugen erklären zu
können, so wie deren Rathgeber, u. d. gl. verfallen in einigen Diöcesen
sogar der Excommunication.

Es schadet der Giltigkeit der Eheschließung nicht, wenn die
Zeugen infam, Ketzer, Ungläubige u. d. gl. oder weiblichen Geschlechtes
sind. Bei der Eheschließung katholischer Brautpersonen sollen nur
katholische Zeugen interveniren. (Also bei einer gemischten Ehe noth.
nur katholische.)

Bei einer vor der versammelten Gemeinde eingegangcncn
Ehe würde der Abgang besonderer Zeugen der Giltigkeit der Ehe keinen
Abbruch thun.

Die Eheschließung durch einen Bevollmächtigten ist wie kirchlich so
auch staatlich zuläßig. Der Z. 50 der Anweisung f. d. g. G. lautet:
„Die durch einen Bevollmächtigten erklärte Einwilligung ist giltig, wenn
ihm hiezu eine besondere, die Person des künftigen Gatten hinreichend
bestimmende Vollmacht ausgestellt worden und dieselbe zur Zeit, als die
Ehe im Namen des Machtgebers cingegangen wird, nicht etwa schon
widerrufen ist. Doch hat der Pfarrer in keinem Falle eine durch Be¬
vollmächtigte abzuschließcndc Ehe zuzulassen, ohne daß die ausdrückliche
Genehmigung von Seite des Bischofes erfolgt ist." Und Z. 76 des A.
b. G. B. sagt: „Die feierliche Erklärung der Einwilligung zur Ehe



122

kann mittelst eines Bevollmächtigten geschehen; doch muß hiezu die Be¬
willigung der Landesstelle erwirkt und in der Vollmacht die Person, mit
welcher die Ehe einzugehen ist, bestimmt werden. Die ohne eine solche
besondere Vollmacht geschlossene Ehe ist ungiltig. Ist die Vollmacht vor
der abgeschlossenen Ehe widerrufen worden, so ist zwar die Ehe ungiltig,
aber der Machtgebcr für den durch seinen Widerruf verursachten Schaden
verantwortlich."

Die von den Mandatar eingegangene Ehe ist nichtig, wenn zur
Zeit der Eheschließung der Vollmachtgeber bereits gestorben wäre. —

Der Widerruf braucht weder schriftlich, noch an den Mandatar
zu geschehen, sondern nur bewiesen zu werden.

Die Unterlassung der Einholung der Genehmigung des Bischofes,
oder der Bewilligung der Landesstelle macht die Ehe nicht ungiltig.

Das Recht, eine wegen des Mangels einer gehörigen Vollmacht
oder wegen des Widerrufes derselben nngiltige Ehe zu bestreiten, steht
wohl nur den Scheingatten oder Einem derselben zu.

8- 57.

Bestimmung -es bürgerlichen Gesetzes bezüglich der Per¬
sonen, vor welchen die Ehe zn schließen ist, resp.

geschlossen werden kann.
Z. 75 des A. b. G. B. lautet: „Die feierliche Erklärung der Ein¬

willigung muß vor dem ordentlichen Seelsorger Eines der
Brautleute, er mag nun nach Verschiedenheit der Religion, Pfarrer,
Pastor oder wie sonst immer heißen, oder vor dessen Stellvertreter in
Gegenwart zweier Zeugen geschlossen werden."

Das bürgerliche Gesetz kannte also bis in die neueste Zeit für die
Bekenner aller anerkannten Religionen keine andere, als nur die s. g.
konfessionelle, d. i. vor dem competenten Seelsorger ^Pfarrer, Pastor,
Rabiner u. s. w.) geschlossene Ehe. Die einzelnen dießbezüglichen
Modalitäten waren betreffs der Katholiken im Wesentlichen mit dem
kirchlichen Ehegcsctze im Einklänge. Auch bezüglich der gemischten Ehen
hat dieß Geltung. Denn im K. 77 des A. b. G. B. heißt es: „Wenn
eine katholische und eine nichtkatholische Person sich verehelichen, so m u ß
die Einwilligung vor dem katholischen Pfarrer in Gegenwart
zweier Zeugen erklärt werden; doch kann auf Verlangen des anderen
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Theiles auch der nichtkatholische Seelsorger bei dieser feierlichen Handlung
erscheinen."

Jetzt sind die beiden W. 75 und 77 des A. b. G. B. in ihrer
absolut lautenden Fassung außer Kraft gesetzt. Denn es sind nun
in Oesterreich die s. g. Noth-Civilehen und die nur vor dem «katholischen
Seelsorger geschlossenen gemischten Ehen durch das bürgerliche Gesetz
zugelassen.

8. 58.

Fortsetzung.

Wir berufen uns hier auf das, was im Z. 3 über den Begriff
und über die Arten der s. g. Civilehe — auch über die s. g. Noth-
ci vile he gesagt wurde.

Nebenbei sei bemerkt, daß schon in dem Namen „Nothcivilehe",
wie für jede Confession, so insbesondere für die katholische Kirche
eine gewisse Kränkung liege und auch der Grund ihrer Einführung
(ausgenommen für Solche, die gar keiner staatlich anerkannten Con¬
fession angehören wollen), als wenn sie, nämlich die Nothcivilehe, ein
unabweisliches Bedürfniß wäre, kauni ein stichhältiger sei. — Eben
weil die katholische Kirche außer der sakramentalen Ehe keine andere
Ehe— etwa als bloßes Rechtsinstitut für Katholiken kennt, sieht
sie in der Möglichkeit, welche dem gegen die Vorschriften seiner Kirche
renitirenden Katholiken dargeboten wird, sich bei der Eheschließung
über ihr iinpockimoutuin olunüostinitatis hinwegzusctzen, eine Kränkung
ihrer selbst, um so mehr, weil sie ja mit ihren Ehedispensen bis an die
Grenze der Möglichkeit geht, und weil Uebertritt resp. Austritt aus einer
Confession so leicht als möglich gemacht ist. (Vergleiche Dr. Eduard Rittner
„Oesterr. Eherecht" S. 2l7; — G. Philipps „Lehrbuch des Kirchen-
rechtes" S. 622.)

Die Bestimmungen über die Nothcivilehe sind im Artikel II. des
Gesetzes vom 25. Mai 1868 (R. G. Bl. Nr. 47) enthalten, welches
die Aufschrift führt: „Gesetz — wodurch die Vorschriften des zweiten
Hauptstückes des A. b. G. B. über das Eherecht für Katholiken wieder
hergcstellt; die Gerichtsbarkeit in Ehesachen der Katholiken den weltlichen
Gerichtsbehörden überwiesen, und Bestimmungen über die be¬
dingte Zulässigkeit der Eheschließung vor weltlichen
Behörden erlassen werden."

Der oberwähnte Artikel II. hat folgenden Wortlaut:
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„Wenn einer der nach den Vorschriften des allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches zum Aufgebote der Ehe berufenen Seelsorger die Vornahme
des Aufgebotes oder einer von den zur Entgegennahme der feierlichen
Erklärung der Einwilligung berufenen Seelsorgern, welcher von den
Brautleuten deshalb angegangen wurde, die Vornahme des Aufgebotes
oder die Entgegennahme der feierlichen Erklärung der Einwilligung zur
Ehe aus einem durch die Gesetzgebung des Staates nicht anerkannten
Hinderungsgrunde verweigert, so steht cs den Brautleuten frei, das
Aufgebot ihrer Ehe durch die weltliche Behörde zu veranlassen und die feier¬
liche Erklärung der Einwilligung zur Ehe vor dieser Behörde abzugeben.

Rücksichtlich dieser den Ehewerbern aller Confessionen gestatteten
eventuellen Eheschließung vor der weltlichen Behörde gelten die Vor¬
schriften des zweiten Hauptstückes des allgemeinen bürgerlichen Gesetz¬
buches mit den nachstehenden Abänderungen:

Z. 1. Als die zur Vornahme des Aufgebotes und zur Entgegen¬
nahme der feierlichen Erklärung der Einwilligung berufene weltliche
Behörde hat die k. k. politische Bezirksbehörde, in jenen Städten aber,
welche eigene Gemeindestatute besitzen, die mit der politischen Amts¬
führung betraute Gemeindebehörde einzutreten, und cs wird diejenige
politische Bezirks- (Gemeinde-) Behörde hiezu als competent anzusehen
sein, in deren Amtsbezirk der die Eheschließung verweigernde Seelsorger
seinen Amtssitz hat.

tz. 2. Um das Aufgebot und die Eheschließung bei der weltlichen
Behörde verlangen zu können, haben die Ehewerber vor dieser Behörde
die Weigerung des kompetenten Seelsorgers entweder durch ein schrift¬
liches Zeugniß desselben, oder durch die Aussage von zwei im Amts¬
bezirke wohnenden eigenberechtigten Männern nachzuweisen.

Wird ein solcher Beweis nicht erbracht, so liegt es der politischen
Behörde ob, an den betreffenden Seelsorger eine Aufforderung des
Inhaltes zu richten, daß derselbe das Aufgebot vornehmen und beziehungs¬
weise die Erklärung der Einwilligung zur Ehe entgegennehmen oder
mittelst ämtlicher Zuschrift die entgegenstchenden Hindernisse anzeigen wolle.

Erfolgt hierauf aus Gründen, welche in den Staatsgesctzen nicht
enthalten sind, oder ohne Angabe von Gründen eine ablehnende Antwort
des Seelsorgers, oder geht innerhalb eines Zeitraumes von längstens
acht Tagen, in welche die Tage des Postenlaufes nicht einzurechnen sind,
keine Antwort ein, so hat die politische Behörde nach Beibringung der
durch die Vorschriften des allg. bürgl. Gesetzbuches sammt Nachtrags-
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Verordnungen vorgeschriebenen Ausweise und Behelfe das Aufgebot und
den Eheschließungsact sofort vorzunehmen.

Z. 3. Alle Functionen und Entscheidungen, welche nach den Vor¬
schriften des zweiten Hauptstückes des allg. bürgl. Gesetzbuches sammt
Nachtragsverordnungen dem Seelsorger übertragen sind, stehen im Falle
einer Eheschließung vor der weltlichen Behörde der competenten politischen
Bezirks- (Gemeinde-) Behörde zu.

Z. 4. Gegen Entscheidungen der politischen Bezirks- (Gemeinde-)
Behörde in Ehesachen steht den Ehewcrbern das Recht des Recurses
an die k. k. politische Landesstelle und gegen die Entscheidung dieser
letzteren das Recht des Recurses an das k. k. Ministerium des Innern
offen, ohne daß der Recurs an eine bestimmte Frist gebunden oder
durch gleichlautende Entscheidungen der beiden unteren Instanzen aus¬
geschlossen ist.

Z. 5. Das Aufgebot einer vor der weltlichen Behörde abzuschließenden
Ehe ist von dieser Behörde durch öffentlichen Anschlag sowohl an der
eigenen amtlichen Kundmachungstafel, als auch im Requisitionswege
durch öffentlichen Anschlag bei dem Gemeindeamte des Wohnortes eines
jeden der Brautleute vorzunehmen. Wenn bei einer k. k. politischen
Bezirksbehörde regelmäßig Amtstage abgehalten werden, so hat das
Aufgebot auch mündlich an einem oder mehreren Amtstagen zu erfolgen.
Zur Giltigkeit der Ehe wird jedoch nur die Vornahme des schriftlichen
Aufgebotes/mittelst Anschlages erfordert. Der das Aufgebot enthaltende
Anschlag soll durch drei Wochen an der Kundmachungstafel der politi¬
schen Behörde und der betreffenden Gemeindeämter affigirt bleiben,
bevor zur Eheschließung geschritten werden kann. Aus wichtigen Gründen
kann die k. k. politische Landesstelle diesen Aufgebotstcrmin verkürzen
und unter dringenden Umständen das Aufgebot auch ganz Nachsehen.

Die Augebotsnachsicht wegen bestätigter naher Todesgefahr kann
gegen das im Z. 86 des allg. bürgl. Gesetzbuches vorgesehene eidliche
Gelöbniß der Brautleute auch von der politischen Bezirks- (Gemeinde-)
Behörde erthcilt werden.

ß. 6. Die Requisition und Delegation einer anderen Bezirks-
(Gcmeinde-) Behörde zur Entgegennahme der feierlichen Erklärung der
Einwilligung kann über Ansuchen der Brautleute von Seite der com¬
petenten politischen Bezirks- (Gemeinde-) Behörde nach den im allge¬
meinen bürgerlichen Gesetzbuche GZ. 8 t und 82) für Pfarrämter be¬
stehenden Vorschriften geschehen.
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Z. 7. Die feierliche Erklärung der Einwilligung zur Ehe muß vor¬
dem Vorsteher der politischen Bezirks- (Gemeinde-) Behörde oder vor
einem Stellvertreter des Vorstehers in Gegenwart zweier Zeugen und
eines beeideten Schriftführers abgegeben werden.

Z. 8. Ueber den Act der Eheschließung ist ein Protokoll aufzunehmen
und sowohl von den Brautleuten, als von den Zeugen und den beiden
Amtspersonen zu unterzeichnen.

Z. 9. Die politische Bezirks- (Gemeinde-) Behörde führt über die
bei derselben vorgckommcnen Aufgebote und Eheschließungen das Auf¬
gebotsbuch und das Eheregister und fertigt aus diesen Registern über
Ansuchen amtliche Zeugnisse aus, welche die geschehene Verkündigung nnd
beziehungsweise Eheschließung mit der Beweiskraft öffentlicher Urkunden
darthun. Ein solches Amtszeugniß über den vorgenommcnen Act der
Eheschließung hat die politische Bezirks- (Gemeinde-) Behörde den or¬
dentlichen Seelsorgern beider Brautleute von Amtswegen zu übersenden.

Z. 10. Rücksichtlich der Scheidung und Trennung der Ehe gelten
für die vor der weltlichen Behörde geschlossenen Ehen gleichfalls die
Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, wobei die den
Seelsorgern Angewiesenen Functionen der politischen Bezirks- (Gemeinde-)
Behörde obliegen, in deren Sprengel sich der Amtssitz des zu diesen
Functionen gesetzlich berufenen Seelsorgers befindet.

Z. 11. Es bleibt den Eheleuten, welche ihre Ehe vor der weltlichen
Behörde abgeschlossen haben, unbenommen, nachträglich auch die kirchliche
Einsegnung ihrer Ehe von einem Seelsorger jener Confession, welcher
ein Theil der Eheleute angehört, zu erwirken."

Wenn die Brautleute in verschiedenen Pfarren wohnen, und auch
nur der Seelsorger (xuroollus proxrirm) des einen Theilcs das Aufgebot
nnd die Trauung verweigert, so berechtiget dieß schon die Nupturienten,
zur Civilehe zu schreiten, wenn sie eben wollen. Denn die Civilbehördc
tritt an die Stelle des verweigernden puroollus, und die Brautleute
können ja nach Belieben da oder dort die Ehe schließen. Ja sogar schon
ein (im A. b. G. B.) durch die Gesetzgebung des Staates nicht aner¬
kannten Grund des Aufschubes wird alö Verweigerung gedeutet,
und es kann die Civilehe die Folge sein. (So die Ministcrial-Entscheiduug
vom 4. Juni 1871 Z. 3974 in der Zeitschrift für Verw. 1872 S. 150.)

Daß der Seelsorger ausnahmslos zur Schließung einer Civilehe
nuilo moäo cooporiren dürfe, versteht sich von selbst. Daher darf er
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der Partei kein Dokument, Zeugniß u. d. gl. aä lloe ausliefern;
wohl aber der k. k. Behörde auf Verlangen.

Das sonstige Verhalten des Seelsorgers gegen Pfarrkinder im
Falle sie eine Civilehe schließen wollen, oder schon geschlossen
haben, richtet sich nach den Regeln der Pastoral lind nach den speciellen
Diöcesan-Borschriften.

Von solchen gemischten Ehen, welKe in Oesterreich, außer Ungarn
und dessen Nebenländern — nur voÄ dem akatholischen Seelsorger,
also kirchlich ungiltig, geschlossen worden, geschah schon im K. 45
theilweise Erwähnung.

Im Gesetze vom 31. Dezember 1868 „betreffend die Eheschließung
zwischen Angehörigen verschiedener christlicher Confessionen," heißt cs im
Artikel I. „Bei Ehen zwischen Angehörigen verschiedener christlicher Con¬
fessionen hat das Aufgebot in der gottesdienstlichen Versammlung des
Pfarrbezirkes der Religions-Genossenschaft eines jeden der beiden Braut¬
leute in der sonst gesetzlichen Weise zu geschehen."

Artikel II. „Die feierliche Erklärung der Einwilligung zur Ehe ist
bei der Verehelichung zwischen Angehörigen verschiedener christlicher Con¬
fessionen in Gegenwart zweier Zeugen vor dein ordentlichen Seelsorger
eines der beiden Brautleute oder Stellvertreter abzugeben. Dieß kann
auch in dem Falle geschehen, wenn das Aufgebot wegen Weigerung
eines Seelsorgers durch die politische Behörde vorgenommen wurde.

Den Brautleuten steht es in allen Fällen frei, die kirchliche Ein¬
segnung ihrer vor dem Seelsorger des einen der Brautleute geschlossenen
Ehe bei dem Seelsorger des anderen Theiles zu erwirken."

Artikel III. „Die W. 71 und 77 des A. b. G. B. und alle sonstigen
die gemischten Ehen betreffenden Gesetze und Verordnungen sind, inso¬
weit solche den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes Widerstreiten,

aufgehoben."
Auch im Falle, als die Nupturienten erklären, daß sie ihre Ehe

nur vor dem n i ch tk a t h o lisch c n Seelsorger schließen wollen, darf
der katholische Pfarrer nicht Mitwirken; eben so wenig als zur
Nothcivilehe. Schon das Aufgebot in der katholischen Pfarrkirche hat er

zu verweigern.

Fortsetzung.

Die Vorschriften bezüglich des Militär-Personen trauenden Priesters
haben zum Theile etwas Abweichendes, insoferne, als Z. 46 der An-
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Weisung f. d. g. G. sagt: „Zuständiger Pfarrer der zur wilitm
gehörigen Personen ist der Feldkaplan und beziehungsweise der Feld¬
superior nach Maßgabe der von dem hl. Stuhle gewährten Vollmachten."
Beigefügt ist: „Jene, welche der militia stubilis beigezählt werden,
haben sich an den Pfarrer ihres Wohnsitzes zu wenden."

Schon im Jahre 1771 (21. Jänner) erfloß eine Regierungs-Ver¬
ordnung dahin lautend, daß der Ortspfarrer auch in dem Falle, wo
der Feldkaplan bei der Eheschließung der seiner Jurisdiction unterstehenden
Personen nicht leicht zugegen sein kann, einen Militär-Bräutigam mit
einer Civil-Braut nur mit vorläufiger Erlaubniß des Regiments-Kaplans
zusammen zu geben berechtiget sei.

In einen: Schreiben des k. k. apostolischen Feldsuperiorates ääto.
4. Februar 1857, Z. 38 an ein Konsistorium heißt es unter Anderem
bezüglich jener Ehen, wo ein Brauttheil zur Civil- und der andere zur
militärgeistlichen Jurisdiction gehört: „Der eigene Militär-Seelsorger
hat im Allgemeinen das Vorrecht (also nicht das ausschließliche Recht)
zur Trauung und falls die Brautleute es wünschen, von dem ordent¬
lichen Civilpfarrer getraut zu werden, auch das Recht mit dem Verkünd¬
schein auch den Entlaßschein zu geben Der ordentliche Militär-
Seelsorger hat jedoch nicht das Recht, bei solchen Ehen einen anderen
Feldkaplan zur Vornahme einer solchen Trauung zu delegiren, wenn
der ordentliche Civilpfarrer eines Brauttheiles im Orte ist und eine
solche Trauung vorzunehmen wünscht."

In einer Erklärung des Ministers für Cultus und Unterricht vom
5. April 1870 Z. 24298 ist bemerkt, daß in dem Falle, wenn ein der
militärgeistlichen Jurisdiction zustehender Bräutigam die Ehe vor dem
Pfarrer der Civilbraut schließt, dieß nach den bestehenden Gesetzen in
giltiger Weise geschehen könne, ohne daß der Pfarrer der Civilbraut
hiezu eine Delegation von Seite des Militär-Seelsorgers des Bräu¬
tigams benöthiget.

Von Zeit zu Zeit ergehen bezüglich der Heirat und Trauung von
Militärpersonen neuerliche politische Verordnungen, welche dem Seelsorger
durch das Ordinariat zur genauesten Darnachachtung bekannt gegeben
werden?)

') (V. u. A. gedruckte Lav. Ord. Curr. ääto. 24. Dez. 1857, Nr. 2548/2
V.; clckto. 25. Februar 1860, Nr. 384/3 II.) Rachzulesen Dr. Josef Symersky, „die
Verehelichung der Stellungspflichtigen und der Militärpersonen." Olmütz 1874.
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8- 60.

Anlangend die Eheschließung von österreichischen Unterthanen
im A u s l a n d e und von Ausländern in O e st e rreich, ist wohl
zu beachten, daß die Vorschriften der katholischen Kirche bezüglich
der Befähigung von Katholiken zur Eheschließung all¬
überall die nämlichen seien. Also ist hiernach zu bcurtheilen, ob
eine von einem katholischen Oesterreicher im Auslande, z. B. dort,
wo das vsorotum Oono. Vriäout. Löss. XXIV. äs rok. matr. 0. I.
publicirt wurde, jetzt aber, wie u. A. auch in Deutschland, die obliga¬
torische, von der Kirche nicht anerkannte Civilehe besteht, oder
eine von einem katholischen Ausländer in Oesterreich geschlossene
Ehe kirchlich giltig sei oder nicht. Diescmnach ist in beiden Fällen
der Katholik verpflichtet, die Erklärung der Einwilligung vor dem
katholischen xarooüns xroxrius und zwei Zeugen abzugcben.

Was aber die bürgerlichen Gesetze über die vorerwähnten
Eheschließungen verordnen, ist etwas Anderes. Auch dieselben dürfen
nicht außer Acht gelassen werden. Z. A4 des A. b. G. B. lautet:
„Die österreichischen Staatsbürger bleiben auch in Handlungen und Ge¬
schäften, die sie außer dem Staatsgebiete vornehmen, an die österreichi¬
schen Gesetze gebunden, in so weit, als ihre persönliche Fähigkeit, sie zu
unternehmen, dadurch eingeschränkt wird, und als diese Handlungen und
Geschäfte zugleich in den österreichischen Ländern rechtliche Folgen hcrvor-
bringen sollen." Z

Bezüglich der Eheschließung von Ausländern in Oesterreich verweisen
wir auf das im K. 50 Gesagte. — Zu berücksichtigen sind Z. 34 und
Z. 36 des A. b. G. B. Der letztere Z. lautet: „Wenn ein Ausländer
Hierlands ein wechselseitig verbindendes Geschäft mit einem Staats¬
bürger ciugcht, so wird es ohne Ausnahme nach diesem Gesetzbuche;
dafern er es aber mit einem Ausländer schließt, nur dann nach dem¬
selben beurtheilt, wenn nicht bewiesen wird, daß bei der Abschlicßuug
auf ein anderes Recht Bedacht genommen worden sei."

') Im „Archive für katholisches Kirchenrecht", Jahr 1873. Heft 4, S. 172
ist eine Erläuterung der k. k. uiederösterreichischen Statthalterei enthalten über die
Bescheinigung der persönlichen Fähigkeit österreichischer Staatsbürger zur Eheschlie¬
ßung im Auslande.

S
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8- 61.

Trammgsakt, priesterliche Einsegnung der Brautleute. —
Zeit und Ort derselben.

Unter dem Worte: „Trauung" denkt man sich gewöhnlich die
durch den competenten Seelsorger vorgenommene Einsegnung des
Brautpaares mit den vorgcschricbenen Ccremonien.

Ist die Trauung in diesem Sinne das Wesentliche der
Eheschließung, so daß die sakramentale Eigenschaft der Ehe an die¬
selbe geknüpft ist? Nein. Das Wesen liegt in der gilt! gen Er¬
klärung der gegenseitigen Einwilligung. Dieß erhellt schon
daraus, daß die katholische Kirche auch solche Ehen als wahre, also
selbstverständlich als sakramentale Ehen anerkennt, bei deren
Schließung keine Einsegnung stattfand. Z. B. die vortridentinischen s. g.
heimlichen Ehen; die nur unter passiver Assistenz geschlossenen ge¬
mischten Ehen; die Ehe eines jüdischen Ehepaares, wenn sie
früher nach dem natürlichen und positiv — göttlichen Gesetze
giltig war. Sir erhält ipso luoto durch den Uebertritt Beider zum
C hriste n thume die sakramentale Eigenschaft. Das Gleiche gilt
von der Ehe eines protestantischen Ehepaares, wenn ihr überdieß früher
schon auch kein im Kirche ngcsetze begründetes Hinderniß im Wege
stand.

Ohne Einsegnung bleibt sie eine sakramentale Ehe, wenn sie
es schon früher war. „kluru gnogus äs mutrimonio Lisa usssruntur,
(soiiisst) mutrimouii susrunisntnm non ssss, nisi guiä soutruotui
usssssorium, ast sogus ssxurulnls, ipsningus susrumsnturn
in nnu tuntnm nnptirUi dsnsäiotions situm ssss." (8Mub. Hr-
rornni n. 66 sx Oonstitntions 8. ?. Uii IX, gnus insipit: Xä
Xxostolious ääto. 22. Xn§. 1851.)

Die schönen, höchst bedeutungsvollen kirchlichen Ceremonien bei der
Trauung, der damit verbundene Segen der Kirche, können ohne schwere
Sünde — falls sic möglich sind, — nicht mißachtet werden, wie jene
bei der hl. Taufe, die freilich auch, ohne sie, wenn die wesentliche
mutsriu et kornm des Sakramentes beobachtet wird, giltig ertheilt wird.

Wir enthalten uns hier der weiteren Ausführungen über die kirch¬
liche Trauung als rituellen Akt, weil sie zumeist auch in das Gebiet
der Pastoral gehören.
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Bezüglich des Ortes, der Zeit u. s. w. der Trauung, bestehen Wahl
in jeder Diöcese besondere detaillirte Weisungen. Für die Diöcese Lavant
riäs unter Anderen das XI. Schlußprotokoll der Pastoral-Conferenzen
vom Jahre 1857, wo unter Nr. III. folgende Bestimmung vorkommt:
„Die Trauung soll in der Regel Vormittags und zwar wenn es
thunlich ist, vor dem hl. Meßopfer vorgenommen werden.

(An m. Vills XII. Conf. Prot. U. 5.) Die lwusäiotio nuxtiarum
geschehe aber nach dem Nisbals Romuuum während der hl. Messe.
(Viäs Llissa pro spouso st sxousa), wobei anzuempfehlen wäre, daß
die beiden Brautleute die hl. Kommunion empfangen. Nur ausnahms¬
weise kopulirc man an Sonn- und Feiertagen Nachmittags, etwa Berg¬
oder Fabriksarbeiter u. d. gl., die an Werktagen keine Zeit haben, noch
die nothwendigcn Zeugen bekommen können; doch nie am Vormittage
des letzten Aufgebotes, auch nicht in der Abenddämmerung nach dem Ave
Maria Geläute und nur unter dem ausdrücklichen Bedingnissc, daß da¬
bei an Sonn- und Fest-Tagen keine Musik stattfindc." (Hier so wie
auch I. Schlußprot. 1847, Nr. II werden Mißbräuche anläßlich der
Trauung (Hochzeit) abgeboten.) Und in der gedruckten Ord. Curr. clclto.
28. Jänner vom Jahre 1857, Nr. 254/l, I. heißt cs: „Ohne besonders
wichtige Gründe darf an demselben Tage, an dem das letzte und einzige
Aufgebot geschehen ist, die Trauung nicht vorgenommen werden." *)

8- 62.

Führung des Trauungsbuches.
Die Führung des Trauungsbuchcs (der Trauungs-Matrik) beruht

schon auf der Anordnung des Concils von Trient: „Uuksut parooüus
librum, tu gno oonjuAum st tsstium nomiua, ckisnigus st loouw
soutruoti mutrimouii cksssribat, yusm ciiliAsntsr upuct ss sustoäiut."
(8688. XXIV. lls rsk. 6up. I.)

Die Anweisung f. d. g. G. verfügt hierüber im §. 76.: „Der zur
Trauung berechtigte Pfarrer ist verpflichtet, die erfolgte Schließung der
Ehe mit allen Umständen, welche zur Herstellung eines Beweises noth-
wcndig oder nützlich sind, in das Trauungsbuch seiner Pfarre eigenhändig
einzutragen. Es muß also deutlich ausgedrückt werden: Der Tauf- und

') Die Segnung der s. g. Jubelehen hat mit der Eheschließung keine
Verbindung — sie ist ein schöner, sehr lobenswerther Gebrauch — ähnlich wie die
Erneuerung des Taufgeliibdcs.

9*
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Familienname, das Alter, das Religionsbekenntniß, die Wohnung und
der Stand der Neuvermählten; auch ob dieselben schon früher verehelicht
waren oder nicht; ferner Name, Religionsbekenntniß und Stand ihrer
Eltern und der Zeugen, der Tag, an welchem, so wie der Priester, durch
welchen die Trauung vollzogen wurde. Haben sich Anstände ergeben, so
soll die Art und Weise, wie dieselben beseitiget wurden, angeführt werden."

Z 77. „Ermächtiget der Pfarrer einen Priester, die Brautleute an
einem Orte, wo Keines von Beiden seinen Wohnsitz hat, zu trauen, so
soll er dies in dem Trauungöbuche seiner Pfarre anmerken. Der Pfarrer
des Ortes, wo die Eheschließung vor sich geht, hat dieselbe auf die oben
angedeutete Weise in das Trauungsbuch seiner Pfarre eigenhändig ein¬
zutragen und beizufügen, von welchem Pfarrer die Ermächtigung aus¬
gegangen sei. Dieser Letztere wird die geschehene Vornahme der Trauung,
von welcher er in binnen acht Tagen in Kenntniß zu setzen ist, gleich¬
falls in seinem Trauungsbuche anmerken."

tz. 78. „Wenn ein österreichischer Staatsbürger das Ansuchen stellt,
daß seine im Auslande geschlossene Ehe in daS Trauungsbuch der Pfarre,
wo er nunmehr seinen Wohnsitz genommen hat, eingetragen werde, so
hat der Pfarrer das Gesuch sammt den beigebrachten Beweisen der recht¬
mäßigen Eheschließung dem Bischöfe vorzulegen, und den Auftrag des¬
selben abzuwarten."

Im A. b. G. B. heißt es im Z. 80: „Zu einem dauerhaften
Beweise des geschlossenen Ehevertrages sind die Pfarrvorstchcr verbunden,
denselben in das besonders dazu bestimmte Trauungsbuch eigenhändig
einzutragen. Es muß der Vor- und Familienname, das Alter, die
Wohnung, so wie auch der Stand der Ehegatten mit der Bemerkung,
ob sie schon verehelicht waren oder nicht; der Bor- und Familienname,
dann der Stand ihrer Eltern und Zeugen; ferner der Tag, an welchem
die Ehe geschlossen worden; endlich auch der Name des Seelsorgers, vor
welchem die Einwilligung feierlich erklärt worden ist, deutlich angeführt,
und die Urkunden, wodurch die vorgekommencn Anstände gehoben worden,
angedeutet werden."

Das Trauungsbuch soll diesemnach die gehörigen Rubriken haben,
aus welchen alles Vorerwähnte zu ersehen ist. Dazu die M. 81 u. 82 :
„Soll die Ehe an einem dritten Orte, dem keine der verlobten Personen
eingepfarrt ist, geschlossen werden, so muß der ordentliche Seelsorger
gleich bei der Ausfertigung der Urkunde, wodurch er einen anderen zu
seinem Stellvertreter benennt, diesen Umstand mit Benennung des Ortes,
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wo und vor welchem Seelsorger die Ehe geschlossen werden soll, in das
Trauungsbuch seiner Pfarre eintragen. Der Seelsorger des Ortes, wo
die Ehe eingegangen wird, muß die geschehene Abschließung der Ehe in
das Trauungsbuch seiner Pfarre mit dem Beisatze, von welchem Pfarrer
er zum Stellvertreter ernannt worden, ebenfalls eintragen, und die
Abschließung der Ehe dem Pfarrer, von welchem er berechtiget worden
ist, binnen acht Tagen anzeigen."

Folgende Paragraphe der Anweisung f. d. g. G. normiren u. A.
auch die Eintragung in das-Trauungsbuch in bestimmten Fällen: Bei
einer Todeserklärung 250: „Im Falle der Wiederverehelichung hat
der Pfarrer sowohl die von den Staatsbehörden ausgesprochene Todes¬
erklärung, als auch die Entscheidung des Ehegerichtes, beziehungsweise
die Beistimmung, welche die höhere kirchliche Instanz crtheilt, im Trauungs¬
buche anzumerken." Zu vergleichen H. 204: „Sowohl die Ungiltiger-
klärung der Ehe als die Auflösung ihres Bandes durch die feierlichen
Gelübde ist im Trauungsbuche anzumerken. Wenn die Ehe an einem
Orte, wo Keines von den beiden Brautleuten seinen Wohnsitz hatte,
geschlossen wurde, geschehe die Vormerkung nicht nur in dem Trauungs¬
buche der Pfarre, wo die Eheschließung stattfand, sondern in dem des
Pfarrers, welcher die Ermächtigung zur Trauung ertheilt hat."

Im A. b. G. B. handelt ß. 122 davon: „Wenn eine Ehe für
ungiltig erkannt oder für getrennt erklärt wird, so soll dieser Erfolg
in dem Trauungsbuche an der Stelle, wo die Trauung eingetragen ist,
angemerkt, und zu dem Ende von dem Gerichte, wo die Verhandlung
über die Ungiltigkeit oder Trennung vor sich gegangen ist, die Erinne¬
rung an die Behörde, welche für die Richtigkeit des Trauungsbuches zu
sorgen hat, erlassen werden."

Von der Eintragung der Convalidation einer ungiltig geschlossenen
Ehe später.

Bezüglich der Trauungsbüchcr für Militärpersonen bestehen mit¬
unter auch specielle Anordnungen.

(V.überdie Trauungsmatrik VI. Schluß-Conferenz-ProtokollNr. I.)
Aus den Trauungsbüchern werden die Trauungsscheinc ausgestellt.
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Siebentes HmiMiick.
EoimMatiM Mgiliig gMIosfener Elim.

8- 63.

Bon der Convalidation überhaupt.
Wenn eine Ehe wegen eines trennenden (irritirenden) Hindernisses

ungiltig geschlossen worden ist, so kann sie, wenn das Hinderniß
behoben ist, in eine giltige Ehe umgewandelt werden, und eben darin
besteht die C o n v alid a t i on der Ehe.

In Hinsicht auf die Arten, wie die Hindernisse aufhören, besteht
zwischen den Ehehindernissen des öffentlichen und des Privat-
Rechtes ein nicht zu übersehender Unterschied. Die ersteren werden in
der Regel durch Dispensation behoben z. B. jenes der Verwandt¬
schaft ; einige wohl auch anders z. B. das impsäinwutum liAUmiuis
durch den Tod des anderen Ehegatten.

Die Ehehindernisse des Privatrechtes erlöschen ordentlicher
Weise dadurch, daß die fehlende Einwilligung gegeben oder erhalten
wird, z. B. beim Ehehindernisse des Jrrthumes; oder daß die Befugniß,
die Ungiltigerklärung der Ehe zu verlangen, wie immer verloren geht,
z. B. beim Hindernisse der Furcht und des Zwanges durch die sr e iw i ll i g e
Vollziehung der eopulu. Aber auch aus anderen Gründen kann das
Hinderniß, etwa von sich selbst, aufhören z. B. das der Unmündigkeit
nach erreichtem 14. Lebensjahre u. s. w.

Nach dem Gesagten braucht wohl nicht eigens bemerkt zu werden,
daß durch das bloße Aufhören des Hindernisses die ungiltige Ehe
noch nicht zu einer giltigen werde. Dazu ist Seitens der Scheingatten
die Erneuerung ihrer gegenseitigen Einwilligung noth-
wendig. §. 88 der Anweisung s. d. g. G. sagt: „Wenn eine in gehöri¬
ger Form vollzogene Trauung wegen eines obwaltenden Hindernisses
ungiltig war, so hat nach erlangter Nachsichtserklärung die
Convalidation der Ehe zu erfolgen."

Freilich braucht diese nicht immer ausnahmslos in kormu 6onoilii
ll'riäöutiui i. 6. ooruru puroello et tostidus zu geschehen.
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Di eß hängt zunächst von der Beschaffenheit des bestandenen Ehe¬
hindernisses ab, ob es z. B. ein impollimontum ooenltum oder xudii-
oum war, und davon, ob die Dispens vom Hindernisse nur für den
Gewissens bere ich (pro kora intorno) oder auch für den Rech tö¬
t'ercich (pro koro sxtsrno) erwirkt und ertheilt worden war.

8- 64.

Convalidation für den Gewissensbereich.
8nmtio imtriiilMii in rwliee.

Die Anweisung s. d. g. G- erklärt im H. 89: „Ist die Nachsicht
nur für den Gewissensbereich ertheilt worden, so genügt es zur Begrün¬
dung einer giltigen Ehe, wenn beide Theile ihre Einwilligung ohne
Pfarrer und Zeugen erneuern."

Daß da von einer Wiederholung des Aufgebotes durchaus keine
Rede sein könne, versteht sich von selbst.

Bei einer geheimen Convalidation unter den vermeintlichen Ehe¬
leuten selbst können manchmal recht schwierige Fälle für den Seelsorger,
speziell für den Beichtvater eintretcn; wenn z. B. das Ehehinderniß
Einem der beiden Scheingatten bisher ganz unbekannt war, und etwa
überdieß zu befürchten ist, daß derselbe, wenn er das Hinderniß erfährt,
statt die Ehe zu convalidiren, die Ungiltigerklärung derselben fordern
würde.

Die Kanonisten sagen, daß in einem solchen Falle die Ehe revali-
dirt werde durch die „ooxulg. ukkootu mu.ritg.1i dubitu"; — zumal wenn
z. B. der wissende Theil den nicht wissenden Theil früher fragt: Würdest
du, wenn ich nicht schon dein Mann wäre und um dich jetzt werben
würde, mir dein Jawort geben? oder d. gl.

Wenn das sonst geheime Ehehinderniß Beiden unbekannt ist, so
sollen sie vom Seelsorger darüber aufgeklärt werden und um die Nach¬
sicht sich bewerben, entweder unmittelbar oder durch den Confessarius.

Wie aber wenn voraus zu sehen ist, daß die Scheineheleute, die
vielleicht schon Kinder erzeugt haben, die Veranlassung benützend, aus
einander gehen werden? Dann kann der Seelsorger (Beichtvater) beim
hl. Stuhle um die s. g. sunutio mutrimonii in rullieo einschreiten (siehe
ß. 139 der Anweisung f. d. g. G.), von deren Gewährung die betreffenden Ehe¬
gatten zu verständigen nicht nöthig ist — außer Beide oder ein Theil gelangen
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später zur Kenntniß, daß ihre Ehe ursprünglich ungiltig geschlossen war.
Die sanatio in rallioo besteht in dem Akte der päpstlichen Machtvoll¬
kommenheit, durch welchen das positive Hinderniß einer geschlossenen
Ehe mit allen daraus entspringenden Nachtheilen beseitiget und die
Scheineheleute auch von der Verpflichtung der Consenscrneuerung los¬
gezählt werden. Ihre Wirkung ist, daß die Ehe so anzusehen sei, als
wäre sie schon ursprünglich ohne Hinderniß giltig geschlossen worden;
also so, als hätte niemals ein Hinderniß bestanden. Die geheime
Convalidation pro koro interno macht die Ehe vor Gott und dem
Gewissen giltig; aber, wenn das Ehehinderniß, z. B. der Verwandt¬
schaft publik würde, so nützt sie den Parteien pro koro sxtorno nicht.

Z. 65.

Convalidation für den Rechtsbereich. Eintragung derselben in
das Traunngsbuch.

Der ß. 90 der Anweisung s. d. g. G. lautet: „Bei einer Nachsicht¬
gewährung, die für den Nechtsbereich Geltung hat, muß die Einwilligung
der ungiltig Vermählten vor dein Pfarrer, in dessen Pfarrbczirke sie
ihren Wohnsitz haben, und zwei Zeugen erneuert werden. Der Pfarrer
hat jedenfalls die stattgehabte Convalidation in sein Trauungsbuch ein¬
zutragen; wenn aber die ungiltige Verbindung in einer andern Pfarre
geschlossen wurde, so soll er überdieß den Pfarrer, in dessen Bezirke sie
eingegangen wurde, davon in Kenntniß setzen, damit derselbe die Voll¬
ziehung der Convalidation an der Stelle, wo die ungiltige Ehe einge¬
schrieben ist, sorgfältig beifüge."

ß. 91. „Das Aufgebot ist in solchen Fällen nicht zu wiederholen.
Die Trauung soll in der Stille und vor vertrauten Zeugen vorgenom¬
men werden. Eine Ausnahme kann eintreten, wenn das Hinderniß an
dem Orte, wo die Convalidation zu geschehen hat, allgemein bekannt ist."

Z. 92. „Wenn ein Hinderniß ohne Nachsichtgewährung durch eine
thatsächliche Veränderung erloschen ist, so soll den Gatten aufgetragen
werden, die Erklärung der Einwilligung vor dem Pfarrer und zwei
Zeugen zu erneuern, außer wenn etwa der Umstand, daß zur Zeit der
Eheschließung ein Hinderniß obwaltete, gänzlich verborgen, und daß da¬
rüber ein Beweis hergestcllt würde, nicht zu befürchten wäre."

Ein solches Ehehinderniß wäre z. B. wenn die ungetanste Person,
welche eine getaufte geheiratet hat, sich dann taufen läßt.
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Vor dem bürgerlichen Gesetze kommt bei dem jetzigen Ver¬
hältnisse zwischen der kirchlichen und staatlichen Ehegesetzgebung nur die
Couvaiidation für den Rechtsbereich in Betracht; denn über das Ge¬
wissen richtet dasselbe nicht. Daher gibt es jetzt in koro oivill keine
Dispens mehr von einem eigentlichen Ehehindernisse tsoto noiniua.
Wohl aber ist auch nach dem bürgerlichen Gesetze noch immer eine ge¬
heime Convalidation unter den Scheineheleuten zuläßig und hin¬
reichend bei einem Ehchindernissc des Privatrechtes, solange es
nicht in die Oeffentlichkeit gekommen ist. Die eigentliche Form der Ehe-
convalidation in tdro oivili ist die s. g. gesetzliche, so geheißen, weil
sie zwar wohl vor dem Seelsorger und den Zeugen, aber doch in der
Stille, ohne Zuziehung der Pfarrgemeinde, vor sich geht. Denn 8- 88
des A. b. G. B. lautet: „Wenn von einem bei Schließung der Ehe
bestandenen Hindernisse die Nachsicht crtheilt wird, muß ohne Wieder¬
holung des Aufgebotes abermals die Einwilligung vor dem Seel¬
sorger und zwei vertrauten Zeugen erklärt, und die feierliche Hand¬
lung im Trauungsbuche angemerkt werden." Es leuchtet im Hinblicke
auf Z. 91 der Anweisung f. d. g. G. ein, daß die „gesetzliche" Conva¬
lidation wesentlich die nämliche ist, als die für den Rechtsbereich kirchlich

angeordnete.

8. 66.

Wirkungen der Eheconvalidation. Etwas über die Legitimität
der Kinder.

Dießbezüglich heißt es im ß. 94 der Anweisung f. d. g. G-: „Nach
erfolgter Convalidation ist die Ehe in Betreff der bürgerlichen Wirkun¬
gen so zu betrachten, als wäre sie ursprünglich giltig geschlossen worden.
Eben dicß gilt von den kirchlichen Wirkungen wenn auch nur ein Theil
zur Zeit der Eheschließung in Unwissenheit der Thatsachc oder des Rechtes
befangen war. Sonst muß man zur Nachsichtgewährung die Zuflucht
nehmen."

Was hier von den bürgerlichen Wirkungen gesagt ist, hat auch
jetzt nach dem Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch? noch immer Geltung.
Denn dieses erklärt im ß. 88: „Ist diese Vorschrift (nämlich über die
gesetzliche Convalidation) beobachtet werden, so ist eine solche Ehe so zu
betrachten, als wäre sie ursprünglich giltig geschlossen worden."
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Zu den Wirkungen der Eheconvalidation gehört insbesondere in
utroguo foro die Legitimität der in der früher ungiltigen Ehe erzeugten
Kinder. (In der kirchlichen DispenSurkunde muß diesfalls eine Klausel
dieß ausdrücklich bemerken.)

Bei dieser Veranlagung sei noch etwas über die Legitimität
der Kinder überhaupt beigcsetzt.

Unbestritten als legitime sind die von rechtmäßig verehelichten Eltern
erzeugten Kinder anzusehen. Ueber die Legitimation der außer der Ehe
geborenen Kindern kann möglicher Weise eine Differenz eintreten zwischen
den kanonischen und bürgerlichen Wirkungen. In diesem Falle thut der
die Matriken führende Seelsorger am Besten, wenn er sich an den
Bischof um Weisung wendet.

Kinder können überdieß die Legitimität erhalten durch die nachfol¬
gende Ehe ihrer Erzeuger, und durch die Begünstigung der zur Legiti¬
mation berechtigten Auktorität.

In wie weit die gesetzliche Vermuthung für die eheliche Geburt
eines von einer wirklichen (sei es auch geschiedenen) Gattin geborenen
Kindes streite, und was zn thun sei, wenn der Ehemann die eheliche
Geburt bestreitet, siehe die ZH. 138 und 158 des Allgemeinen bürger¬
lichen Gesetzbuches.

Betreffs der zweifelhaften Paternität wegen zu früher Verehelichung
einer Witwe siehe die ZZ. 138, 155—159 und 163 des A. b. G. B.

Auch die s. g. putative Ehe bringt die Legitimität der Kinder her¬
vor, also jener, die noch vor Schöpfung des die Ehe ungiltig erklärenden
richterlichen Urtheiles gezeugt wurden, wenn anders die Ehe in forma
Oono. Mickont. abgeschlossen worden war; ausgenommen, wenn das
Aufgebot unterlassen wurde. — Siehe Z. 160 des A. b. G. B.

Betreffend die Legitimation durch die nachfolgende Ehe der Erzeuger
hat bei den im Ehebrüche erzeugten Kindern eine Ausnahme statt, *) d. i.
nach dem kanonischen Rechte müssen beide Erzeuger im Momente der
Zeugung ledig gewesen sein, damit die Kinder xsr 8UÜ86gnsn8 inatri-
Moninin legitimirt werden. —

Die 6L oopnla in668tuosa hervorgegangenen Kinder werden
durch die erlangte Ehedispens oder xor saoaticmoin in rackioo der Le¬
gitimation theilhaftig; den sx voxula saoriloAa erzeugten Kinder hin¬
gegen wird sie verweigert. Ueber die Legitimation durch die nachfolgende

') Bergt. XII. Conf. Prot. S. 1.
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Ehe bestehen auch politische Verordnungen, welche genau zu beobachten sind,
und insbesondere die Berichtigung der Taufmatrik, wo das Kind als
unehelich eingetragen wurde, betreffen. Es handelt sich hier um die volle
Gewißheit, daß wirklich die sich verehelichenden zwei Personen früher das
zu legitimirende Kind erzeugt hatten.')

Durch Begünstigung wird kirchlicher Seits die Legiti¬
mation nur durch den Papst ertheilt; soll sie auch in weltlicher
Sphäre wirksam sein, so muß sie auch vom Landesfürsten gewährt
werden.

Zu der IsAitiinatio psr rsssriptuni kapus gehört auch jene, welche
bei Dispensen guoaä prolsw susosptam gewährt wird.

Achtes HlwMiill!.
Vom Neprozesse.

8- 67.

Vom Ehegerichte und dessen Orgamsirung.
Da die christlichen Eheleute beim Empfange des Sakramentes

der Ehe wichtige Rechte und Pflichten aus ihr Gewissen und vor
Gott übernehmen, so können und dürfen sie sich dießbezü glich der
Jurisdiction der Kirche nicht entziehen, und diese d. i. die Kirche,
kann und darf auf dieselbe nicht verzichten.

Hinsichtlich der bürgerlichen Rechtsfolgen einer giltigen Ehe¬
schließung hat nur die staatliche Gesetzgebung das Bestimmungs- und
Wahrungsrccht. In allen derlei Angelegenheiten weist die Kirche selbst
ihre Gläubigen an die weltliche Behörde. — Darum der Can. XII. des
Concils von Trient ssss. XXIV. äs saor. matriin. (v. Z. l); darum
Z. 95 der Anweisung s. d. g. G.: „Die Ehesachen gehören vor den
kirchlichen Richter, welchem es allein zustcht, über die Giltigkeit der Ehe
und die aus derselben entspringenden Pflichten das Urtheil zu fällen,
lieber die blos bürgerlichen Wirkungen der Ehe entscheidet die Staatsgewalt."

') Viäs Allg. b. G. B. Z. 161.
") Viäe tz. 162 A. b. G. B. Ferner Verordn, des k. k. Justizministeriums vom

29. Juni 1850. R. G. Bl. St. 85. Nr. 257.



140

Die richterliche Gewalt der Kirche in Ehesachen übt in jeder
Diözese der Bischof aus, und zwar durch sein Ehegericht.

Z. 96 der Anweisung s. d. g. G. sagt: „Die Gatten unterstehen
in Ehesachen dem Bischöfe, in dessen Sprengel der Ehemann seinen Sitz hat."

ß. 101 normirt den Jnstanzenzug: „Die Berufung geht von dem
Bischöfe der Diözese an den Metropoliten der Kirchenprovinz, von dem
Metropoliten aber an den hl. Stuhl. Dasselbe findet statt, wenn die
Angelegenheit nach Maßgabe der Kirchengesetze vor eine vierte Instanz
gebracht werden kann oder muß. Die Rechtsfälle, über welche der Me¬
tropolit oder ein exemter Bischof in erster Instanz gesprochen hat, werden
auch in zweiter Instanz von dem apostolischen Stuhle entschieden."

Anlangend die Organisirung des bischöflichen Ehegerichtes bestimmt
Z. 97 der Anweisung s. d. g. G.: „Der Bischof bedient sich bei Ver¬
handlung der Ehesachen eines Gerichtes, welches aus einem Präses und
wenigstens vier Räthen zu bestehen hat. Doch soll die Zahl der Räthe
nicht leicht mehr als sechs betragen. Es werde denselben ein Schriftführer
beigegeben und ein tauglicher Mann bestimmt, um, wenn ein Rath des
Ehegerichtcs seines Amtes zu walten verhindert ist, die Stelle desselben
zu vertreten. Es wird zweckmäßig sein, denselben an den Sitzungen,
bei welchen es keiner Ergänzung bedarf, als Beisitzer ohne Stimmrecht
thcilnchmen zu lassen. Wenn es wegen der großen Ausdehnung des
Kirchensprengels nicht wohl möglich ist, daß der Präses die laut dieser
Anweisung ihm obliegenden Geschäfte allein versehe, so ist ihm ein Stell¬
vertreter beizugeben."

Z. 99. „Findet der Bischof es zweckmäßig, dem Präses einen Stell¬
vertreter beizugeben, so wird er über die demselben zuzuthcilcnden Ge¬
schäfte das Nöthige verfügen."

Z. 98. „Der Bischof ernennt die Mitglieder des Ehegerichtes und
wenn der Zweck es ihm zu erfordern scheint, stellt er ihnen die Aus¬
übung des übertragenen Amtes ein oder enthebt sie desselben. Doch
wird seine Wahl nur auf Männer fallen, welche die erforderlichen Eigen¬
schaften besitzen und wider welche von keiner Seite her eine Einwendung
kann erhoben werden."

Als Hilsspersonen des kirchlichen Ehegerichtes sind die Untersuchungs-
Commissäre anzusehcn — vicks HZ. 140, 146, 214 der Anweisung f.
d. g. G.

Unumgänglich nothwendig ist beim Ehegerichte der „voksnsor nia-
triwomi", welcher, wie schon der Name andeutet, die Aufgabe hat, die
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Ausrechthaltung der in Frage gestellten Ehe und der ehelichen Lebens¬
gemeinschaft, zu verfechten. Von seinen diesbezüglichen Rechten, von der
Pflicht und ihrer Ausübung handeln die ZK. 125, 141, 146, 158, 161,
177, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187.

Der vokousor iimtrimonii ist auch dann beizuziehen, wenn es sich
um die Auflösung des Bandes eines matriruonii ruti non oonsuwwati
durch päpstliche Dispens, (außer, wenn die Verhandlung unmittelbar in
Rom gepflogen wird), oder durch Ablegung der feierlichen Ordensgelübde
handelt; nicht minder zu den Verhandlungen über die Todeserklärung
zum Zwecke der Wiederverchelichung (viäo K. 347 d. Anweisung s. d. g. G.).

Das Ehegerichtspersonale soll beeidet sein. Was die Geschäfts¬
ordnung der Ehegerichte selbst betrifft, halten wir eine ausführlichere
Darlegung derselben in einem Lehrbuch-Compendium für nicht nöthig.
Hierüber möge die Anweisung s. d. g. G. Oesterreichs eingesehen werden.
Die Mitglieder des Ehegerichtes, so wie die bischöflichen Untersuchungs-
Commissäre müssen sich die vorgcschriebene Geschäftsordnung selbstver¬
ständlich in allen Details wohl einprägen und jedesmal genauest darnach
verfahren.

Die beiden wichtigsten und schwierigsten, weil manchmal sehr ver¬
wickelten Eheangelegenheitcn, die vor dem geistlichen Ehegcrichtc zur
Verhandlung kommen, sind die Ungil t i g er kl ärun g der Ehe und
die Scheidung von Tisch und Bett.

8- 68.

Nullitäts - Prozeß.
In Betreff der Ungiltigerklärung enthält der K. 114 der Anweisung

s. d. g. G. folgende allgemeine Grundsätze: „Die Kirche wacht als
Hüterin des Glaubens und der reinen Sitte über der Heiligkeit der
Ehe und der Unauflöslichkeit ihres Bandes. Wenn ein Katholik in
einer Verbindung lebt, welche, da ihr ein Hindernis; der Giltigkeit im
Wege steht, den Namen der Ehe mit Unrecht in Anspruch nimmt, so
soll dieselbe zur Würde einer wahrhaften Ehe erhoben oder, wofern
dieß nicht möglich ist, für ungiltig erklärt und getrennt werden. Dagegen
muß das unauflösliche Band der Ehe wider jeden Versuch, unter dem
Vorwande der Ungiltigkeit die Trennung desselben zu erschleichen, mit
Kraft aufrecht gehalten werden."
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Ein Vergleich oder schiedsrichterlicher Ausspruch ist, wenn es sich
um die Ungilti gleit der Ehe handelt, unzuläßig. Der Z. 200 der
Anweisung f. d. g. G. sagt ausdrücklich: „Die Ehesachen können weder
durch Vergleich noch durch schiedsrichterlichen Ausspruch entschieden werden."
Auch das A. b. G. B. hat die nämliche Bestimmung im Z. 1382:
„Es gibt zweifelhafte Fälle, welche durch einen Vergleich nicht bcigelegt
werden dürfen. Dahin gehört der zwischen Eheleuten über
die Giltigkeit ihrer Ehe entstandene Streit. Diesen
kann nur der durch das Gesetz bestimmte Gerichtsstand
entscheiden."

Gegenstand eines Vergleiches kann allenfalls bei einem Hindernisse
des Privatrechtcs z. B. des Jrrthums, nur der Verzicht des zur Be¬
streitung der Giltigkeit Berechtigten (hier des Irrenden) auf dieses sein
Recht sein. Ganz anders, wenn ein Hinderniß des öffentlichen
Rechtes im Wege liegt.

Es braucht nicht betont zu werden, daß es sich im kirchlichen
Nullitäts-Prozesse nur um jene trennenden Ehehindernisse
handeln könne, welche dem kanonischen Rechte angehören; also nicht um
ein rein bürgerliches, z. B. der Minderjährigkeit, des Ehebruches
unter den nur dem A. b. G. B. eigcnthümlichen Bedingungen.

8- 69.

Ehe-Scheidungs-Prozeß. Lebenslängliche und zeitweise Scheidung
von Tisch und Bett.

Der Empfang des Ehesakramentes verpflichtet die Gatten in ihre m
Gewissen und vor Gott zur fortwährenden, bis zum Tode an¬
dauernden innigsten Lebensgemeinschaft. Deßhalb sagt Z. 205
der Anweisung s. d. g. G.: „Die eheliche Lebensgemeinschaft ist die
Vorbedingung zur Erfüllung der durch die Ehe übernommenen Pflichten;
sie darf daher nur in den von dem Kirchengcsetze bestimmten Fällen
und beziehungsweise in der vom Kirchengesetze vorgeschriebenen Form
aufgehoben werden."

Schon aus dem Wortlaute dieses Paragraphes erhellt, daß eS die
Kirche nicht dem Belieben oder Einverständnisse der Ehegatten überlasse,
ob sie ihre Lebensgemeinschaft sortsetzen oder unterbrechen und a u f-
heben wollen. In diesem Letzteren besteht eben die Scheidung von
Tisch und Bett. „Daß die Gatten zur Aushebung der ehelichen Ge-
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meinschaft sich einverstanden haben, bietet keinen gesetzlichen Grund, die
Scheidung auszusprechen, dar." (Z. 241 der Anweisung s. d. g. G.)

Der wichtigste kanonische Scheidungsgrund ist der von einem Gatten
begangene Ehebruch. Hierüber spricht sich Z. 207 der Anweisung f.
d. g. G. so aus: „Wenn der Eine Gatte sich des Ehebruches schuldig
macht, so steht dem anderen das Recht zu, die lebenslängliche Scheidung
von Tisch und Bett zu fordern; es sei denn, daß er den Ehebruch ge¬
billigt, gestattet oder durch sein Verschulden herbeigeführt, oder daß er
sich selbst eines Ehebruches schuldig gemacht hätte. Er verliert das Recht,
wenn er dem anderen Theile seine Schuld ausdrücklich oder stillschweigend
verzeiht."

Zu vergleichen ist Z. 229: „Um den Ehebruch zum Zwecke der
Ehescheidung von Tisch und Bett zu beweisen, genügen Voraussetzungen,
welche einen sehr hohen Grad von Wahrscheinlichkeit haben. Für die
Thatsachen, auf welche solche Voraussetzungen sich stützen, muß der Beweis
nach den Vorschriften des für Vergehen geltenden Verfahrens hergestellt
werden."

Die Gründe der zeitweisen Scheidung faßt der §. 208 der
Anweisung f. d. g. G. also zusammen: „Die Gatten sind zur Gemein¬
schaft des Lebens nur insoweit verbunden, als sie dieselbe ohne Gefahr
für ihr Seelenheil, ihr Leben, oder ihre Gesundheit fortsetzen können.
Wenn ein Ehegatte vom Christenthume abtrünnig wird, wenn er den
anderen zuin Abfalle vom katholischen Glauben, zu Lastern oder Ver¬
brechen zu verführen sucht, wenn er durch Mißhandlungen oder Nach¬
stellungen dessen Gesundheit und Leben gefährdet, wenn er empfindliche
Kränkungen durch längere Zeit fortsetzt, nach Umständen auch, wenn er
an einem ansteckenden und langwierigen körperlichen Ucbel leidet, so ist
dem anderen Theile auf sein Ansuchen die Scheidung von Tisch und
Bett für so lange zu bewilligen, bis er die eheliche Gemeinschaft ohne
Gefahr für sein ewiges und zeitliches Heil erneuern kann."

Ferner Z. 209: „Der Gatte, welcher von dem anderen ist bös¬
willig verlassen worden, kann die Scheidung von Tisch und Bett für so
lange ansprcchen, bis der Schuldige seine Bereitwilligkeit, die ehelichen
Pflichten wieder zu erfüllen, hinreichend bewährt hat."

ß. 210: „Auch wegen solcher Pflichtverletzungen, durch welche den
Vermögensrechten oder der bügcrlichen Ehre des anderen Gatten große
Nachtheile zugefügt oder dringende Gefahren bereitet werden, kann eine
zeitweise Scheidung von Tisch und Bett ausgesprochen werden."
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Die angeführten Scheidungsgriinde sind nicht eben strenge taxativ
zu nehmen. Immerhin kann es noch einen oder den anderen geben,
z. B. nach geschlossener Ehe eingetretene Impotenz des Einen
Ehegatten.

Z. 70.

Fortsetzung.

Auch von dem weiteren Verlauf des bei dem bischöflichen Ehegerichte
anhängig gemachten Ehescheidungsprozesses, welcher die Scheidungs¬
klage voraussetzt, sehen wir hier ab.

Anm. Für die s. b. Untersuchungs-Commissäre bei Klagen der
Eheleute auf Scheidung von Tisch und Bett in der Diözese Lavant
erging am 11. November 1857 Nr. 2285 eine eigene Instruction. —
In dringenden Fällen kann vom Ehegerichte von den Formalitäten
des Ehescheidungsprozesses theilweise Umgang genommen werden.

Uebcr die Anbringung der Scheidungsklagen verfügt die Anweisung
f. d. g. G. wie folgt: K. 215. „Der Kläger kann sein Gesuch bei dem
Ehegerichte selbst oder bei dem Commissäre, in dessen Bezirke er seinen
Wohnsitz hat, entweder schriftlich einreichen oder mündlich zu Protokoll
geben. Der Grund, durch welchen er sich zur Aufhebung des ehelichen
Zusammenlebens berechtiget hält, ist genau anzugeben und die Beweis¬
mittel sind namhaft zu machen. Auch soll die bisherige Dauer der Ehe,
und wenn aus derselben Kinder hervorgegangen sind, die Zahl und das
Alter derselben angeführt werden. Inwieweit oie Gatten, welche eine
Scheidung von Tisch und Bett beabsichtigen, sich an die bischöfliche Curie
wenden können oder müssen, wird von der Anordnung des Bischoses
abhängcn."

Z. 216. „Das Gesuch um Scheidung ist dem Ehegegerichte vor¬
zulegen, welches, wenn die Gründe nicht offenbar unzulänglich sind,
zur Untersuchung der Sache schreiten wird. Findet die Verhandlung
am Sitze des Ehegerichtes statt, so soll einer der Räthe zum Untcrsuchungs-
Commissär bestimmt werden."

Wann sich die Parteien wegen Scheidung von Tisch und Bett
unmittelbar an den Präses des Ehegerichtes wenden können, besagt
Z. 243 der Anweisung s. d. g. G. Aber auch der Scheidungsklage
muß etwas als Bedingung vorangehen; nämlich der Versuch der Aus¬
söhnung seitens des hiezu competenten Pfarrers.
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Im H. 211 der Anweisung f. d. g. G. heißt es: „Der Gatte,
welcher die Scheidung zu erlangen wünscht, hat sich vorerst an seinen
Pfarrer zu wenden. Dieser wird beide Theile vorrufen und alte Beweg¬
gründe, welche das Gesetz Gottes und die Würde des Ehebundes dar¬
bietet, mit Ernst und Liebe geltend machen, um die eheliche Gemeinschaft
aufrecht zu erhalten. Gelingt die Vermittlung nicht, so ist nach eineni
jedesmaligen Zwischenräume von wenigstens acht Tagen ein zweiter und
dritter Versuch zu machen. Doch kann der dritte Versuch unterbleiben,
wenn bei der obwaltenden Erbitterung keine Aussicht auf Erfolg vor¬
handen ist, oder am Tage liegt, daß der klagende Theil die Lebens¬
gemeinschaft nicht fortsetzen könne, ohne sein ewiges oder zeitliches Heil
einer dringenden Gefahr auszusetzen."

Z. 212. „Wenn der Beklagte sich zu erscheinen weigert, so ist der
Pfarrer berechtiget, denselben durch Dazwischenkunft der weltlichen Be¬
hörde zur Folgsamkeit zu nöthigen. Ob ein erzwungenes Erscheinen den
Zweck zu fördern vermöge, muß nach den Umständen beurtheilt werden."

In dieser Beziehung bestand zwischen dem bürgerlichen Gesetze
vor dem Abschlüße des Concordates und der kirchlichen Anordnung keine
Differenz. (Vicks 8- 104 und 107 des A. b. G. B.) Der Pfarrer —
nur er — hatte die dreimaligen Versöhnungsversuche vorzunchmen.
Früher durfte das Gericht nicht Amt handeln. Wohl aber waltete
schon damals ein Unterschied darin ob, daß die Scheidung nicht blos auf die
Klage des Einen Ehegatten (Z. 107 — vergl. 109 wo einige wich¬
tigen Gründe, aus welchen vom Gerichte auf Scheidung erkannt werden
kann, angegeben sind); sondern auch dann bewilliget werden mußte,
„wenn sich beide dazu verstehen, und über die Bedingungen einig sind"
und zwar „ohne weitere Erforschung der Gründe". (KK. 103 und 109
des A. b. G. B.)

Das Gesetz vom 31. Dezember 1868 „betreffend die Versöhnungs¬
versuche vor gerichtlichen Ehescheidungen" geht aber eben so, wie mit der
s. g. Nothcivilehe, über die früheren Bestimmungen des Allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches hinaus.

Es lautet: Z. 1. „Die den Ehegatten durch HZ. 104, 107 und
132 Z des A. b. G.. B. auferlcgte Verpflichtung, den Entschluß zur

') Dieser Paragraph besagte, daß „bei der Scheidung von Tisch und Bett
auch in Rücksicht der jüdischen Eheleute die allgemeinen Vorschriften gelten; sie
haben sich daher gleichfalls an den Rabbiner oder Religionslehrer zu wenden."

10
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Scheidung ihrem ordentlichen Seelsorger zu eröffnen, ist aufgehoben. Es
bleibt denselben jedoch unbenommen, diesen Entschluß ihrem ordentlichen
Seelsorger zu eröffnen und von diesem ein schriftliches Zcugniß darüber
zu erwirken, daß der von ihm vorgenommene Versöhnungsversuch (ZZ. 104,
107 des A. b. G. B.) vergeblich war.

K. 2. Das zur Scheidung der Ehe zuständige Gericht hat, soferne
das Scheidungsgesuch HZ. 105 und 107 A. b. G. B.) nicht mit dem
Zeugnisse des ordentlichen Seelsorgers über die vergeblich vorgcnommenen
Versöhnungsversuche (Z. 1) belegt ist, vor der Amtshandlung in der
Hauptsache die im Z. 104 A. b. G. B. vorgeschriebenen Vorstellungen
an die Ehegatten zu drei verschiedenen Malen in Zwischenräumen von
je acht Tagen zu richten.

Z. 3. DaS Protokoll, welches über die Vornahnie des dreimaligen
Versöhnungsversuchcs zu führen ist, hat nur das Ergebniß des Ver¬
söhnungsversuches zu enthalten."

Das bürgerliche Gesetz gestattet nunmehr bei gemischten Ehen
den Ehegatten, sich zum Zwecke der Vcrsöhnungsvcrsuche bei dem Seel¬
sorger des einen oder des anderen Theiles zu melden — was früher
vor dem katholischen Seelsorger geschehen mußte.

Während der Concordatszeit, d. i. in der Zeit als das Concordat
auch noch staa tlich e Geltung hatte, befaßte sich das weltliche Gericht
mit dem Scheidungsprocesse sowenig, als mit dem NullitätS-
prozesse. Denn es heißt ja im schon cirtirtcn Z. 95 des Anhanges
II. zum kaiserlichen Patente vom 8. Oktober 1856 (d. i. der Anweisung
s. d. g. G.): „Die Ehesachen gehören vor den kirchlichen Richter,
welchem allein es zusteht, über die Giltigkeit der Ehe und die aus
derselben entspringenden Pflichten das Urthcil zu fällen, lieber die blos
bürgerlichen Wirkungen der Ehe entscheidet die Staatsgewalt."

Wie demnach K. 49 des Anhangs I. (d. i. des bürgerlichen Ehc-
gcsetzes) bestimmte: „Jedes Urtheil über die Giltigkeit einer Ehe
wird von dem Bischöfe, durch dessen Ehcgericht cs gefällt worden ist,
dem politischen Landeschef mitgethcilt werden. Diesem liegt es ob, nach
Umständen die erforderlichen Einleitungen zu treffen;" so bestimmte

Z. 62. „Die ausgesprochene Scheidung ist von dem geistlichen
Gerichte der Personal-Instanz der Gatten mitzutheilen, und bringt alle
Rechtswirkungen hervor, welche nach den bestehenden Gesetzen durch die
gerichtliche Scheidung begründet werden." Das weltliche Gericht ord¬
nete sodann die Vcrmögenöverhältnisse der geschiedenen Gatten und ihrer
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Kinder, wenn dieselben hierin nicht das Ehegericht zum Schiedsrichter
wählten — was sie laut H. 64 sowohl bei der Nngiltigerklärung der
Ehe, als auch bei der Scheidung thun durften. Bei der nun geänder¬
te n S a ch l a g e ist das Pflichtgemässe Verfahren des Seelsorgers (Pfarrers)
von selbst gegeben. Wenn nämlich der die Scheidung verlangende
Ehetheil — oder Beide — erklären, daß sie sich Zum Behufe der Schei¬
dung nur an das weltliche Gericht wenden werden, so kann und darf
ihnen der Pfarrer uä lioo kein Zeugniß über angcstcllte Versöhnungs¬
versuche ausfolgen; ebenso wenig dem weltlichen Gerichte, welches
kein Recht hat, es ihm abzufordcrn. Wenn aber die Parteien dem Pfarrer
erklären, daß sie sich uä tutunäum oonsoisntium über die
Frage, ob sie ihre eheliche Lebensgemeinschaft ohne Sünde aufheben
dürfen, dem Ausspruche des kirchlichen Gerichtes fügen werden, so
steht der Ausfertigung deS oberwähnten Zeugnisses kein Bedenken ent¬
gegen.

8- 71.

Wirkungen der Scheidung von Tisch und Bett.
Etwaige Wiedervereinigung.

Welche Wirkungen die Scheidung zunächst sür die Ehegatten
selbst habe, läßt sich im Allgemeinen schon aus dem Gesagten ent¬
nehmen. Wurde die Ehescheidung von Tisch und Bett dem klagenden
Theile — respective beiden Ehegatten vom kirchlichen Gerichte be¬
williget, so können sic die eheliche Lebensgemeinschaft auf so lauge, als
ihnen dies eben vom kirchlichen Gerichte zugcstandcn wurde, ohne Be¬
unruhigung des Gewissens — also ohne Sünde vor Gott — auf-
hebcn. Wenn nicht, so nicht.

Die bürgerlichen Wirkungen bestimmt jetzt, gleichviel ob die Schei¬
dung auch beim kirchlichen Gerichte angesucht und verlangt worden war,

oder nicht, ausschließlich nur das weltliche Gericht.
A n m. Für die Matrikcnführer sei hier bemerkt, daß die von der

geschiedenen Gattin 10 Monate nach der Scheidung geborenen Kinder
unehelich seien, wenn nicht der Mann der Vaterschaft überwiesen
wird, oder beide Gatten, wenngleich ohne Anzeige an das Gericht, inner¬
halb des Zeitraumes, wo die Zeugung geschehen konnte, in die eheliche

Gemeinschaft zurückgetreten sind. ?)

st Ville XII. Conf. Prot. X. III.
Hclfcrt Handbuch des Kirchcurechte?. 2. Theil, S. 594.

10*
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Die Scheidung ist immer, mehr oder minder, der Sittlichkeit der
Gatten gefährlich, in der Regel für die Familie nachtheilig, also vom
Uebel, deshalb die Wiedervereinigung der Ehegatten Wünschenswerth.
Nach kanonischem Rechte dürfen, auch wenn die Scheidung vom Tisch
und Bett vom kirchlichen Gerichte ausgesprochen wurde, die geschie¬
denen Gatten sich wieder vereinigen. Der schuldlose Theil kann dies
stets; der schuldige dann begehren, wenn die Scheidungsursache be¬
hoben ist, oder wenn bei dem Scheidungsgrunde des Ehebruches der
andere Theil auch einen solchen begangen hätte.

Im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche lautet dießbezüglich der
Z. 110: „Geschiedenen Ehegatten steht es frei, sich wieder zu vereinigen;
doch muß die Vereinigung bei dem ordentlichen Gerichte (nämlich bei
jenem Gerichte, welches die Scheidung ausgesprochen hat — laut Juris¬
diktions-Normen vom 20. November 1852, Z. 87) angezeigt werden.
Wollen die Ehegatten nach einer solchen Vereinigung wieder geschieden
werden, so haben sie eben das zu beobachten, was in Rücksicht der ersten
Scheidung vorgeschrieben ist."

Kirchlicher Seits ist eine Anzeige des Pfarrers über die Wieder¬
vereinigung an das kirchliche Gericht auch erwünscht.

Der Z. 65 des nun aufgehobenen Anhanges I. zum kaiserlichen
Patente vom 8. Oktober 1856 ging von dieser Voraussetzung aus:
„Wenn die geschiedenen Ehegatten sich wieder vereinigen, so wird das
geistliche Gericht die Personal-Instanz derselben hievon in Kenntniß
setzen."



KmMgimiM Mil NaMäge.

Seite 6 im dritten Absätze, Zeile 6 von oben lies: formell nichtig
statt richtig.

Seite 8, dritte Zeile von oben, hat nach Beschaffenheit der Bei¬
strich zu entfallen.

Seite 26, Zeile 2 von unten lies statt vor dem Ehegerichte von
dem Ehegcrichte.

Zu Seite 77:
Das neue Wehrgesetz sagt im Z. 3 nur, wann die Stellungspflicht

beginnt; nicht auch, wann sie erlischt. Aber cs ist kein Zweifel,
daß die S t e llu n g s Pflicht erlischt, respective daß der Wehrpflichtige
aus der dritten stellungspflichtigen Altersklasse au st ritt mit 31. Dez.
desjenigen Jahres, in welchem derselbe das 22. Lebensjahr vollendet.

Zu Ende von Seite 79:
Um nicht allzu weitläufig zu werden, verweisen wir auf das Werk:

„Die Verehelichung der Stellungspflichtigen und der Militärpersvnen"
von Dr. Josef Symersky (1874).

Seite 84 hat es in der Anmerkung zu lauten: sind zum Th eile
im folgenden Verse enthalten.

Seite 90, im zweiten Absätze von unten, letzte Zeile zu lesen:
Nr. 1260/3 VI. statt Nr. 1260/6 III.

Seite 96 ist in der Anmerkung in der letzten Zeile zu lesen:
. . im Archiv für kath. Kirch en recht statt Kirchenvorst.

Seite 10 l, Zeile 7 von unten ist statt statt find ende zu lesen:
auszufüllende.

Seite io7, Zeile 4 von oben lies: voreilig statt vorläufig.
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Seite 108, s. zweite Zeile lies: si^iilum statt 8io-iIIo.

Seite 109, nach: vorgcnommen werden dürfte, ist beizusetzcn:
Daß in nratriinoniis oontrallonllis nicht tooto nona ins

um die Dispens vom Ehehindernnl» eingeschritten werde, ist Regel. Aber
keine Regel ohne Ausnahme. Es ist nichts weniger, als einerlei, ob
Brautleute von einem Ehchindernisse, z. B. der Blutsverwandt¬
schaft aus unehelicher Geburt, mag dasselbe auch ein iinxoäimontnin
o o o n Itunr sein, nur pro koro oonsoiontiao dispensirt werden mochten,
oder ob sie es auch pro toro oxtorno werden sollen. — Ihrem Be¬
lieben kann dies nicht anheimgestellt sein.

Jnwieferne eine Ausnahme in impsllimonto aktinitatis ox oopuia
iiiioita statthaft ist — im Falle, daß die Trauung unmittelbar bevor¬
steht, also wohl kaum Zeit erübrigen würde, um die Dispens pro toro
sxtorno zu erwirken, erhellt aus den den Bischöfen vom kosnitontiarius
inasor ertheilten Quinqucnnalien für den Gewissensbercich sn5 Nr. XI.
respective XIII. Es heißt sudXI.: „... otiam in inatrimoniis oou-
tralionllis, guanllo tainon oinnia parata sink all nuptias, uoo
matrlmoüinnr usgus llum all ^.postoiioa Kollo oiitinori porot llis-
ponsatio, aiisguo poriouio ^rams soaullaii lliilorri guoat.^

Seite HO, Zeile 6 von unten zu lesen: enthaltene statt:
enthaltenen.

Seite 11!, Zeile 12 von unten zu lesen: E h e h . nd c r n i ss c
statt: Ehegesctzc.

Seite 112, Zeile 8 von oben zu lesen: Iiujusmolli statt
lluismolli.

Seite 127, Zeile 8 von oben ist zu lesen: nur vor dem-.katho¬
lischen Seelsorger statt: von.



Fortsetzung der Berichtigungen und Nachträge zum „Compendium
des katholischen Eherechtes".

Seite 7 Note: H statt v.
Seite 41 nach: Kreisgericht beizusctzen Z. 8 von oben „als Gerichts¬

hof erster Instanz".
Seite 53 Note: Nikolaus I. statt V.
Seite 75 Z. 4 von oben hat wegzubleiben „und die tztz.-—

l8. Juni 1850".
Seite 75 Absatz 4 von oben Z. 2: „blieb" statt: bleibt.
In der Note bleibt weg „übrigen" und „jetzt" statt: wohl.
Seite 76 zu setzen vor „Verzeichniß" Zeile 9 von unten: „und

daß, wenn in diesen Bcstimistungen nicht ausdrücklich hervorgehobcn ist,
daß ihre Nichtbeachtung die Un gilt! gleit der Eheschließung zur Folge
habe, in denselben nur ein staatliches Eheverbot enthalten sei"

Seite 80. Am Anfänge des Paragraphes vor: Darüber ist ein¬
zuschalten: „Das Gesetz vom 15. Nopcmber 1867 (R. G. Bl. Nr. 131)
hat im ß. 5 die hier benannte Beschränkung rücksichtlich der Eheschließung
beseitiget; doch war es nur erlassen für Personen, welche' der Civilstraf-
gerichtsbarkeit unterstehen; weßhalb diese Beschränkung für die durch die
Militärstrisgerichte abgeurthcilten Verbrecher nach wie vor in Geltung
bleibt. Aus diesen: Grunde besprachen wir das Ehehindcrniß, wie es
vor dem Jahre 1867 noch ausnahmslos bestand."

Seite 82 vor: Nach dem römischen Rechte: „Mit diesem Ehehin¬
dernisse der Giltigkeit steht das hier folgende Eheverbot in
engster Verbindung".

Seite 83 In der Note beizusetzen: „respective vom Stadtrathe".
Seite 87 Z. 5 von oben: 1215 statt 1216.
Seite 90 Z. 1 von oben: „Begründung" statt Bedingung.
Seite 104 Z. 6 von oben nach: handelt einzuschalten: es.
Seite 129 Absatz 2, Z. 3 von oben statt: Z. 84 zu setzen: „Z. 4".












